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Vorwort



von Jan Philipp Albrecht, MdEP



Liebe Leserin, lieber Leser, die Auseinandersetzung über den richtigen Kurs in der Innen- und Sicherheitspolitik hält an. Die immer neuen Enthüllungen um die Aktivitäten von Geheimdiensten von NSA bis BND einerseits sowie die mit dem Erstarken des IS neu aufgeflammte Terrorgefahr durch radikalisierte Islamisten in Europa anderseits hat die Debatten über die seit dem 11. September 2001 beiderseits des Atlantiks ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen auf eine neue Stufe gehoben. Obwohl anlasslose Überwachung mittlerweile nicht mehr nur im Zahlungsverkehr, sondern vielerorts auch bei den Telekommunikations- und den Passagierdaten praktiziert wird, stellt sich angesichts der dennoch nicht verhinderten schweren Angriffe und gleichbleibender Kriminalitätsraten immer deutlicher die Frage nach der Effektivität einer solchen Generalüberwachung. Und auch die Grenze der Verhältnismäßigkeit wird deutlicher denn je



gezogen: Mit seinem Urteil über die Unvereinbarkeit der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie mit der Grundrechtecharta der EU hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg eine sehr ausführliche Markierung der Grenzen anlassloser Datenspeicherungen gesetzt. Er erläutert noch einmal deutlich, dass es für einen solchen Grundrechtseingriff immer einer zeitlichen, örtlichen Eingrenzung sowie eines irgendwie belegbaren Risiko- oder Verdachtsbezugs bedarf. All dies können die bisherigen Instrumente nicht ausreichend liefern. Auch die derzeit auf EU-Ebene diskutierte Richtlinie für die Passagierdatenspeicherung sowie die Neuauflagen von Vorratsdatenspeicherungsgesetzen, wie etwa der Bundesregierung, weisen diese Mängel auf und riskieren eine erneute Vorlage vor Gericht. Statt sich in diesem nicht enden wollenden Kampf um die Frage der rechtlichen Grenzen demokratischer Rechtsstaaten zu verlieren, erscheint es da-
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her sinnvoll, andere Wege der Polizei- und Sicherheitspolitik zu suchen, die abseits des Generalverdachts effektive Zugewinne bei der Kriminalitätsbekämpfung und -verhinderung liefern können. Dieser Aufgabe widmet sich nun bereits seit 2011 und zuletzt zum vierten Mal der „Grüne Polizeikongress“, den ich als Innen- und Justizpolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament sowie als norddeutscher Europaabgeordneter regelmäßig an der Universität Hamburg veranstalte. Es ist mir eine besondere Freude und auch Ehre, dass sich dieses Angebot mittlerweile zum Jour Fixe der Polizeipolitik entwickelt hat und zahlreiche namhafte ExpertInnen aus Polizei, Justiz, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zu seinen TeilnehmerInnen zählen darf. Der 4. Grüne Polizeikongress fand im Juni 2015 nach einem langen Vorlauf- und Planungsprozess statt, der eine Ausschreibung für Konzeptpapiere zum Thema „Polizeiarbeit ohne Generalverdacht“ beinhaltete. Auf den zahlreichen eingereichten Papieren basierten die drei Forenphasen des Kongresses, der damit die weite Klammer von Alternativen zur derzeitigen Polizeiarbeit zusammenführen und auf den Ergebnissen der bisherigen Polizeikongresse aufbauen sollte. Um die Debattengrundlage mit den neuen Erkenntnissen zu verbinden, haben die ImpulsreferentInnen im Nachklapp zum Kongress all ihre Texte noch einmal überarbeitet und für diese Broschüre zur Verfügung gestellt. Ihnen gebührt daher ein ausdrücklicher Dank. Die Zusammenstellung der Beiträge in dieser Broschüre zeigt, welche inhaltliche Tiefe die Auseinandersetzung über eine alternative Sicherheitspolitik bislang erreicht hat und dass Lösungsansätze für eine effektivere und bürger-(rechts-)nähere Polizeiarbeit in greifbarer Nähe sind. Nach der Broschüre „Wege zu einer alternativen Sicherheitspolitik“, die im Frühjahr 2013 die Grundlage für den weiteren Debattenprozess auf den folgenden Grünen Polizeikongressen darstellte, soll diese Dokumentation eine Ergebnissammlung darstellen, die wiederum eine Grundlage für die anstehenden politischen Auseinandersetzungen in Deutschland und Europa sein wird. Wenn Anfang 2017 der nächste – dann fünfte – Grüne Polizeikongress stattfinden wird, stehen in absehbarer Zeit richtungsentscheidende Wahlen auf Landes-, Bundesund Europaebene vor der Tür. Mein Anliegen ist es, nicht nur bei den Grünen,
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sondern in der gesamten Öffentlichkeit eine Wahrnehmung für notwendige Kurskorrekturen zu schaffen, die im Sinne aller Beteiligter – sowohl der Polizei und Sicherheitspolitik, als auch von Bevölkerung und Bürgerrechtsorganisationen – wären. Denn eine effektive Innenpolitik und der freiheitliche Rechtsstaat müssen sich nicht weiter unversöhnlich gegenüber stehen. Auf diesem Weg möchte ich Sie mitnehmen und gleichzeitig die Augen für die globalen und digitalen Realitäten von Heute und Morgen öffnen. Denn die große Herausforderung ist noch immer, die Regeln einer an Nationalstaaten und dem analogen Leben orientierten Vergangenheit in eine zunehmend grenzenlose und vernetzte Gesellschaft zu übertragen. Das heißt Bewahrung und Anpassung zugleich und bedarf einer offenen und ehrlichen Debatte auf allen Seiten. Der Grüne Polizeikongress bietet dieses Forum und liefert Impulse für eine erfolgreiche und gute Politik. In diesem Sinne wünsche ich Freude beim Lesen und möglichst wertvolle Eindrücke und Gedanken für weitere lebhafte und fruchtbare Auseinandersetzungen! Herzlich,



Jan Philipp Albrecht MdEP Brüssel, den 13.10.2015
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In diesem Beitrag will ich auf eine viel kleinräumigere und oft übersehene Variante des de facto Generalverdachtes aufmerksam machen, der nicht sofort als solcher erscheint, weil nur ein bestimmter Typus von Menschen betroffen ist: die polizeiliche Kontrolle von People of Colour 2 in deutschen Städten. Dank der Berichterstattung über einige Gerichtsverfahren und -urteile wird die „Kontrolle nach Hautfarbe“ oder das „Racial Profiling“ inzwischen auch hierzulande – vereinzelt – diskutiert (Feth 2015, Monath 2015, Vollmuth 2015; vgl. Amnesty International 2014, Fedders 2015, Tischbirek & Wihl 2013).



Eine Variante des Generalverdachts: Racial Profiling in urbanen Räumen Was ist da los – und was ist zu tun? von Prof. Dr. Bernd Belina, Goethe-Universität Frankfurt am Main



In einem juristischen Online-Lexikon wird der zentrale Begriff im Titel des 4. Grünen Polizeikongresses, „Generalverdacht“, folgendermaßen bestimmt: „Von Generalverdacht spricht man, wenn ein Staat das Prinzip der Unschuldsvermutung aufgibt und grundsätzlich davon ausgeht, dass jeder Bürger potenziell Straftaten begeht.“  1 Kritiker_innen sehen auch hierzulande Anzeichen dafür, dass im Bereich der Inneren Sicherheit sowie der Kompetenzen von Polizeien und Geheimdiensten eine ebensolche Logik auf dem Vormarsch ist. Zentrale Anhaltspunkte aus der jüngsten Vergangenheit sind die Vorratsdatenspeicherung oder die Kooperation zwischen NSA und BND. Dass es sich dabei um einen Generalverdacht handelt, liegt auf der Hand: Wenn Informationen über alle Nutzer_innen von Google, Facebook oder Emails gesammelt werden, dann gelten diese nicht mehr als unschuldig, sondern als verdächtig. 1 http://www.lexexakt.de/index.php/glossar?title=generalverdacht.php



Racial Profiling und die Bundespolizei In den Diskussionen steht meist die Kontrollpraxis der Bundespolizei in Zügen und an Bahnhöfen im Zentrum. Denn Bundespolizist_innen dürfen „[z]ur Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet […] in Zügen und auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes […] jede Person kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, daß mitgeführte Ausweispapiere oder Grenzübertrittspapiere zur Prüfung ausgehändigt werden, sowie mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen“ (§ 22 Abs. 1a BPolG). Zu Recht wird kritisiert, dass solche „Rechtsgrundlagen für polizeiliches und justizielles Handeln […] Praktiken des Racial Profiling voraussetzen“ (akj-berlin 2013: 13). Denn wer „Illegale“ suchen soll, wird mit einer gewissen Notwendigkeit Menschen dunkler Hautfarbe kontrollieren, weil die Hautfarbe einen – äußerst ungenauen, fast immer in die Irre führenden – Hinweis auf das Fehlen eines Aufenthaltstitels zu geben scheint (vgl. ausführlich: Belina i. Ersch.). Solche Kontrollen finden massenhaft statt. Im Jahr 2012 wurden 571.038 Kontrollen nach § 22 Abs. 1a BPolG durchgeführt, davon 466.664 im Inland (v.a. in Zügen und an Bahnhöfen), 94.285 an Flughäfen und 10.089 im Grenzgebiet (Deutscher Bundestag 2013). Jenseits dieser hohen Zahlen verfügen wir bezüglich der Praxis der Bundespolizei und der Auswirkungen auf die Betroffenen nur über anekdotische Evidenz. 3 2 Die Formulierung „People of Color ist eine Selbstbezeichnung von Menschen unterschiedlicher Hinter- und Vordergründe, deren gemeinsame Erfahrung der Rassismus bildet“ (Ha & Schneider 2014: 49). 3 Vgl. etwa den Dokumentarfilm „ID–WithoutColors“; http://idwithoutcolors.com
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Anders ist die Lage etwa in den USA, Großbritannien oder Frankreich. Dort gibt es eine lange Debatte um „Racial Profiling“ oder „Contrôle au Faciès“, die vor allem von betroffenen Gruppen und mit Unterstützung auch „weißer“ Jurist_innen, Wissenschaftler_innen und Menschenrechtsaktivist_innen angestoßen wurde 4, sowie umfangreiche Forschung zum Thema (etwa Beckett, Nyrop & Pfingst 2006, Capers 2009, Glaser 2015, Jobard et al. 2012, Lynch 2011, Rinehart Kochel, Mastrofski & Wilson 2011). In Folge dieser Debatten hat etwa in Großbritannien der Bericht der sogenannten Stephen Lawrence Inquiry (Macpherson 1999), der unter Bezug auf einschlägige Forschung und eigene Befragungen bei der Londoner Polizei „institutionellen Rassismus“ feststellte, Gesetzesänderungen und Aktivitäten zur Verringerung der überproportionalen Kontrolle von People of Colour nach sich gezogen – wenn auch mit offenbar nur mäßigem Erfolg (Miller 2010, Shiner 2010). Für Millionen von Menschen hierzulande scheint die eigene Erfahrung von „Kontrollen nach Hautfarbe“ in Zügen und an Bahnhöfen Alltag zu sein; und sie sind – mindestens – genervt: „Wenn die Bundespolizei in den Zug steigt, werde ich garantiert kontrolliert“, berichtet ein Betroffener, und davon, „[w]ie sich das anfühlt, immer rausgepickt zu werden, in einem vollen Zug, unwirsche Beamte, alle gucken, und schon wieder soll er seinen Ausweis aus dem Geldbeutel fummeln, wie ein Schwarzfahrer“ (Vollmuth 2015). Dem hält die Bundesregierung regelmäßig entgegen: „Bei der Anwendung der Befugnis des § 22 Absatz 1a BPolG durch Beamte der Bundespolizei wird grundsätzlich nicht auf [Rasse, Herkunft oder Religion] abgestellt. Stattdessen werden insbesondere polizeiliche Erfahrungswerte und aktuelle Lageerkenntnisse herangezogen.“ (Deutscher Bundestag 2012: 3) Ohne einschlägige und unabhängige Forschung sowie ohne gerichtliche Anforderungen der Präzisierung kann sie sich auf den Standpunkt zurückziehen, dass das, was nicht sein soll, auch nicht sein kann. Angesichts zahlreicher laufender Prozesse (vgl. Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt 2015) ist zu hoffen, dass es in diesem Bereich bald zu Veränderungen – und hoffentlich Verbesserungen – kommen wird.



4 In Frankreich etwa die Gruppe „Collectif Contre le Contrôle au Facies“, vgl. http://stoplecontroleaufacies.fr/slcaf.
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Gefahrengebiete – eine Gefahr für wen und wofür? Während der Bundespolizei in Zügen und an Bahnhöfen durch die o. g. Gesetzgebung unmittelbar nahegelegt wird, „nach Hautfarbe“ zu kontrollieren, sorgt die Gesetzeslage in Städten für einen mittelbareren Zusammenhang. Einschlägig sind dabei die Bestimmungen zu Gefahrengebieten in den Polizeigesetzen der Länder. Hier wird über den „Umweg“ der Festlegung „gefährlicher Räume“ die Möglichkeit geschaffen, systematisch Menschen mit dunkler Hautfarbe ins Visier zu nehmen (vgl. ausführlich Belina & Wehrheim 2011). Mediale Aufmerksamkeit erlangte diese polizeiliche Maßnahme, als im Januar 2014 weite Teile der Hamburger Stadtteile Altona, St. Pauli und Sternschanze zum „Gefahrengebiet“ erklärt wurden. Dass es hier zu großen und öffentlichkeitswirksamen Protesten kam 5, lag wohl vor allem daran, dass hier Angehörige der deutschen Mittelschicht von der Polizei ohne konkreten Grund kontrolliert wurden und nicht, wie sonst wohl eher üblich, People of Colour. Die rechtliche Grundlage hierfür – § 4 Abs. 2 des Hamburger Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei – liefert ein Beispiel für eine typische Formulierung, wie sie sich ähnlich auch in anderen Polizeigesetzen findet: „Die Polizei darf im öffentlichen Raum in einem bestimmten Gebiet Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen, soweit auf Grund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass in diesem Gebiet Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden und die Maßnahme zur Verhütung der Straftaten erforderlich ist.“ Die Polizei entscheidet dabei selbst, wann und in welchen Gebieten sie sich diese zusätzlichen Kompetenzen erteilt. Dieses Vorgehen ist in Hamburg ebenso wie in anderen deutschen Städten weit verbreitet. Kritiker_innen sehen vor allem in den „Lageerkenntnissen“, die zur Ausweisung eines Gefahrengebietes ausreichen, und der Tatsache, dass die Polizei sowohl für die Lageerkenntnisse als auch für die Ausweisung selbst zuständig ist, fundamentale Probleme. In einer kurzen Diskussion des Begriffs des „Kriminalitätslagebilds“ argumentiert Reinhard Kreissl (2008: 42), dass dieses 5 vgl. etwa http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrengebiete_in_Hamburg_im_Januar_2014



15



16



II. Keynote



aufgrund der „Tatsache, dass es sich dabei um eine Konstruktion handelt, […] Bestandteil des Wissens der Organisation über sich selbst“ ist und deshalb sowohl als „objektiv“ behauptet, als auch strategisch eingesetzt werden kann. Auf diese Weise wird, so Jan Wehrheim und ich an anderer Stelle, die „Abkehr von der Unschuldsvermutung […] institutionalisiert und legalisiert“ (Belina & Wehrheim 2011: 218). Weil die öffentliche Kontrolle durch die Polizei stigmatisierend und von den Kontrollierten wie eine Bestrafung für ihr „Anderssein“ wahrgenommen wird, sind Gefahrengebiete zudem ein Beispiel dafür, wie „[u] nter dem Deckmantel der Prävention […] die Exekutive faktisch immer mehr die Funktion einer Sanktionierungsinstanz [übernimmt]“ (Jasch 2014: 239). Svenja Keitzel (2015) hat für ihre Masterarbeit mit migrantischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesprochen, die im Gefahrengeiet St. Pauli leben und aufgewachsen sind und fasst deren Erfahrungen und Wünsche folgendermaßen zusammen: „Sie sind wütend, empört und vertrauen der Polizei nicht“ (ebd.: 77) und sie „fordern […], von der Polizei in Ruhe gelassen, nicht ständig verdächtigt, kontrolliert und nicht in ihrer alltäglichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu werden“ (ebd.: 75). Gefahrengebiete, so könnte man formulieren, stellen selbst eine Gefahr dar, und zwar in juristischer Hinsicht für die Unschuldsvermutung sowie in gesellschaftspolitischer Hinsicht für das Zusammenleben in der Stadt, von dem bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Hautfarbe durch stigmatisierende Kontrollen ausgeschlossen werden.



Das Beispiel Hamburg In Hamburg existiert zum Beispiel seit April 2001 ein Gefahrengebiet im Vergnügungsviertel St. Pauli, das mit der Lageerkenntnis „Gewaltkriminalität“ begründet wurde (für das Folgende vgl. Kampagne für die Grundrechte 2015). Besonderes Augenmerk sollen Beamt_innen hier nach Auskunft der Polizei etwa auf „18- bis 25-Jährige in Gruppen ab drei Personen“ oder „Personen, die alkoholisiert sind und/oder sich auffällig (zum Beispiel besonders ausgelassen oder aggressiv) verhalten“ legen. Für den Zeitraum 1. Juli 2005 bis 31. Dezember
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2014 sind nach Angaben der Innenbehörde Hamburgs u. a. 61.190 Identitätsfeststellungen dokumentiert. Das sind 6.441 pro Jahr oder knapp 17 pro Tag. Im selben Zeitraum wurden 10.697 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Geht man davon aus, dass einem Ermittlungsverfahren eine Identitätsfeststellung voranging, wurden knapp 17,5 % dieser Kontrollen juristisch weiterverfolgt – und über 82,5 % nicht. Wer genau von den Identitätsfeststellungen betroffen war, geht aus den Daten nicht hervor. Dass hier und anderswo in Hamburg überdurchschnittlich häufig People of Colour ins Visier geraten, scheint wahrscheinlich. Jahrelang haben Gerichte diese Praxis gebilligt und Medien sie – mit der o. g. Ausnahme der Proteste in Hamburg im Januar 2014 – nicht weiter problematisiert. Doch durch das Urteil des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts vom 13. Mai 2015 ist in die Diskussion um die Gefahrengebiete neue Bewegung gekommen. Dem Gericht zufolge ist die Hamburger Regelung verfassungswidrig. In der Urteilsbegründung wird vor allem auf den unverhältnismäßigen Eingriff der Polizei in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung abgestellt, das das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1983 im Volkszählungsurteil eingeführt und begründet hat (Urteilsbegründung: Bundesverfassungsgericht 1984). Zum Verfahren der Ausweisung der Gefahrengebiete schreibt das Gericht: „Diese Regelungstechnik verstößt in zweierlei Hinsicht gegen das Bestimmtheitsgebot. Zum einen bestimmt die Polizei die näheren Voraussetzungen eines Eingriffs, was gerade Aufgabe des Gesetzgebers ist. Zum anderen wird die nachträgliche Rechtskontrolle durch Gerichte weitgehend inhaltslos. Denn mehr, als dass eine bestimmte polizeiliche Bewertung vorliegen muss, fordert § 4 Abs. 2 HmbPolDVG a. F. nicht und kann daher auch gerichtlich nicht überprüft werden.“ (Hamburgisches Oberverwaltungsgericht 2015: 17) In Zusammenhang mit dem Verfahren der Ausweisung der Gefahrengebiete befasst sich das Gericht auch mit den „Lageerkenntnissen“ und deren „nicht näher definierte[n]“ (Hamburgisches Oberverwaltungsgericht 2015: 5) Begründung
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durch die Polizei. Es schreibt, ganz im Sinne der o. g. Kritik von Kreissl (2008): „Der Begriff der Lageerkenntnisse, der jede für geeignet gehaltene Information erfasst und maßgeblich auf polizeiliche Einschätzungen und Bewertungen abstellt, macht die polizeiliche Lagebeurteilung zum einzigen Maßstab für einen Rechtseingriff […]. Die vermeintlich objektive Tatbestandsvoraussetzung erhält ihren Inhalt erst durch die entsprechende polizeiliche Lagebeurteilung […]. Der Gesetzgeber ermöglicht damit dem Normadressaten [mithin der Polizei; B.B.], das Vorliegen der maßgeblichen Tatbestandsvoraussetzung selbst herbeizuführen.“ Auch auf die oben angedeuteten Folgen der Kontrollpraxis im Gefahrengebiet geht das Gericht ein: Das „auf bestimmte Personengruppen zugeschnittene Kontrollkonzept führt dazu, dass mit jeder – für die Umgebung wahrnehmbaren – Kontrolle im Gefahrengebiet eine stigmatisierende Wirkung verbunden ist“ (Hamburgisches Oberverwaltungsgericht 2015: 24). Das Gericht fährt fort: „Mag es auch eine ‚allgemeine Redlichkeitsvermutung‘ nicht geben […] – die gezielte Kontrolle bestimmter Personenkreise bringt zum Ausdruck, dass sie für bestimmte Personengruppen in gesteigertem Maße nicht gilt.“ (Hamburgisches Oberverwaltungsgericht 2015: 25) Zu hoffen bleibt, dass diese Rechtsprechung sich durchsetzt, auch auf vergleichbare Regelungen (wie jene im Bundespolizeigesetz, vgl. die Forderung von Amnesty International 2014: 13) angewandt wird und die Gesetzgeberin zur nachhaltigen Abänderung der entsprechenden Regelungen zwingen wird.



Was ist zu tun? Aus dem konkreten Beispiel der Gefahrengebiete und der Diskussion um ihre Rechtmäßigkeit lassen sich weitere Forderungen an eine progressive Polizeiarbeit ableiten, die Bürger_innen- und Menschenrechte ernst nimmt und ohne Generalverdacht operiert. Dazu gehören zum einen abstraktere Forde-



II. Keynote



rungen – quasi grundlegende Leitlinien guter Polizeiarbeit und ihrer Regulierung. Aus der Diskussion der Gefahrengebiete folgt diesbezüglich etwa: Gegenstand von Polizeiarbeit sollen nicht abstrakte Räume, sondern konkrete (Rechts-)Subjekte sein. Die Polizei soll mit Personenkontrollen nicht diskriminieren, stigmatisieren und strafen, sondern konkrete Straftaten verhindern oder ermitteln. Und schließlich: Gruppen, die hierzulande ohnehin schon überdurchschnittlich von Armut und Ausgrenzung, etwa auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, betroffen sind, sollen nicht auch noch rechtlich sanktioniertem, institutionellem Rassismus ausgesetzt werden. Zum anderen gibt es zahlreiche konkretere Forderungen, die zugleich sinnvoll und gut umsetzbar sind, bei denen an Vorschläge der jüngsten Vergangenheit angeschlossen werden kann (vgl. Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 2010, Amnesty International 2014, Wrocklage 2008). So fordert Amnesty International (2014: 1) „die deutschlandweite Einführung einer individuellen Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten, unabhängige Untersuchungsmechanismen zur Aufklärung von Vorwürfen über rechtswidriges Polizeiverhalten und mehr Menschenrechtsbildung im Rahmen der Aus- und Fortbildung der Polizei“. Der ehemalige Polizist und heutige Professor für Polizeiwissenschaften Rafael Behr brachte unlängst die Idee eines „Sozialpraktikum[s]“ (Hahn & Schulte 2015) ins Spiel, bei dem werdende Polizist_innen die von ihnen in den Städten zu polizierenden „Problemgruppen“ von der anderen, der helfenden Seite kennenlernen. Um explizitem polizeilichem Machtmissbrauch, etwa in Form rassistischer Gewalt, auf die Spur zu kommen, fordert er an anderer Stelle außerdem die Möglichkeit der „straflose[n] Selbstanzeige“ für Polizist_innen (Fischhaber 2015). Als „Bindeglieder“ zwischen den abstrakteren und den konkreteren Forderungen sei schließlich an zwei institutionelle Forderungen erinnert: Erstens fordern die Verfasser_innen der „Resolution: Polizei und Forschung“ 6 von der Polizei mehr Offenheit für die Beforschung ihrer tatsächlichen Praxis, was durch die Forderung nach mehr Forschung zum und mit dem „polizeilichen Gegenüber“ zu ergänzen wäre. Insbesondere über die Erfahrungen und Umgangsweisen von (potentiell) Racial Profiling Betroffenen wissen wir viel zu 6 vgl.: http://www.empirische-polizeiforschung.de/resolution.php
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wenig. Zweitens sollten Kontrollgremien unabhängiger Expert_innen die Polizeiarbeit kritisch begleiten, wie dies in der unter dem damaligen Innensenator Hartmuth Wrocklage initiierten Polizeikommission in Hamburg der Fall war, die 2001 durch den Rechtspopulisten Schill wieder aufgelöst wurde (vgl. Gössner 2000, Wrocklage 2008). An konkreten Hinweisen für die Polizei sowie die zuständigen Gesetzgeber aus Wissenschaft und Praxis, von Menschenrechtsorganisationen und zunehmend auch von Gerichten mangelt es also nicht. Auch wenn sich das dem Racial Profiling zugrundeliegende Problem des Rassismus nicht durch die Polizei lösen lassen wird, reichen diese Hinweise doch aus, um dafür zu sorgen, dass die Polizei weit weniger rassistisch agieren (muss) und ihrem Auftrag in besserem Einklang mit Bürger_innen- und Menschenrechten nachkommen kann. Sie in die Praxis umzusetzen, ist hingegen die Aufgabe der politischen Arbeit und des politischen Drucks.



Autor Bernd Belina ist seit 2008 Professor für Humangeographie am Institut für Humangeographie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich historisch-geographischer Materialismus, Stadtgeographie, Politische Geographie sowie Kritische Kriminologie. Er ist im Herausgebendenkreis der Fachzeitschrift Kriminologisches Journal und war Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Interdisziplinäre und Wissenschaftliche Kriminologie.
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III. Polizei und Rechtsstaatlichkeit



Rechtsstaatlichkeit ist Rechts- und Gesetzesbindung aller staatlichen Gewalt zum Schutz der Gewaltunterworfenen (Sodann 2011, Art. 20, Rn. 34).



Rechtsstaatliche Defizite bei der Polizei von Philipp Krüger, stud. iur. Cand., Amnesty International



Der Text soll sich mit der Frage nach rechtsstaatlichen Defiziten innerhalb der Polizei beschäftigen. Dazu wird kurz auf die Frage eingegangen, was Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit der Polizei bedeutet, und anschließend werden verschiedene defizitäre Bereiche beleuchtet. Schließlich sollen Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden.



Was bedeutet Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit der Polizei? Zunächst muss die Frage beantwortet werden, was Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit der Polizei eigentlich bedeutet, da ansonsten die Frage nach Defiziten nicht beantwortet werden kann. Rechtsstaatlichkeit ist zunächst elementares Verfassungsprinzip (BVerfGE 20, 323, 331) und unmittelbar geltender, allgemeiner Rechtsgrundsatz (BVerfGE 52, 131, 144f.).



Diese allgemeine Idee der Rechtsstaatlichkeit, die in Art. 20 Abs. 3 GG verankert ist, besteht aus verschiedenen Konkretisierungen und Teilaspekten wie beispielsweise Grundrechten, Gewaltenteilung, Rechtsschutz gegen öffentliche Gewalt und weiteren Rechtsinstituten (Sachs 2014, S. 837ff.), wenngleich das einen eigenständigen Normgehalt der Rechtsstaatlichkeit nicht ausschließt, und ein Rückgriff auf ein allgemeines Rechtsstaatsprinzip bei der Auslegung nicht unzulässig ist (Sodann 2011, Art. 20, Rn. 35). An dieser Stelle soll es im Wesentlichen nur um den Teilaspekt der Bindung der vollziehenden Gewalt an Recht und Gesetz gehen, wie sie durch Art. 20 Abs. 3 2. Hs. GG normiert wird.



Beispiele für rechtsstaatliche Defizite „racial profiling“ Durch das Grundgesetz wird, wie aufgezeigt, gemäß Art. 20 Abs. 3 2. Hs. GG die vollziehende Gewalt, also auch die Polizei, an das Recht und an das Gesetz gebunden. Es gilt daher für die Polizei, wie auch für andere Behörden, der Grundsatz vom Vorbehalt und vom Vorrang des Gesetzes (Sachs 2008, 824f.). Dies bedeutet, dass die Polizei nicht ohne Gesetz handeln, und in ihrem Handeln keine Gesetze brechen darf. Sie hat auch den Urteilen der zuständigen Gerichte zu folgen, die diese Gesetze auslegen. Das OVG Rheinland-Pfalz hat mit Beschluss vom 29. Oktober 2012 (Az.: 7 A 10532/12) festgestellt, dass Kontrollen nach § 22 Abs. 1a BPolG, die allein durch die Hautfarbe des Betroffenen veranlasst werden, gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen und somit rechtswidrig sind.
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In der Lehre ist dieses Urteil vor allem auf Zustimmung gestoßen (Tischbirek/ Wöhl 2013, S. 219; Drohla 2012, S. 411; Cremer 2013, S. 896), die Polizei selbst hat diese Rechtsauffassung ebenfalls vor Gericht vertreten. 1 Ungeachtet dieser Rechtsprechung werden jedoch solche, alleinig auf die Hautfarbe gestützten Kontrollen von der Bundespolizei weiter durchgeführt, wie beispielsweise das Urteil Az. 1 K 294/14 vom VG Koblenz zeigt. Ein deutsches Ehepaar war mit seinen beiden Kindern am 25. Januar 2014 auf einer Zugfahrt von Mainz nach Köln unterwegs. Aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe wurden sie als einzige durch hinzugestiegene Bundespolizisten kontrolliert. Auch Berichte von Betroffenen (Die Zeit, 14. April 2014) legen nahe, dass die rechtswidrige Praxis immer noch gängig ist. Es scheint, dass das Urteil von der Polizei schlicht ignoriert wird. Es würde sich hier um einen aus rechtsstaatlicher Sicht äußerst bedenklichen Vorgang handeln. Es ist aus der Literatur bekannt, dass Polizeibeamte zu einem nicht unerheblichen Teil problematische Einstellungen gegenüber Ausländern, bzw. denen die sie dafür halten, pflegen (Mletzko/Weins 1999, S. 77ff.). Rund 24,5 % lehnen laut der Befragung von Mletzko/Weins eine Beschäftigung von Ausländern in der Polizei vollkommen ab, 29,4 % halten das negative Stereotyp des „sozialschmarotzenden Asylbetrügers“ für vollumfänglich zutreffend. Auch Art. 3 Abs. 3 GG ist Teil der gesamten Rechtsordnung im Sinne der von der Polizei zu schützenden öffentlichen Sicherheit, da der polizeirechtliche Begriff der öffentlichen Sicherheit die gesamte Rechtsordnung umfasst (Gusy 2014, S.38f.; Kugelmann, S. 134f.). Es ist nicht an der Polizei aufgrund persönlicher Voreingenommenheit darüber zu entscheiden, welchen Teil der Rechtsordnung sie schützt. Und ganz sicher ist es nicht an der Polizei, die Vorgaben des Grundgesetzes lediglich dort zu beachten, wo sie einer Durchsetzung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften nicht im Wege stehen. Mögen ihm die Vorgaben auch noch so lebensfremd erscheinen, der Polizeibeamte ist an sie gebunden. 1 Vgl. hierzu den zitierten Beschluss. Abrufbar unter: http://www.anwaltskanzlei-adam.de/index.php?id=106,824,0,0,1,0 [Abge rufen am 11.06.2015]
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Zumal es tatsächlich auch nicht schwer fallen sollte diese Vorgaben umzusetzen, sie mithin so lebensfremd also nicht sind. Wie Drohla (Drohla 2012, S. 415) treffend bemerkt, ist es schlicht nicht ersichtlich, warum eine Gruppe von Bundespolizisten nicht das schaffen soll, was dem einzelnen Fahrkartenkontrolleur gelingt, nämlich diskriminierungsfrei das gesamte Zugabteil zu kontrollieren. Eine Rolle spielen mögen da allenfalls mögliche Befürchtungen von Bundespolizisten, durch ständige und anhaltende Kontrollen die weiße Mehrheitsbevölkerung gegen sich aufzubringen. Dass solcherlei Befürchtungen um die eigene Reputation in der Abwägung mit Vorgaben durch das Grundgesetz nicht bestehen können, braucht nicht diskutiert zu werden. Darüber hinaus ist das Diskriminierungsverbot des GG nicht lediglich „schöngeistige Rechtspflege“ (FR, 31. Oktober 2012) von Verwaltungsrichterinnen und -richtern, wie der Bundesvorsitzende der DPolG, Rainer Wendt, es in diesem Zusammenhang ausdrückte, es macht auch tatsächlich Sinn, wie durch folgenden Sachverhalt erläutert werden soll. In der Ausgabe 11/2013 der GdP-Gewerkschaftszeitung Deutsche Polizei wurde der Leserbrief der Bochumer Polizeibeamtin Tania Kambouri veröffentlicht, der, ausweislich der Reaktionen die er bei Kolleginnen und Kollegen auslöste (SZ, 4. April 2014), stellvertretend für die Meinung vieler Polizeibeamter stehen dürfte. Kernthese ist, dass es vor allem ein Problem mit kriminellen Migranten gäbe, die keinerlei Respekt gegenüber der Polizei hätten. Es geht also grob um das Thema der sog. Ausländerkriminalität. Dass auch die Polizei ihrerseits Teil dieses Problems ist, und dies auch mitzuverantworten hat, bleibt der Autorin und vermutlich auch vielen Polizeibeamten verborgen. Denn die erhöhte Kriminalitätsbelastung von Ausländern ergibt sich nach wohl einhelliger Meinung (Eisenberg, 842ff.; Maschke 2008, S. 394ff.; Albrecht 2010, 369ff.; Neubacher 2014, S. 148ff.) vor allem aus statistischen Verzerrungen, zu denen auch die höhere Kontrollintensität
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der Polizei in Bezug auf Ausländer zählt. Wo mehr durch die Polizei kontrolliert wird, wird aber naturgemäß auch mehr gefunden. Teil des Problems ist gleichfalls die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt (Schneider/Yemane/Weinmann 2014, S. 15ff.; Terkessidis 2004, S. 166ff.) und in der Schule (Geißler 2008, S. 88ff.; Terkessidis 2004, 156ff.), welche sich negativ auf den sozioökonomischen Status von hier lebenden Ausländern auswirkt, und die ihrerseits für eine höhere Kriminalitätsbelastung sorgt (Albrecht 2010, S. 374). Darüber hinaus werden Ausländer auch eher angezeigt als Deutsche, was natürlich gleichfalls eine Diskriminierung darstellt (Albrecht 2010, S. 373f.). 2 Es ist folglich nicht zuletzt die Diskriminierung durch staatliche Einrichtungen, vor der das Grundgesetz mit Art. 3 Abs. 3 GG schützen will, die das Problem der sog. Ausländerkriminalität überhaupt erst entstehen lässt. Es wäre schön, wenn Polizeibeamte einmal das täten, was sie von anderen, vor allem von Migranten, in gewohnter Regelmäßigkeit einfordern: Sich nämlich auf den Boden des Grundgesetzes zu stellen, und die Werte-Entscheidungen die es trifft zu respektieren und zu achten.
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und sich so auch nicht von ihren eigenen Vorurteilen emanzipieren können, ist schlicht erschreckend und inakzeptabel. Man fragt sich, wie viele Polizeibeamte im Kreise von Angehörigen und Freunden schon „als Experte“ angesprochen und gefragt wurden, „wie es denn nun wirklich sei“ mit der Ausländerkriminalität, und wie viele dann im Brustton der Überzeugung erklärten, dass es „in Wahrheit“ alles noch viel schlimmer sei als man es sich vorstellt. Was letztlich natürlich die gängigen Vorurteile bestärkt und Diskriminierung weiter verschärft. Dabei wäre es im Gegenteil auch Aufgabe der Polizei diesen Vorurteilen in der Bevölkerung entgegenzuwirken. Stattdessen wird in völlig unreflektierter Weise die Schuld stets bei renitenten Ausländern, der Politik im Allgemeinen oder in einer Justiz gesucht (FAZ, 6. April 2014), die der Polizei anscheinend nicht willfährig genug ist. Auch die Gewaltenteilung gehört zum Kernbestand von Rechtsstaatlichkeit, und es ist, anders als Polizeibeamte dies häufig zu glauben scheinen, keinesfalls Aufgabe der Justiz die Polizei bei ihrer Arbeit zu „unterstützen“. Und spätestens wenn Polizeigewerkschafter beginnen der deutschen Richterschaft Lektionen in strafrechtlicher Sanktionspraxis zu erteilen, 3 ist man dafür auch durchaus dankbar.



Vor dem Hintergrund der in diesem Zusammenhang auch immer wieder aufkommenden Rufe von Polizeibeamten, dass ihnen nicht der nötige Respekt entgegengebracht würde, muss sich die Polizei fragen lassen wie viel Respekt sie meint zu verdienen, wenn der Großteil der Beamten anscheinend nicht einmal über Grundlagenwissen in einer für den Polizeiberuf sicherlich nicht unerheblichen Disziplin wie der Kriminologie verfügt. Man braucht von einem Polizeibeamten im Wach- und Wechseldienst gewiss nicht verlangen, dass er über kriminologisches Spezialwissen in Themenbereichen wie Wirtschafts- oder Makrokriminalität verfügt. Dass aber viele Polizeibeamte offenbar nicht in der Lage sind ein Phänomen wie die vermeintlich erhöhte Ausländerkriminalität, ein Thema mit dem offensichtlich viele Polizeibeamte täglich konfrontiert sind, und dass vermutlich auch vielen normalen Bürgern „auf den Nägeln brennt“, nicht in ihrer Ursächlichkeit einordnen können,



Als in Hamburg ein Kongress zum Thema Polizei/Bürger-Beziehungen stattfand, äußerte sich ein Polizeibeamter einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit dahingehend, dass es ihn durchaus belaste, wenn er bei Einsätzen pauschal angefeindet wird (Die Zeit, 7. Juli 2014). Und das ist nur zu verständlich. Wer wäre nicht beleidigt, oder zumindest irritiert, wenn er allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe mit negativen Attributen belegt würde. Dass das aber vielen Migranten im Kontakt mit der Polizei ganz ähnlich ergehen dürfte, und dies zumindest mitursächlich für eine gewisse Grundfeindseligkeit gegenüber der Polizei sein könnte, von dieser Idee scheinen die meisten Polizeibeamten recht weit entfernt zu sein.



2 Für eine umfangreiche Darstellung der Problematik der vermeintlich erhöhten „Ausländerkriminalität“, vgl. Albrecht 2010, S. 367ff.



3 So aber der Vorsitzende der DPolG in Hamburg, Joachim Lenders bei Spiegel TV vom 04.05.2014.
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Die Belehrung über Rechte in der polizeilichen Vernehmung Die Erstvernehmung als Beschuldigter ist ein für den weiteren Gang des Strafverfahrens bedeutsamer Abschnitt, in ihr werden „die Weichen gestellt“. Gemäß § 136 Abs. 1 StPO i. V. m. § 163a Abs. 5 StPO ist die Polizei zu diesem Zeitpunkt verpflichtet, den Beschuldigten umfassend über seine Rechte zu informieren. Dazu gehört: • Das Recht zu erfahren welche Tat ihm zur Last gelegt wird. • Das Recht sich zu den genannten Taten zu äußern, oder zu schweigen. • Das Recht des Beschuldigten auch vor der Vernehmung einen Verteidiger zu konsultieren. • Das Recht des Beschuldigten, eigene Beweisanträge zu stellen. Vor allem dem Recht der Aussagefreiheit, und dem auf Konsultation des Verteidigers wird ein hoher Wert beigemessen, so dass ein Unterbleiben der Belehrung in Bezug auf diese Rechte grundsätzlich zu einem Beweismittelverwertungsverbot führt, und die gemachten Aussagen nicht mehr im Strafprozess verwendet werden dürfen (Mayer-Goßner/Schmitt 2014, § 136, Rn. 20ff.). Dass der BGH mit der Anwendung von solchen Beweismittelverwertungsverboten grundsätzlich sehr zurückhaltend umgeht, verdeutlicht die Bedeutung dieser Rechte im Strafverfahren (Dallmeyer 2008, S. 178). Die polizeiliche Praxis wird dieser Bedeutung nicht gerecht. Zwei Studien geben ein ernüchterndes Bild wieder. In Hamburg wurde festgestellt, dass bei 100 Vernehmungen lediglich in 18 Fällen korrekt über die Aussagefreiheit belehrt wurde, 82 mal wurde gegen Vorschriften verstoßen, davon in 23 Fällen eine mangelhafte Belehrung und in 30 Fällen eine verspätete oder erst am Ende der Vernehmung erfolgte Belehrung (Wulf 1984, S. 173ff.). In 23 Fällen wurde das Recht einer Verteidigerkonsultation angesprochen, in 74 Fällen unterblieb jede Belehrung.
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Eine ähnliche Auswertung erfolgte auch für Bielefeld im Bereich der Jugendund Heranwachsendenkriminalität, wobei die Ergebnisse nur tendenziell besser waren. In 72 % der Fälle erfolgte eine Belehrung über das Aussageverweigerungsrecht, in 50 % der Fälle wurde über Verteidigerkonsultationen unterrichtet (Albrecht 2010, S. 195). Eine vollständig dem § 136 Abs. 1 StPO entsprechende Belehrung erfolgte nur in 11 % der Fälle (Albrecht 2010, S. 195). Die Ergebnisse stammen jeweils noch aus den 80er-Jahren, es erscheint jedoch wenig wahrscheinlich, dass sich an dieser Praxis etwas zum positiven gewendet hat. Auch hier ist der Befund aus rechtsstaatlicher Sicht höchst problematisch. Abhilfe könnte hier die Auferlegung einer Beweispflicht schaffen. Wenn es der Polizei obliegt zweifelsfrei nachzuweisen, dass eine Information über die Beschuldigtenrechte erfolgte, würde das ansonsten drohende Verfahrenshindernis sicherlich Wirkung zeigen. Dies könnte einen wichtigen Beitrag zu einem rechtsstaatlicheren Strafverfahren leisten.



Die Unverletzlichkeit der Wohnung Auch die polizeiliche Praxis im Bereich der Wohnungsdurchsuchungen erscheint bedenklich. Immer wieder werden aus völlig unverhältnismäßigen Gründen Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt, bisweilen liegen den Maßnahmen nicht einmal konkrete Verdachtsmomente zu Grunde, sie sollen Anhaltspunkte für diese Verdachtsmomente überhaupt erst begründen. Während einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrer Betäubungsmittel bei sich führt. Der Beifahrer macht sich allein dadurch verdächtig, dass er Jahre zuvor schon einmal wegen Verstößen gegen das BtMG verurteilt wurde. Als Folge findet eine Durchsuchung der Wohnräume statt (2 BvR 3044/09; StV 2010, 665). Aufgrund von zwei Bußgeldern à 15 € wegen Falschparkens werden die besonders geschützten Kanzleiräumlichkeiten eines Rechtsanwalts durchsucht (2 BvR 1141/05; NJW 2006, 3411).
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Der Prokurist eines größeren Waffenherstellers nimmt intern Ermittlungen auf, um Vorwürfe gegenüber dem Unternehmen aufzuklären, und gerät dadurch selbst in das Visier der Ermittler. Es sind nur vage Vermutungen, dennoch wird die Privatwohnung des Prokuristen durchsucht (2 BvR 974/12; NJW 2014, 1650). Die Telefonnummer einer Frau taucht im Handytelefonbuch eines Drogenkuriers auf. Daraufhin, und weil sie selbst bereits vor längerer Zeit einmal mit BtM-Delikten aufgefallen war, wird die Wohnung der Frau durchsucht. Auch hier gab es nur vage Vermutungen für das Vorliegen einer Straftat (2 BvR 389/13; StV 2014, 388). Ein Mann verkauft über das Internetportal eBay eine größere Anzahl Mobiltelefone. Zum Teil in Originalverpackung, zum Teil unterhalb marktüblicher Preise. Die Folge: Eine Wohnungsdurchsuchung (2 BvR 2561/08; NJW 2011, 291). Die Liste offenbart einen erschreckenden Mangel an Sensibilität auf Seiten der zuständigen Behörden, bezüglich eines so schweren Grundrechtseingriffs wie den der Wohnraumdurchsuchung. Diese Kritik muss sich im Übrigen nicht nur die Polizei gefallen lassen. Bedenklich ist auch, dass viele der geschilderten Maßnahmen durch Amtsrichter genehmigt wurden, und alle fünf Fälle noch im Beschwerdeverfahren von Amts- und Landgerichten für rechtmäßig befunden wurden. Es ist festzustellen, dass der Polizei weder im Strafverfahrensrecht, noch im Polizeirecht besonders hohe Hürden für die Durchsuchung bzw. Betretung einer Wohnung durch die Polizei gesetzt sind (vgl. Bruns 2013, S. 541; Tegtmeyer/Vahle 2014, S. 339ff.). Umso bedenklicher ist die Tatsache, dass die Polizei es regelmäßig schafft selbst diese niedrigen Voraussetzungen noch zu unterlaufen und rechtswidrige Durchsuchungen zu vollziehen. Es müssen daher, angesichts eines so schwerwiegenden Grundrechtseingriffs, höhere Hürden für die Wohnraumdurchsuchung gesetzt werden. Gleichzeitig ist zu fordern, dass bei entsprechenden Verstößen der Ermittlungsbehörden gegen
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geltendes Recht, Beweismittelverwertungsverbote greifen, um so die Polizei zur Achtung dieser Vorschriften anzuhalten. Insgesamt ist dies durch die besondere Bedeutung des Art. 13 GG mehr als gerechtfertigt.



Die Versammlungsfreiheit Auch die Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG genießt einen besonderen Stellenwert in der Verfassung, dies wurde vom BVerfG in seinen Entscheidungen immer wieder ausgeführt. Beispielhaft sei hier nur der sogenannten „Brokdorf“-Beschluss (BVerfGE 69, 315) genannt. Diesen Anspruch scheint die Polizei nicht zu teilen. Im Rahmen der BlockupyBewegung nahmen im letzten Jahr einige tausend Bürger in Frankfurt an einer Demonstration gegen das Bankensystem teil. Laut offizieller Erklärung der Polizei wurde ein Großteil der Demonstration eingekesselt, weil sich einige Teilnehmer maskiert haben sollen. Nach Presseangaben berichteten Polizeibeamte allerdings darüber, dass der Kessel von Anfang an geplant war um Randalierer vom Vorjahr zu identifizieren (FAZ, 1. Juni 2013; Bild 3. Juni 2013). Auch ein Zeuge sagte im heuteJournal des ZDF vom 06. Juni 2013 aus, er sei im friedlichen (Vor-)Verlauf der Demonstration durch die Polizei gewarnt worden, dass „hier gleich etwas passieren würde“. Gestützt wird diese These auch durch Videomaterial der Polizei selbst, dass in einem Gerichtsverfahren gesichtet wurde (hr-online, 3. Dezember 2014). Als der hintere Teil der Demonstration, der sich mit den Eingekesselten solidarisierte, und von dem selbst die Pressemitteilungen der Polizei berichteten er sei friedlich (Süddeutsche, 6. Juni 2013), sich weigerte die Demonstration fortzusetzen, wurde er von der Polizei mit Pfefferspray angegriffen. Dass
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ein Angriff mit Pfefferspray auf friedliche Demonstrationsteilnehmer, die sich allenfalls ordnungswidrig verhalten, das Einsatzmittel also als bloßes Abdrängmittel eingesetzt wird, in Anbetracht der gesundheitlichen Auswirkungen (Schering 2010, S. 6ff.) noch als verhältnismäßig bezeichnet werden kann, erscheint bestenfalls zweifelhaft. Vielmehr steht hier der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung im Amt gem. § 340 i. V. m. § 240 StGB im Raum. Zu den Verletzten zählten offenbar auch Kinder und Alte (FR, 5. Juni 2013). Im Ergebnis sprechen wir hier von knapp 1000 Demonstrationsteilnehmern die ihre Versammlungsfreiheit nicht nutzen durften, und über Stunden in Gewahrsam genommen wurden, weil die vage Vermutung bestand der eine oder andere könnte im Vorjahr auch schon dabei gewesen sein und randaliert haben. Jedwede Rechtsstaatlichkeit geht dort verloren, wo der Staat selber Straftaten vortäuscht um sie Bürgern anzulasten. Leider müssen wir mittlerweile davon ausgehen, dass genau dies passiert. In einem Gespräch mit der Hamburger Morgenpost berichtete ein junger Angehöriger einer polizeilichen Spezialeinheit, dass gezielt Provokateure in Demonstrationen entsandt werden um Straftaten zu begehen, welche ihrerseits dazu dienen einen Auflösungsgrund für die Polizei zu liefern (Ham. Abd., 18. Oktober 2010). Einen ähnlichen Fall hatte es mutmaßlich auch während der Demonstrationen gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm gegeben. Dort wurde ein Polizeibeamter enttarnt, der angeblich Demonstranten zum Steinewerfen animiert haben soll (SpOn, 7. Juni 2007). Die Abgeordnete der Linken Annette Ludwig berichtete in einem Interview mit der Jungen Welt von ihren Beobachtungen während der Proteste gegen die EZB-Eröffnung am 18. März 2015, welche nahelegen, dass eine ganze Gruppe von Polizeibeamten als Autonome vermummt Barrikaden gebaut und angezündet haben, und auch für Gewalttaten verantwortlich waren (JW, 15. Mai 2015).
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Mögen solche Vorwürfe einerseits ungeheuerlich erscheinen, so sind sie doch nicht fernliegend. Wozu die Polizei im Zweifel bereit ist, wird durch ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte belegt. Hier hatten Polizeibeamte im Raum Aachen einen unbescholtenen Restaurantbesitzer ohne eigene Tatneigung dazu gedrängt, sich trotz zunächst erheblicher Zweifel an einem größeren Drogengeschäft zu beteiligen. Als der Restaurantbesitzer wenig später doch noch von dem Geschäft zurücktreten wollte, wurde er von den ermittelnden Polizeibeamten dazu gedrängt an dem Geschäft festzuhalten. Bei der Abwicklung kam es zur Festnahme, der Täter wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, zwei Drittel musste er davon absitzen. Erst nach Ablauf der Haftdauer erklärte der EGMR das Ermittlungsverhalten der Polizei für mit den Grundsätzen eines fairen Strafverfahrens unvereinbar (EGMR, Urt. v. 23.10.2014, Az. 54648/09). Auch hier handelt es sich offensichtlich um keinen Einzelfall (BGH, Urt. v. 10.06.2015, Az. 2 Str 97/14). Besonders perfide in diesem Fall: Die Polizei täuschte die Bedrohung der Familie eines beteiligten Beamten vor, um die „Täter“ zur Abholung von Drogen zu drängen, was diese schließlich auch (unentgeltlich!) in zwei Fällen taten. Wer aber zu solchen Mitteln greift, der scheut auch nicht davor zurück Demonstranten zum Werfen von Steinen zu animieren, oder eben einfach auch mal selbst Hand anzulegen. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist ein solches Vorgehen selbstverständlich vollkommen inakzeptabel. Kontrolle kann im Bereich der Versammlungsfreiheit beispielsweise durch eine Sonderstelle bei einer Staatsanwaltschaft erfolgen, die im jeweiligen Bundesland problematische Demonstrationen beobachtet, und sowohl in der „heißen Zone“, als auch im Bereich der Einsatzleitung interveniert und gegebenenfalls Strafverfahren einleitet. Staatsanwälte können hier auch aufgrund ihrer Ausbildung juristischen Rat erteilen. Denn bisweilen scheint bereits die Anwendung grundlegender Normen des Polizei- und des Strafrechts, sowie des Verhältnismäßigkeitsprinzips, der Polizei Schwierigkeiten zu bereiten (11Freunde, 22. August 2013).
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Was tun? Letztlich handelt es sich bei vielen der beobachteten Phänomene um normdeviantes Verhalten, und es erscheint wahrscheinlich, dass es auch denselben Regeln gehorcht wie gewöhnliche Kriminalität, im Ergebnis also strafrechtliche Verfolgung als „Abschreckung“ allein keine Lösung bietet, auch wenn das Strafverfahren als öffentliche Aufarbeitung des Geschehens gleichwohl unverzichtbar bleiben wird. Vielmehr muss das polizeiliche Verhalten stärker kontrolliert werden, es ist das Entdeckungsrisiko was den Täter von der Tat abhält (Neubacher 2014, S. 88f.). Die Beispiele sind zahlreich: Man denke nur an die jüngsten Vorfälle auf der Bundespolizeidienststelle Hannover, bei denen mutmaßlich in Gewahrsam genommene Ausländer von einem oder mehreren Bundespolizisten schwer misshandelt wurden (HAZ, 18. Mai2015). Es handelt sich hier keinesfalls um Einzelfälle, wie Polizeigewerkschaften und Offizielle häufig anführten. Ähnliche Vorfälle sollen sich in Offenbach über Jahre ereignet haben (hr-online, 5. Dezember 2014). Auch in Rosenheim wurde ein Jugendlicher im Gewahrsam vom Polizeipräsidenten persönlich schwer misshandelt (SZ, 20. November 2012), in München soll eine Dolmetscherin von Polizeibeamten verprügelt worden sein (SZ, 11. Juli 2012). Auch in Hannover gab es in diesem Zusammenhang schon früher solche Probleme. Ein beteiligter Polizeibeamter spricht von einem systematischen Problem (HAZ, 8. Juni 2015). Dem Autor selbst sind allein drei Fälle aus seinem persönlichen Umfeld bekannt, bei denen in Gewahrsam gehaltene Personen von Polizeivollzugsbeamten körperlich misshandelt wurden.
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geben ist, in denen das polizeiliche Gegenüber der deutschen Sprache nicht mächtig ist (Aronson 2014, S. 313). Polizeiwachen müssen vollständig videoüberwacht werden, inklusive des Gewahrsamsbereichs, die Aufnahmen müssen aufgezeichnet und regelmäßig kontrolliert werden, um so den dort tätigen Polizeibeamten ein entsprechendes Entdeckungsrisiko zu verdeutlichen. Durch die Polizeigesetze, die Strafprozessordnung und die Gesetze über die Anwendung des unmittelbaren Zwangs sind der Polizei die vielleicht tiefgreifendsten und sensibelsten Eingriffe in die Grund- und Menschenrechte erlaubt. Dies muss aber umgekehrt auch bedeuten, dass die Kontrolle und Überprüfbarkeit solcher Eingriffe in besonders hohem Maße gewährleistet sein muss. Dies scheint jedoch häufig nicht der Fall zu sein. Wer Wider- bzw. Einspruch gegen einen Bescheid der Baubehörde oder den Steuerbescheid einlegt, weil nach Ansicht der erlassenden Behörde das geplante Poolhaus zu groß, oder die neue Espresso-Maschine nicht steuerlich abzugsfähig ist, kann sein umfangreich und lückenlos dokumentiertes Verwaltungs bzw. Steuerverfahren vor die zuständigen Fachgerichte tragen, und sich regelmäßig eines rechtsstaatlich einwandfreien Verfahrens sicher sein. Wer nach dem Aufenthalt auf der Polizeiwache die Notaufnahme aufsuchen muss (und dies im besten Fall auch noch selber kann), kann davon ausgehen, dass er bei der Polizei auf eine Mauer des Schweigens trifft, sich die Polizeibeamten gegenseitig decken, aus dem Opfer den Täter machen, die Gerichte belügen, und damit letztlich auch durchkommen.



International haben die Vorkommen zum G8-Gipfel in Genua oder in Abu-Ghraib für großes Aufsehen gesorgt. Autor Auch wenn der Machtmissbrauch in solchen Situationen nicht automatisch vorprogrammiert ist, es besteht hier ein latentes Potential für derartige Handlungen, ganz besonders dort, wo es Polizeibeamten leicht gemacht wird, das Gegenüber zu entmenschlichen, wie dies beispielsweise in solchen Fällen ge-
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reichen wünscht, nicht mehr durch die Rechtsordnung sich garantieren kann.“ (Ebenda: 44)



Gefahrerfindungsrecht – Über das Wissen der Polizei



Benjamins Einsicht fortführend, stellt sich die konkrete Frage, wie das Recht diese Verselbstständigung der Polizei ermöglicht. Der Fokus konzentriert sich in den folgenden Ausführungen auf den Begriff der Gefahr und der Gefahrenprognosen, wie sie im Versammlungsrecht und Polizeirecht prominent gesetzt sind. Auf Grundlage einer prognostizierten Gefahr sind der Polizei Maßnahmen zur Verfügung gestellt, Eingriffe in die Grundrechte von Bürger*innen vorzunehmen. Doch welche Gefahren müssen vorliegen, um diese weitreichenden Befugnisse zu legitimieren? Es steht zu vermuten, dass die Gefahrenprognose der Polizei die soziale Realität aus einer spezifischen Perspektive der Sicherheit beurteilt. Das polizeiliche Wissen erhebt als gleichsam staatliches Wissen den Anspruch, gegenüber anderen Perspektiven vorrangig zu sein – mit überaus problematischen Folgen.



von Maximilian Pichl, Goethe-Universität Frankfurt am Main



I. Der rechtliche Maßstab für Gefahrenprognosen Walter Benjamin umschrieb die Polizei in seinem 1921 erschienenen Aufsatz „Zur Kritik der Gewalt“ als „gespenstische Erscheinung im Leben der zivilisierten Staaten“ (Benjamin 1966: 45). Er verlieh seinem Unbehagen Ausdruck, dass selbst demokratische Rechtsstaaten weiterhin eine Institution, die mit Gewalt ausgestattet ist, zur vermeintlichen Befriedung sozialer Konflikte benutzen. Seine Ausführungen umfassen zugleich die Einsicht in den politischen Charakter der Polizei. Die Konstitution der modernen staatlichen Ordnung führe zu einer tendenziellen Verselbstständigung der Polizei gegenüber ihrer rechtsstaatlichen Programmierung: „Die Behauptung, daß die Zwecke der Polizeigewalt mit denen des übrigen Rechts stets identisch oder auch nur verbunden wären, ist durchaus unwahr. Vielmehr bezeichnet das ‚Recht’ der Polizei im Grunde den Punkt, an welchem der Staat, sei es aus Ohnmacht, sei es wegen der immanenten Zusammenhänge jeder Rechtsordnung, seine empirischen Zwecke, die er um jeden Preis zu er-



Der Gefahrenbegriff ist das Herzstück des deutschen Polizeirechts. Unter einer polizeilichen Gefahr wird unisono eine Sachlage oder ein Verhalten verstanden, dessen ungehinderter Ablauf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut schädigen wird (Pieroth/Schlink/Kniesel 2014: 60). Die Definition verdeutlicht, dass dem Gefahrenbegriff ein prognostisches Element innewohnt. Die Polizei- und Ordnungsbehörden müssen konkrete Situationen analysieren und in die Zukunft gerichtet abschätzen, ob tatsächlich Schäden an Rechtsgütern entstehen, insbesondere an der körperlichen Integrität von Personen oder an eigentumsrechtlich geschützten Sachgütern. Es ist den Polizeibehörden zuzugestehen, dass sich Prognosen später als falsch herausstellen können und von niemandem eine hundertprozentig abgesicherte Entwicklung eines Geschehensablaufs vorhergesehen werden kann. Doch gerade in der versammlungsrechtlichen Polizeipraxis offenbaren sich problematische Entgrenzungen des Gefahrenbegriffs.
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Im Versammlungsrecht findet sich der Begriff der Gefahr in § 15 Abs. 1 VersG als Ermessensgrundlage für den polizeilichen und ordnungsbehördlichen Umgang mit Versammlungen: „Die zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist.“ Zudem kann die Polizei laufende Versammlungen auflösen, sofern die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 VersG erfüllt sind. Obschon die Versammlungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 1 GG gerade nicht unter einem Erlaubnisvorbehalt des Staates steht, enthält das einfache Gesetzesrecht weitreichende Befugnisse zur Abwendung vermuteter Gefahren. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Verbot oder die Auflösung einer Versammlung hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seinem wegweisenden Brokdorf-Urteil von 1985 ausbuchstabiert (vgl. 1 BvR 233, 341/81). Das BVerfG stellt zunächst die hohe demokratische Relevanz der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 1 GG heraus. Versammlungen bieten „die Möglichkeit zur öffentlichen Einflußnahme auf den politischen Prozeß, zur Entwicklung pluralistischer Initiativen und Alternativen oder auch zu Kritik und Protest. [...] Sie enthalten ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer Demokratie, das geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in geschäftige Routine zu bewahren“ (62). Die Versammlungsfreiheit ist zentral für eine lebendige Demokratie, gerade in den aktuellen Tendenzen ihres postpolitisch-technokratischen Verfalls. Neben einer generellen verfassungsrechtlichen Würdigung der Versammlungsfreiheit widmet sich das BVerfG im Brokdorf-Beschluss umfassend den Anforderungen an polizeiliche Generalklauseln im Versammlungsrecht. Diese setzen eine „unmittelbare Gefährdung“ voraus, weshalb die Eingriffsvoraussetzungen einer stärkeren Begründungspflicht unterliegen, als im normalen Polizeirecht (81). Zudem muss die Gefahrenprognose hinreichend klar bestimmt sein, denn ein „bloßer Verdacht oder Vermutungen“ reichen nicht aus (81). Das Verbot einer Versammlung dürfe weiterhin nur eine ultima-ratio Maßnahme darstellen, denn die Polizei könne immer noch bei konkreten Gefährdungen das mildere Mittel der Auflösung wählen. Das BVerfG stellt unmissverständlich klar, dass die Polizei
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nicht nach eigenem Gutdünken entscheiden kann, ob eine Gefahr vorliegt. Ihre Prognose muss einer Rechtfertigung gegenüber der Öffentlichkeit standhalten. Selbst die Nutzung von Gewalt seitens einzelner Gruppierungen innerhalb einer Versammlung ist nach Ansicht des BVerfG nicht ausreichend, um das Verbot oder die Auflösung einer Versammlung zu legitimieren. Das Demonstrationsrecht der Mehrheit muss unter Ausschöpfung aller polizeilicher Mittel gewährleistet werden (94). Indes verwendet das BVerfG keinen weiten Gewaltbegriff: „Friedlichkeit kann nicht schlechthin Konfliktlosigkeit oder strikte Einhaltung der Rechtsordnung bedeuten. Eine solche Gleichsetzung stellte die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit unter einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt“ (Dietel/Gintzel/Kniesel: 73), wie es in einem Kommentar zum Versammlungsrecht treffend umschrieben wird. Von der Unfriedlichkeit sind dementsprechend friedliche Blockaden ausgeschlossen: „Das Friedlichkeitsgebot ist auf das Verbot gewalttätigen Verhaltens zu reduzieren“ (Ebd. 75). Das Brokdorf-Urteil kann rückwirkend als juridische Anleitung verstanden werden, wie die Polizei- und Ordnungsbehörden der Versammlungsfreiheit die größtmögliche Entfaltung einräumen sollen. Die Versammlungsfreiheit genießt in der Verfassungsordnung zentrale Relevanz, denn sie ermöglicht die Erprobung von Protestformen, die durch Rechtsordnungen wie das Strafgesetzbuch verboten werden. In ihr befindet sich ein Potenzial, das nicht vollständig sicherheitspolitisch eingehegt werden kann. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie hält diesbezüglich fest: „Das Demonstrationsrecht gehört zu den wenigen radikaldemokratischen Ansätzen und Korrektiven der repräsentativ stark verdünnten Demokratie bundesdeutschen Musters“ (Komitee 2014: 69).



II. Gefahrengebiete als Unterbindung von Versammlungen In der polizeilichen Praxis verkommen die hohen Anforderungen an Gefahrenprognosen häufig zur Makulatur. Ein vordergründig nicht dem Versammlungsrecht zugehöriger Sachverhalt verdeutlicht die Problematik. In Hamburg wurde im Januar 2014 von der Polizei ein sogenanntes Gefahrengebiet aus-
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gerufen. Der Senat erließ 2005 unter der damaligen Federführung Ronald Schills eine Befugnisnorm für die Polizei, die verdachtsunabhängige und anlasslose Personenkontrollen ermöglicht. In § 4 Abs. 2 S. 1 des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei (PolDVG) heißt es: „Die Polizei darf im öffentlichen Raum in einem bestimmten Gebiet Personen kurzfristig anhalten, befragen, ihre Identität feststellen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen, soweit aufgrund von konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass in diesem Gebiet Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden und die Maßnahme zur Verhütung von Straftaten erforderlich ist.“ Die Norm wurde zur Eindämmung organisierter Kriminalität im Hamburger Hafenviertel eingeführt, jedoch zugleich als unbestimmte Generalklausel von der Polizei anlässlich von Demonstrationen der linken Szene oder im Umkreis von vermeintlichen Drogenumschlagplätzen eingesetzt (vgl. Belina/Wehrheim 2011). Ende des Jahres 2013 spitzten sich die sozialen Konflikte in Hamburg aufgrund einer potenziellen Räumung des linken Zentrums Rote Flora, dem Verkauf der Esso-Häuser und der Situation der Lampedusa-Flüchtlinge zu. Zahlreiche Demonstrationen und Protestkundgebungen fanden statt, bei denen die drei Konfliktfelder gemeinsam thematisiert wurden. Kurz vor dem Jahreswechsel kam es zu einem Angriff auf die Polizeistation Davidwache in St. Pauli. Nach den Aussagen der Polizei habe es sich um „linke Gewalttäter“ gehandelt. Später musste sie diese eindeutige Schuldzuweisung revidieren. Dennoch erließ die Polizei auf der Grundlage von § 4 Abs. 2 S. 1 PolDVG ein Gefahrengebiet, das den gesamten Stadtteil Altona umfasste. Bis zu 80.000 Personen, die in Altona wohnen, konnten rund um die Uhr von der Polizei kontrolliert werden. Während der fünf Tage, in denen das Gefahrengebiet bestand, wurden 756 Personen angehalten, 22 Strafanzeigen angefertigt, in 209 Fällen mitgeführte Sachen in Augenschein genommen, 172 Aufenthaltsverbote ausgesprochen, 65 Personen in Gewahrsam genommen und 12 Platzverweise erteilt (vgl. Hamburger Behörde für Inneres und Sport 2014). Die verdachtsunabhängige Kontrolle von potenziell jeder Person, die sich in dem Gefahrengebiet aufhält – sei es aus privaten, beruflichen oder politischen Gründen – wirft erhebliche verfassungsrechtliche Probleme auf. Denn das Polizeirecht setzt gerade eine konkrete Gefahr und einen konkreten Störer
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voraus, um Eingriffe durchzuführen. Die Hamburger Ermächtigungsgrundlage umgeht diese Voraussetzungen. Der Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ist erheblich, denn potenziell kann eine unbegrenzte Anzahl von Bürger*innen den Kontrollen unterliegen (vgl. Audörsch 2014; Caspar/Menzel 2014). Die weitreichenden Anwendungsmöglichkeiten für die Polizei, sind dem Gesetzgeber anzulasten. Der Senat hat eine Blankettnorm geschaffen, die es der Polizei erlaubt eigene Zwecke ins Recht zu setzen. Das rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot soll das Handeln der Staatsapparate durch Gesetz und Recht hinreichend klar programmieren, damit eigenmächtige Strategien der Exekutive weitestgehend eingehegt werden können. Dies gilt nicht nur für die Polizei, sondern insgesamt für verwaltungsrechtliches Handeln. Angesichts von unbestimmten Rechtsbegriffen wie der Einrichtung „bestimmter Gebiete“, die nicht darlegen, wie weitläufig ein Gefahrengebiet ausfallen kann, ist die Verfassungsmäßigkeit der Norm in Frage gestellt (vgl. Ernst 2014) - zumal sich die Einrichtung der Gefahrengebiete alleine aus den „konkreten Lageerkenntnissen“ der Polizei herleitet. Die Erkenntnisse der Polizei sind in der Regel nicht durch das Parlament, geschweige denn die Zivilgesellschaft überprüfbar. Es bleibt dem Ermessensspielraum der Polizei überlassen, mit welchen repressiven Reaktionen sie vermeintlichen „Gefahren“ begegnet. Im Falle des Gefahrengebiets in Altona reichte der Polizei jedenfalls eine nicht hinreichend gesicherte Information über linke Angriffe auf eine Polizeiwache aus, um eine stadtteilumfassende Kontrollzone einzurichten. Die Einrichtung des Gefahrengebiets zielte auf die Verhinderung von Versammlungen ab. Insbesondere größere Personengruppen standen im Fokus von polizeilichen Kontrollen. Eine ungehinderte Ausübung des Rechts auf Spontanversammlungen ist nicht gesichert, wenn ankommende Teilnehmer*innen jederzeit mit verdachtsunabhängigen Identitätsfeststellungen rechnen müssen. Potentielle Demonstrant*innen werden präventiv abgeschreckt, sich an Versammlungen zu beteiligen. So kesselte die Polizei eine Gruppe von 50 Demonstrant*innen ein, von denen 44 Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen wurden. Im August 2014 befand das Verwaltungsgericht Ham-
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burg diese Maßnahmen für rechtswidrig. Das Oberverwaltungsgericht Hamburg ging am 13. Mai 2015 noch einen Schritt weiter. Es hatte über die Klage einer Anwohnerin des Schanzenviertels zu entscheiden, die im April 2011 in einem von der Polizei ausgerufenen Gefahrengebiet kontrolliert wurde. Das OVG Hamburg erklärte nicht nur die Kontrolle für rechtswidrig, sondern stellte in einem sogenannten obiter dictum, bei dem für die Entscheidung nicht maßgebliche Rechtsansichten des Gerichts geäußert werden können, die Verfassungswidrigkeit von § 4 Abs. 2 S. 1 PolDVG fest (vgl. OVG Hamburg, Az. 2 Bf 226/12). Auch das OVG erkannte eine Verletzung des Bestimmtheitsgebots und einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es sprach sogar von einem „polizeirechtlichen Ausnahmezustand“, der nicht durch gesetzgeberische Entscheidungen gedeckt sei (S. 20). Durch das Urteil ist die Gefahrengebietsnorm jedoch nicht abgeschafft, denn statt dem OVG müsste das Landesverfassungsgericht Hamburg oder das Bundesverfassungsgericht die Norm für verfassungswidrig erklären. Zwar kündigte der aktuelle rot-grüne Senat eine Prüfung der Norm an. Die Polizeigewerkschaften kritisierten aber prompt das Urteil und behaupteten, ohne die Gefahrengebiete würde Hamburg unsicherer werden. Die politischen Intentionen der Polizei werden an diesen Äußerungen offenkundig. Trotz des im Nachhinein ergangenen juristischen Erfolgs hatte das Gefahrengebiet erhebliche Auswirkungen auf die sozialen Konflikte in Hamburg. Zwar fanden weiterhin Demonstrationen im Januar 2014 statt. Diese richteten sich aber gegen das Gefahrengebiet der Polizei und nicht mehr gegen die gesellschaftspolitischen Fragestellungen, die dem Konflikt vorausgingen. Das Terrain der Auseinandersetzung wurde durch den Polizeieinsatz in seiner thematischen Gewichtung massiv verschoben.



III. Vorverlagerung polizeilicher Gefahrenabwehr Das Gefahrengebiet in Altona ist ein besonders frappantes Beispiel für eine Polizeistrategie, die versucht, Versammlungen bereits im Vorfeld zu kriminali-
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sieren und zu unterbinden. Die Vorverlagerung polizeilicher Gefahrenabwehr ist aber insgesamt zum modus operandi bei Demonstrationen geworden. 1. Wanderkessel Ein oft genutztes Mittel ist die sogenannte Seitenbegleitung. Bei Demonstrationen, die nach Einschätzung der Polizei möglicherweise einen unfriedlichen Verlauf nehmen könnten, wird der Demonstrationszug mit Polizeieinheiten umschlossen, die während der gesamten Dauer der Versammlung nebenher mitlaufen. Dieses Mittel wendet die Polizei selbst dann an, wenn es zu keinen vorherigen konkreten Gefahrensituationen gekommen ist (vgl. Beck/Busch/Monroy 2011: 50). Gerade Spontandemonstrationen geraten in das polizeiliche Blickfeld und werden teilweise unter der Beteiligung massiver Einsatzkräfte „gesichert“. Eine solche Einsatzstrategie umgeht die verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 8 Abs. 1 GG. Denn Sinn einer Versammlung soll es gerade sein, ihre Inhalte in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn die Polizei die Demonstration abschirmt und somit unbeteiligten Bürger*innen beispielsweise keine Möglichkeit gibt Transparente wahrzunehmen, läuft der Zweck der Versammlung ins Leere. Eine polizeiliche Seitenbegleitung kann in der Bevölkerung zudem den Eindruck erzeugen, es handele sich bei der Demonstration tatsächlich um eine Gefahr, auch wenn diese vollkommen friedlich verläuft. Die konkrete Gefahreinschätzung der Polizei bei laufenden Versammlungen ist für die Anmelder*innen und Teilnehmer*innen zudem nicht einsehbar. Die Polizei teilt ihre Erwägungen in der Regel nicht mit. Ob die Seitenbegleitung der Polizei auf tatsächlichen Gefahreneinschätzungen beruht, oder die Polizei bereits eine dem politischen Mainstream zuwiderlaufende Versammlung als „gefährlich“ einschätzt, ist nicht ergründbar. 2. Filmaufnahmen bei Versammlungen Ein weiteres Feld stellen polizeiliche Überwachungsmaßnahmen auf Versammlungen dar. Die Polizei ist in den letzten Jahren vermehrt dazu übergegangen, Demonstrationen anlasslos zu filmen und verwies in ihrer
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Begründung auf ihre Gefahreneinschätzungen. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bewertete diese Maßnahmen in einem Urteil als Eingriff in die Versammlungsfreiheit (Az. 7 A 10683.14 OVG). Die Versammlungsteilnehmer*innen könnten insbesondere nicht erkennen, ob die Kameras in Echtzeit aufnehmen, oder die Bilder gespeichert werden. Diese Unsicherheit könnte einen Einschüchterungseffekt hervorrufen, der sogar ein Fernbleiben von der Demonstration begünstige. Es fehle zudem an einer Rechtsgrundlage im Versammlungsgesetz zur Erstellung von Filmaufnahmen. Im Bundesland Berlin beschäftigte sich der Verfassungsgerichtshof mit derselben Frage. Berlin hat noch kein eigenes Versammlungsgesetz erlassen, sodass das VersG des Bundes weiterhin in Kraft ist (Art. 125a GG). Nachdem der Berliner Polizei das Abfilmen durch Gerichte untersagt wurde, erließ der Senat das Gesetz über „Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton bei Versammlungen“ vom 23. April 2013 (GVBll. S. 103). Die Oppositionsparteien legten dem Verfassungsgerichtshof eine abstrakte Normenkontrolle des Gesetzes vor. Der Verfassungsgerichtshof erachtete das Gesetz als verfassungskonform, zog der Polizei in der konkreten Anwendung jedoch Grenzen (VerfGH 129/13). Es bedürfe eines konkreten Anlasses und einer dahingehenden Gefahrenprognose, vollkommen anlasslose Aufnahmen seien mit der Norm nicht vereinbar. In einer abweichenden Meinung kritisierte Verfassungsrichter Meinhard Starostik die Entscheidung des Gerichts. Insbesondere hätten die übrigen Richter*innen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht ausreichend in ihre Erwägungen miteinbezogen. Die unterschiedlichen Rechtsprechungslinien zeigen, dass die Verlagerung der Gesetzgebungskompetenz für Versammlungen an die Bundesländer zu einer erheblichen Ausdifferenzierung des Versammlungsrechts führen kann. Je nach Bundesland hätte die Polizei andere Befugnisse gegenüber Demonstrant*innen. Für potentielle Versammlungsteilnehmer*innen ist dies ein erhebliches Problem. Denn es ist nicht zu erwarten, dass sich alle Demonstrant*innen über die bundeslandspezifischen Befugnisse, die mittlerweile einem Flickenteppich gleichen, ausreichend informieren können.
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3. Aufenthalts- und Versammlungsverbote Bei den Blockupy Aktionstagen 2012 und 2013 in Frankfurt am Main konnte man die Versuche der Polizei- und Ordnungsbehörden beobachten, mittels Gefahrenprognosen im Vorfeld Versammlungen zu verhindern und Einzelpersonen direkt in ihren grundrechtlichen Freiheiten zu beschränken. Die Polizei ging 2012 von angeblich 2000 gewaltbereiten Demonstrant*innen aus, ohne diese Zahl in der Öffentlichkeit hinreichend belegen zu können. Basierend auf dieser Gefahrenprognose und dem Ziel der Demonstrant*innen, die EZB in der Frankfurter Innenstadt zu blockieren, erließ die Stadt Frankfurt ein Verbot aller Versammlungen in einem Zeitraum von vier Tagen. Zusätzlich wurde ein stadtweites Aufenthaltsverbot an über 400 Personen verschickt, die dem linken Spektrum zugeordnet wurden. Die Aufenthaltsverbote wurden erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht im Eilrechtsschutzverfahren gekippt. Ebenfalls wurde die Großdemonstration am letzten Tag mit 20.000 Demonstrant*innen durch das Gericht ermöglicht. Dennoch hatten die Polizei und die Ordnungsbehörden es geschafft, die Stadt als „gefährdeten Ort“ zu produzieren (Petzoldt/Pichl 2013: 219): „Auf der Grundlage der präventiven und prognostischen Raumproduktion von Frankfurt bzw. der Innenstadt als ‚gefährdetem Raum’ wurde eine umfangreiche räumliche Kontrollpraxis in Gang gesetzt mit dem Ziel, das Risiko von ‚Ausschreitungen’ zu verringern. Obwohl zu einem gewichtigen Teil rechtswidrig, wurden diese staatlich monopolisierten Bereiche auf der Grundlage des Eigensinns der Polizei produziert – in den dabei entstandenen Räumen des Ausnahmerechts waren die machtaufschiebenden Potentiale des Rechts faktisch ausgehebelt“ (Ebd. 224). Im Jahr 2013 musste die Polizei aufgrund ihrer juristischen Niederlagen zunächst die Versammlungen des Blockupy-Bündnisses erlauben. Während der Großdemonstration am 1. Juni 2013 kesselte sie einen Block von ca. tausend Personen ein, in dem sich Personen mit Regenschirmen vermummt haben sollen sowie ein Böller gezündet wurde. Die Demonstration wurde mehrere Stunden eingekesselt, die eingesperrten Personen mit Pfefferspray und unter massivem Gewalteinsatz am Weiterkommen gehindert. Die Demonstration war faktisch nicht mehr durchführbar (vgl. Komitee 2013). Obschon die Gerichte die Gefahrenprog-
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nose der Polizei im Vorhinein nicht teilten und die Versammlung erlaubten, setzte sich die Polizei über diese Anordnung hinweg und setzte ihre eigene Gefahrenprognose als Voraussetzung für einen Kessel durch.



IV. Das Wissen der Polizei Die dargestellten Praktiken verweisen auf die hohe Relevanz von polizeilichen Gefahrenprognosen für die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Doch um welches Wissen handelt es sich, wenn die Polizei angibt, ihre Gefahrenprognosen rechtfertigten derlei Eingriffe? Staatliches Wissen ist nicht eins zu setzen mit Fakten und Daten. Die Polizei ist kein neutraler Akteur, der politisch wertfreie Auswertungen von Informationen vornimmt. Nach Hartmut Aden entwickeln die „Sicherheitsinstitutionen Eigeninteressen am Erhalt und Ausbau ihrer Strukturen, die sich mit den Anliegen und Interessen vorrangig sicherheitsorientierter Akteure in Politik und Gesellschaft überschneiden. Daher haben Positionen, die an starken Sicherheitsbehörden und (vermeintlich) mehr Sicherheit orientiert sind, bessere Durchsetzungschancen als Positionen, die staatliche Intervention nur als letztes Mittel ansehen“ (Aden 2014: 13). Die Polizei hat in ihren Strukturen ein spezifisches Sicherheitsinteresse institutionalisiert. Den Sicherheitsbehörden geht es vorrangig nicht um die Verteidigung der Verfassung, sondern um die Durchsetzung des aktuellen Status Quo. Selbst durch das Verfassungsrecht gebilligte Aktionsformen wie Blockaden werden kriminalisiert und aufgelöst; vom politischen Mainstream abweichende Positionen werden nicht als Beitrag zu einer demokratischen Diskurskultur gewürdigt, sondern mit dem Ziel der öffentlichen Diskreditierung als bloße Gewalthandlungen entpolitisiert. Michel Foucault verknüpfte in seinen Forschungen Macht und Wissen als untrennbare Bedingungen. Wahrheit sei keine objektiv zu ermittelnde Kategorie, sondern werde „aufgrund vielfältiger Zwänge produziert (Foucault 1978: 51)“. Es
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gebe „wahre Diskurse“ und „Mechanismen und Instanzen, die eine Unterscheidung von wahren und falschen Aussagen ermöglichen und den Modus festlegen, in dem die einen oder anderen sanktioniert werden“ (Ebd. 51). Als Beispiel für eine solche Instanz, die über „Wahrheit“ entscheidet, kann die Polizei gelten. Im versammlungsrechtlichen Bereich sind es ihre Gefahrenprognosen, die nicht nur ihr eigenes Handeln legitimieren. Sie benutzt die Prognosen gegenüber Gerichten und Staatsanwaltschaften, die auf die Arbeit der Polizei vertrauen sowie als Rechtfertigung für Grundrechtseingriffe gegenüber der Öffentlichkeit. Die spezifische politische Produktion von Wahrheit wird in diesem Modus unsichtbar gemacht – sie erscheint am Ende als quasi-natürliche Begebenheit und als einziger legitimer Blick auf die Dinge. Aber die Polizei muss ihre Gefahrenprognosen und Strategien als unpolitisch kennzeichnen; Pierre Bourdieu hat den Staat als Agenten theoretisiert, der „einen Standpunkt unter anderen Standpunkten zur sozialen Welt verstärkt“ (Bourdieu 2014: 62). Im Falle von insbesondere linken Versammlungen wird nicht die Logik des Diskurses oder der prinzipiellen Infragestellung von gesellschaftlichen Strukturen verstärkt, sondern das Prinzip der Sicherheit. Demonstrationen werden in der politischen Debatte oft nicht aufgrund ihrer politischen Implikationen diskutiert, sondern alleine unter dem Blickwinkel sicherheitsrelevanter Aspekte. Um diesen Standpunkt auf die soziale Welt zu generieren, muss der Staat „glaubhaft machen, er selbst sei kein Standpunkt“ (Ebd., 62). Die Polizei ist dann der politischen Kritik entzogen, denn ihre Strategie wird nur noch als technische Reaktion auf vermeintliche zivilgesellschaftliche Gewalt gedeutet.



IV. Rechtliche Programmierung der Polizei Insofern die Gefahrenprognosen der Polizei ein derartiges Problem für die Ausübung der Versammlungsfreiheit darstellen und gerade nicht die soziale Realität in Gänze abbilden, ergibt sich die Frage nach ihrer rechtsstaatlichen Einhegung. Offensichtlich verleiten Generalklauseln wie die Gefahrengebietsnorm in Hamburg zu polizeilichen Verselbstständigungen. Der
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Sinn einer rechtsstaatlichen Programmierung der Polizei durch das Parlament und die Gerichte läuft in derartigen Fällen ins Leere. Eine ersatzlose Streichung ist aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten damit geboten. Auch ein Richtervorbehalt würde an der grundlegenden Problematik dieser Normen nichts ändern. Denn die Richter*innen verfügen nicht über die Kapazitäten, Gefahrenprognosen der Polizei in aller Konkretheit zu überprüfen. Indem sie keine eigenen Untersuchungen einleiten, vertrauen sie in der Regel auf die vermeintliche Erfahrung der Polizei und ihre Einschätzung. Eine hinlängliche Konkretisierung der Gefahrenprognosen auf der juristischen Tatbestandsebene ist ebenso wenig vielversprechend. Unter welchen Tatbestandsvoraussetzungen wäre der Gefahrenbegriff eindeutiger bestimmbar als im bisherigen Versammlungsrecht? Es ist gerade das Kennzeichen von juristischen Begriffen, dass sie der Auslegung zugänglich sind und selbst scheinbar eindeutige Termini unterschiedlich interpretiert werden. Ein Ansatzpunkt bestünde darin, die nachträglichen rechtlichen Überprüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten polizeilichen Handelns zu verschärfen. Polizeiliche Gefahrenprognosen und mit ihnen verbundene Maßnahmen wurden in der Vergangenheit immer wieder von Gerichten als rechtswidrig bewertet. Die Polizei nimmt solche Entscheidungen jedoch nicht zum Anlass, die rechtsstaatlichen Maßstäbe in die Praxis umzusetzen. Vielmehr wenden teilweise die gleichen Polizeieinheiten die vormals als rechtswidrig abgeurteilten Maßnahmen erneut an. Das Recht wird damit zu einer rein strategischen Komponente: Lohnt es sich für die Polizei, eine rechtswidrige Maßnahme durchzuführen oder überwiegen die Nachteile eines Urteils? Damit die juridische Kontrolle einen nachhaltigen Effekt ausüben kann, könnten Schadensersatzforderungen gegen die Polizei aufgrund rechtswidriger Maßnahmen entsprechend hoch beziffert werden, sodass entsprechende Auszahlungen im Polizeiapparat spürbar werden. Auch verschärfte Konsequenzen für die Einsatzleitungen der Polizei könnten Teil eines verstärkten Rechtsschutzes sein. An diesen Ideen ist indes problematisch, dass sie auf die Sanktionierung einzelner Beamt*innen abzielen, obwohl die Struktur der Polizei selbst zu den Entgrenzungen vom Recht führt.
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V. Die Polizei als demokratisches Paradox Illusionär wäre die Vorstellung durch das Recht eine tatsächliche und umfassende Einhegung der Polizei zu erreichen. In konkreten Situationen „legt“ die Polizei das Recht aus und nimmt Grundrechtseingriffe vor. Das Recht fällt erst im Nachhinein eine Entscheidung – und braucht hierfür mitunter sehr lange. Die größte Stärke des Rechts, sich Zeit zu nehmen, Situationen abwägend zu beurteilen und die Sichtweisen verschiedener Beteiligter anzuhören, ist zugleich seine größte Schwäche. Für die polizeiliche Praxis ist das Recht zu langsam und es verfügt nicht über die Gewaltmittel, seine Entscheidungen vollends durchzusetzen. In Fortführung der benjaminischen Polizeikritik hat der Frankfurter Philosoph Daniel Loick beschrieben, dass die Polizei de facto über alle drei staatlichen Gewaltmittel verfügt. Denn sie ist bei der Ausführung von Gesetz und Recht exekutiv tätig, ihr obliegt die Möglichkeit, auf der Grundlage von Generalklauseln quasi legislativ eigene Zwecke ins Recht zu setzen und sie legt in konkreten Auseinandersetzungen Recht aus. Dieses Ineinanderfallen der Gewalten ist „ein Tatbestand, der weder konstitutionell vorgesehen noch juristisch eingestanden werden darf, der aber konstitutiv für die Rechtsordnung insgesamt ist“ (Loick 2012: 186). Ein demokratisches Paradox, das weder in die eine noch in die andere Richtung auflösbar erscheint. Statt mit dem Recht, ist einer verselbstständigten Polizei politisch entgegenzutreten. Die Einsetzung der Gefahrengebiete in Hamburg hat gezeigt, wie eine polizeiliche Intervention in der Lage ist, öffentlich politisierte Probleme nachhaltig zu unterminieren. Die Perspektive der Sicherheit gewann in Hamburg nicht nur juridisch in Form der Gefahrengebiete Raum, sondern wurde zum entscheidenden Gegenstand der daran anschließenden Auseinandersetzungen. War es den Bewegungen und Akteur*innen vorher gelungen die Konflikte um alternative Freiräume, Flüchtlingspolitik und sozialen Wohnungsbau zu verknüpfen, verlor diese erfolgversprechende Strategie durch die Gefahrengebiete an Dynamik. Zwar wurde mittlerweile eine Lösung für die Rote Flora gefunden, die Situation der Lampedusa-Flüchtlinge ist aber weiterhin ungeklärt und die Esso-Häuser wurden abgerissen. Es ist ein immer wiederkehrendes Phänomen, dass sich die Politik bei polizeilichen Großeinsätzen komplett
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zurückzieht. Das Feld wird freiwillig der Polizei und ihrer Logik überlassen. Die Polizei ist dann ein politischer Akteur, der Deutungsmacht über die soziale Realität gewinnt und diese in der Form von Gefahrenprognosen als unpolitisch verschleiert. Mit Günter Frankenberg könnte zusammengefasst werden, dass die Polizei über ein „Gefahrerfindungsrecht“ verfügt (Frankenberg 2012: 3): Die weithin unbestimmten Gefahrenprognosen ermöglichen, dass polizeiliches Wissen als „echtes Wissen“ erscheint, die Polizei damit nach eigenem Gutdünken Gefahrensituationen behaupten kann und die Versammlungsfreiheit ständigen Rechtfertigungen und Angriffen ausgesetzt wird. Eine nachhaltige Politisierung des Diskurses könnte dem widerstehen. Denn eine kritische Öffentlichkeit birgt das Potenzial, die Sicherheitslogik in den Hintergrund zu drängen. Das öffentliche Misstrauen ist nicht nur gegenüber der Polizei, sondern auch gegenüber dem Parlament und den Gerichten angebracht, die polizeiliches Verhalten teilweise mit hervorbringen oder sogar nachträglich stützen. Ein Diskurs, in dem diese Problematiken reflektiert werden, könnte das leidige Feld der Polizeikritik verlassen und sich den relevanten sozialen Problematiken zuwenden. Schließlich verbirgt sich hinter jedem Polizeieinsatz ein politischer Konflikt, der in die Öffentlichkeit drängt und für den nicht die Polizei, sondern eine verfehlte Politik verantwortlich ist. Die Versammlungsfreiheit ist prädestiniert, diese grundlegenden Fragen aufzuwerfen. Ihr hierfür Geltung zu verschaffen, sollte in einer Demokratie selbstverständlich sein.



Autor Maximilian Pichl, Dipl. Jurist, promoviert an der Goethe-Universität und ist juristischer Mitarbeiter bei PRO ASYL .
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Probleme im deutschen Strafrecht von Dr. Heide Sandkuhl und Dr. Stefan König, Deutscher Anwaltverein



I. Gefahrenabwehrrecht 1. Störerorientierte Gefahrenabwehr Eine störerorientierte Gefahrenabwehr ist nur garantiert, wenn verhindert wird, dass eine mit Exekutivbefugnissen ausgestattete Polizeibehörde unkontrolliert Informationen für eine Beweismittelbeschaffung in künftigen Strafverfahren sammeln darf. Im Bereich der Terrorismusbekämpfung zeichnet sich jedoch die Tendenz ab, dass aus dem Strafrecht ein „verkapptes Polizeirecht“ und aus dem Recht der Gefahrenabwehr eine Verfolgungsvorsorge gemacht werden soll. So handelt es sich etwa bei § 20 b Abs. 2 BKAG nicht um die Verhütung von Straftaten als Unterfall störerorientierter Gefahrenabwehr, sondern um die Vorsorge von Daten zur Verfolgung künftiger Straftaten. Denn die für die „Gefahrenermittlung“ erforderliche konkrete Gefahr fehlt. Nach der Gesetzesbegründung sollen für den Eingriff Prognoseentscheidungen ausrei-



chen, die die Begehung solcher Straftaten möglich erscheinen lassen, die von § 129 a StGB erfasst werden. Das aber bedeutet, dass es nicht um die „Verhütung von Straftaten“, sondern um die „bloße informationelle Vorsorge für zukünftige Strafverfolgung“ geht (vgl. von Dekowski, Kriminalistik 2008, Seite 410, 414). Damit eine störerorientierte Gefahrenabwehr nach wie vor garantiert ist, sollten sämtliche Polizeibefugnisse auf die Gefahrenabwehr beschränkt werden und keine Erlaubnis zur unkontrollierten Sammlung von Informationen beinhalten (siehe Stellungnahme Nr. 49/08 des DAV zum Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt vom 13. August 2008, http://www.anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-08/SN49.pdf). 2. Kein präventivpolizeiliches Unterlaufen strafprozessualer Verfahrensgarantien Nach der Verweisungstechnik des § 20 v Abs. 5 S. 1 Nr. 3, 1. Halbs. BKAG darf das BKA den Strafverfolgungsbehörden personenbezogene Daten übermitteln, soweit die Daten auch nach der Strafprozessordnung hätten erhoben werden dürfen. Die Übermittlungsbefugnis wird durch § 20 v Abs. 5 S. 1 Nr. 3, 2. Halbs. BKAG eingeschränkt – hiernach dürfen Daten, die nach §§ 20 h BKAG (Lausch- und Spähangriff), 20 k BKAG (Onlinedurchsuchung) oder 20 l BKAG (TKÜ) erhoben worden sind, nur zur Verfolgung von Straftaten übermittelt werden, die im Höchstmaß mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind. Diese Norm aber wird klarer, wenn ein Übermittlungsverbot statuiert wird. Es sollte ausdrücklich geregelt werden, dass die Übermittlung unzulässig ist, soweit ihr besondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen. Zudem sollte geregelt werden, dass sämtliche personenbezogenen Daten, die durch präventivpolizeiliche Maßnahmen erlangt werden, zum Anlass für weitere Ermittlungen nur der Katalogtaten und nur zur Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten genommen werden dürfen. Wird das Verwendungsverbot – wie in § 161 Abs. 2 StPO – nur auf Erkenntnisse zu Beweiszwecken beschränkt, könnten sämtliche präventivpolizeilich erlangten personenbezoge-
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ne Daten (mit Ausnahme der aus einer akustischen Wohnraumüberwachung erlangten) zum Anlass weiterer Ermittlungen („Spurenansätze“) genommen werden. Würde z. B. die präventivpolizeiliche Überwachung der Telekommunikation Anhaltspunkte für eine Straftat gemäß § 326 StGB (Unerlaubter Umgang mit Abfällen) ergeben, dürften die entsprechenden personenbezogenen Daten von den Strafverfolgungsbehörden zum Anlass weiterer Ermittlungen genommen werden. Dies aber steht den Intentionen des Gesetzgebers entgegen. Denn § 326 StGB ist keine schwere Straftat, diese Vorschrift wird vom Straftatenkatalog des § 100 a Abs. 2 StPO nicht erfasst. Diese engere Regelung darf nicht durch § 20 v Abs. 5 S. 1 Nr. 3 BKAG i. V. m. § 161 Abs. 2 StPO unterlaufen werden. Polizeirecht und Strafprozessrecht sind zu trennen. Für eine Unterscheidung zwischen Verwendung „zu Beweiszwecken“ und Verwendung „von Spurenansätzen“ gibt es keinen sachlichen Grund. Verwendbar für Zwecke der Strafverfolgung sind nur solche Erkenntnisse, die die Polizei im Rahmen ihrer repressiven Aufgaben aufgrund einer Ermächtigungsgrundlage in der StPO rechtmäßig erlangt hat. Präventivpolizeilich erlangte personenbezogene Daten können demgemäß für die Strafverfolgung nur verwendet werden, wenn sie auch nach der StPO hätten gewonnen werden können. Ist dies nicht der Fall, sollten diese Daten nicht verwendet werden dürfen (ebenda). 3. Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Personen Entgegen § 160 a StPO teilt zum Beispiel § 20 u BKAG die Zeugnisverweigerungsberechtigten in zwei Klassen ein und schützt lediglich die Abgeordneten, Strafverteidiger und Geistlichen absolut. Diese Differenzierung ist aufzuheben. Es geht nicht um Privilegien für herausgehobene Berufsgruppen, sondern um die Persönlichkeitsrechte von Bürgern, deren Vertrauen darauf, sich bestimmten Menschen rückhaltlos und unzensiert anvertrauen zu können, geschützt werden muss (ebenda). 4. Evaluierung von Polizei- und Sicherheitsgesetzen In den Polizei- und Sicherheitsgesetzen wurden in den vergangenen Jahren
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eine Reihe von staatlichen Eingriffsbefugnissen neu geschaffen. Unter dem Vorzeichen von Gefahrenabwehr und vorbeugender Verbrechensbekämpfung auf dem Gebiet von internationalem Terrorismus, Internet- und organisierter Kriminalität sind Ermittler und Sicherheitsbehörden mit einem breiten technischen und rechtlichen Instrumentarium ausgestattet worden. Sie können die Telekommunikation von Personen überwachen, technische Mittel zum Observieren einsetzen, heimlich in informationstechnische Systeme eingreifen und Computer durchsuchen sowie massenhaft personenbezogene und sonstige Daten erheben und dabei auch heimlich V-Leute und verdeckte Ermittler einsetzen, Daten speichern, an andere Stellen innerhalb und außerhalb des öffentlichen Bereichs übermitteln sowie Datenabgleiche mit den Dienststellen der Länder und des Bundes vornehmen. Da aber keine gesicherten Erkenntnisse dazu vorliegen, ob sich mit den zahlreichen Eingriffsbefugnissen überhaupt Gefahren abwehren lassen, muss die Wirksamkeit der entsprechenden Regelungen nach ihrem Inkrafttreten laufend beobachtet werden. Dies ist ein zwingendes Gebot der Verfassung. Eine „experimentelle“ Gesetzgebung gebietet eine Evaluationspflicht, die eine Nachbesserung oder Rücknahme von gesetzlichen Ermächtigungen zu Grundrechtseingriffen ermöglicht (BVerfGE 120, 274 ff., 322; 116, 202 ff., 224; 110, 141 ff., 159 ff.; 103, 271 ff., 306; 99, 367 ff., 389 ff.; 92, 367 ff., 396; 88, 203 ff., 310). Daher sollten in den Polizeigesetzen des Bundes und der Länder Pflichten zur regelmäßigen Evaluierung statuiert werden (vgl. Eckpunktepapier Nr. 41/2011 des DAV zur Evaluierung von Polizei- und Sicherheitsgesetzen, http://www.anwaltverein. de/downloads/Stellungnahmen-11/DAV-Eckpunktepapier-Evaluierung.pdf). 5. Kennzeichnungspflicht für Polizeibedienstete Soweit noch nicht geschehen, sollte eine allgemeine Kennzeichnungspflicht für Polizeibedienstete eingeführt werden. Eine gesetzliche Normierung der Ausweis- und Kennzeichnungspflicht von Polizeibediensteten garantiert die individuelle Zurechenbarkeit staatlichen Handelns. Sie entspricht dem Selbstverständnis einer Polizei in der modernen Gesellschaft, die sich als bürgernah versteht und den Bürgern offen, kommunikativ und transparent
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entgegentritt (siehe Stellungnahme Nr. 38/2010 des DAV zur Forderung einer Kennzeichnungspflicht für Polizeibedienstete, http://www.anwaltverein.de/ downloads/stellungnahmen/SN-10/SN-38-2010.pdf).



II. Strafverfolgung Wesentlicher Reformbedarf besteht bei der Dokumentation von Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen durch die Polizei im Ermittlungsverfahren. Es ist noch immer in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle üblich, solche Vernehmungen in einer zusammenfassenden Niederschrift festzuhalten. Verbindliche Qualitätsstandards existieren hierfür nicht. In aller Regel formuliert der Vernehmungsbeamte die Aussagen der Zeugen bzw. Beschuldigten so, wie er sie versteht. Dabei wird auch nicht immer zwischen Fragen und Antworten differenziert. Auf diese Weise entstehen – namentlich bei Zeugen oder Beschuldigten, die nicht redegewandt oder in der Vernehmungssituation eingeschüchtert oder (z. B. wegen gerade erfolgter Festnahme) emotional aufgewühlt sind – Missverständnisse, die zu einer Beeinträchtigung der Wahrheitsfindung führen. Auseinandersetzungen über das, was der Zeuge oder Beschuldigte tatsächlich gesagt hat, gelegentlich auch über die Art und Weise der Befragung, belasten das Verfahren und führen zu konfliktreichen Hauptverhandlungen. Andernorts, namentlich in Großbritannien, wo die audio-visuelle Dokumentation von Vernehmungen zum Standard der polizeilichen Ermittlungstätigkeit gehört, war es die Polizei selbst, die ein solches Verfahren eingefordert hat, um sich gegen den Vorwurf unlauterer Vorgehensweise in Vernehmungen zu schützen. In Deutschland kann schon jetzt die Vernehmung von Zeugen nach § 58 a Abs. 1 S. 1 StPO auf Bild-Tonträger aufgezeichnet werden. Unter bestimmten – engen – Voraussetzungen soll das geschehen (§ 58 a Abs. 1 S. 2 StPO). Ge-
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meint sind dort Vernehmungen von Kindern oder anderen besonders schutzbedürftigen Zeugen. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird von der Möglichkeit des § 58 a Abs. 1 S. 1 StPO jedoch kein Gebrauch gemacht. Eine audio-visuelle Dokumentation ist zur Verbesserung der Qualität der Verfahren und zum Ausschluss von bewussten oder unbewussten Veränderungen des tatsächlichen Aussageinhaltes bei Zeugen und Beschuldigten jedoch unabdingbar. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat durch ihren Strafrechtsausschuss – unterstützt durch den DAV und durch seinen Strafrechtsausschuss – bereits im Februar 2010 (Entwurf eines „Gesetzes zur Verbesserung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch verstärkten Einsatz von Bild-Ton-Technik“, BRAK-Stellungnahme 1/2010; http://www.brak.de/w/files/stellungnahmen/Stn1-2010. pdf) einen ausgearbeiteten, ausführlich begründeten Gesetzesentwurf veröffentlicht, der Regelungen für die audio-visuelle Dokumentation von Zeugenund Beschuldigtenvernehmungen vorschlägt. Zur Begründung des Entwurfs heißt es: „Im Hinblick auf das Ziel des rechtsstaatlichen Strafprozesses, durch gewissenhaftes rechtsförmiges Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit Rechtsfrieden zu schaffen, besteht ein dringendes Bedürfnis nach einer Dokumentation von entscheidungserheblichen Vernehmungen, die für alle Verfahrensbeteiligten eine möglichst hohe Richtigkeitsgewähr bietet. Zahlreiche Probleme, die allein aus der herkömmlichen Art und Weise der Dokumentation in Form eines schriftlichen Vernehmungsprotokolls resultieren, können durch den Einsatz moderner Bild-Ton-Aufzeichnungen ausgeräumt werden. Die damit erreichte Verbesserung der Qualität der Dokumentation, namentlich ihrer Authentizität, steigert unmittelbar und nachhaltig die Qualität des Prozesses der Wahrheitsfindung im Strafverfahren. Es entspricht dem Gebot der Gewährleistung eines fairen und rechtsstaatlichen Verfahrens, die sich aufgrund des technischen Fortschritts insoweit bietenden neuen Möglichkeiten zu ergreifen; zumal dann, wenn sie dazu beitragen, zeitliche Reibungsverluste zu vermeiden.“
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Der Entwurf – den wir nach wie vor unterstützen – schlägt folgende Regelungen vor: 1. Vernehmungen des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren müssen dann vollständig auf Bild-Ton-Trägern aufgezeichnet werden, wenn abzusehen ist, dass in dem gerichtlichen Verfahren die Mitwirkung eines Verteidigers nach § 140 Abs. 1 oder 2 StPO notwendig sein wird. Dies gilt für Vernehmungen durch Staatsanwaltschaft und Polizei ebenso wie für richterliche Vernehmungen. Die Pflicht zur Bild-Ton-Aufzeichnung besteht unabhängig davon, ob ein Verteidiger bei der Vernehmung anwesend ist oder nicht. 2. Hinter dieser Beschränkung der Pflicht zur audio-visuellen-Dokumentation von Beschuldigtenvernehmungen auf die genannten (gravierenden) Fälle steht der Gedanke, dass die zwingende Einführung einer solchen Dokumentationspflicht in allen Fällen dazu führen würde, dass die Ermittlungstätigkeit im Bereich der Massenkriminalität (Verkehrsdelikte, Ladendiebstähle o. ä.) über Gebühr mit einer solchen Verpflichtung belastet würde. Sie soll daher nur in den Fällen gelten, in denen der Gesetzgeber die Mitwirkung eines Verteidigers für notwendig erachtet. 3. Am Ende der Videovernehmung müssen die Vernehmungsbeamten erklären, dass mit dem Beschuldigten außerhalb der Bild-Ton-Aufzeichnung keine Gespräche über den Vernehmungsgegenstand stattgefunden haben. Wurden derartige Gespräche geführt, ist deren wesentlicher Inhalt vollständig wiederzugeben. Der Beschuldigte erhält Gelegenheit, sich zu der Erklärung der Vernehmungsbeamten zu äußern. Sämtliche Erklärungen insoweit sind ebenfalls auf Bild-Ton-Trägern aufzuzeichnen. 4. Damit soll der Gefahr begegnet werden, dass wesentliche Teile der Vernehmung aus der Dokumentation ausgeblendet werden. 5. Zeugenvernehmungen, bei denen es um Aussagen von (potentiell) maß-
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geblichen Zeugen in Fällen geht, in denen abzusehen ist, dass im gerichtlichen Verfahren die Mitwirkung eines Verteidigers nach § 140 Abs. 1 oder 2 StPO notwendig sein wird, sollen auf Bild-Ton-Trägern aufgezeichnet werden. Zeichnet sich ab, dass der Aussage eines einzigen Zeugen für die Schuldfrage ausschlaggebende Bedeutung zukommen wird – sei es zur Überführung des Beschuldigten (Aussage-gegen-Aussage-Konstellation), sei es zu dessen Entlastung – muss die Vernehmung des Zeugen auf Bild-Ton-Trägern aufgezeichnet werden, wenn abzusehen ist, dass es sich um einen Fall notwendiger Verteidigung handelt. 6. Am Ende der auf Bild-Ton-Träger aufgezeichneten Zeugenvernehmung haben die Vernehmungsbeamten wie im Fall der Vernehmung eines Beschuldigten eine Erklärung zur Frage abzugeben, ob Gespräche über den Vernehmungsgegenstand außerhalb der Bild-Ton-Aufzeichnung stattgefunden haben. Der Zeuge erhält ebenfalls die Gelegenheit, sich hierzu zu erklären. Die Einzelheiten des Regelungsvorschlags lassen sich nachlesen unter http:// www.brak.de/w/files/stellungnahmen/Stn1-2010.pdf.



Autoren Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV mit derzeit ca. 67.000 Mitgliedern vertritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.
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rechtsstaatliche Zähmung der Polizei gewinnt ihren Sinn vor allem durch die enge Fokussierung polizeilichen Handelns auf die Tätigkeit der Strafverfolgung und die Abwehr konkreter Gefahren.



Rockerkriminalität und Generalverdacht von Florian Albrecht, Universität Passau und Dr. Frank Braun, FHöV NRW



Wenn es gegen Mitglieder von Rockervereinen geht, ist die Polizei nicht zimperlich. Vereinsverbote, Kuttenverbote, Waffenverbote sowie umfassende Personen- und Fahrzeugkontrollen bei Rockertreffen sind nur einige der vielschichtigen Maßnahmen, mittels derer pauschal gegen Szeneangehörige vorgegangen wird. Die durch die Innenminister vorgegebene Kriminalisierungsstrategie beruht auf der Annahme, dass Rocker per se Kriminelle sind. Eine differenzierende Betrachtung findet nicht statt; mitgegangen – mitgehangen.



I. Auftrag der Polizei und rechtliche Grundlagen Die Bindung polizeilichen Handelns an möglichst präzise definierte Eingriffsvoraussetzungen ist eine wesentliche Errungenschaft des Rechtsstaats. Diese



Aufgabe der Polizei im demokratischen Rechtsstaat ist die Aufrechterhaltung des Rechtsfriedens und der inneren Sicherheit, der Schutz der staatlichen Institutionen vor Beeinträchtigungen ihrer Funktionsfähigkeit durch äußere Einwirkungen und der Schutz des Einzelnen bei der Ausübung grundrechtlicher Freiheiten. Eine politische Funktion hat die Polizei nicht. Allerdings bildet die Konfrontation mit der Eingriffsverwaltung für einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung den Hintergrund jenes Erfahrungswissens, auf Grund dessen der Staat und seine Autorität positiv oder negativ beurteilt werden. Daher muss die Polizei im Umgang mit der Bürgerin und dem Bürger neben einem gewissen Grad an „Bürgerfreundlichkeit“ vor allem die rechtlichen Grenzen ihres Handelns strikt beachten (vgl. Würtenberger/Heckmann 2005: 34). Für Bürgerinnen und Bürger muss polizeiliches Einschreiten kalkulierbar und in seiner Konsequenz erklärbar sein. Dieses unentbehrliche Maß an Bestimmtheit und Vorhersehbarkeit präventiv-polizeilichen Handelns wird traditionell durch das gesetzlich determinierte eingriffseröffnende Erfordernis einer „konkreten“ Gefahr geleistet. Erst wenn im Einzelfall aufgrund von auf Tatsachen gestützter Erkenntnisse eine Verletzung polizeilich geschützter Rechtsgüter droht, ist die staatliche Gewalt befugt, grundrechtsverkürzende Maßnahmen zu treffen. Ist eine solche konkrete Gefahr nicht erkennbar, darf die Polizei nicht eingreifend tätig werden. Risikoerhöhendes bürgerliches Handeln im sogenannten Gefahrenvorfeld ist dagegen in einem liberalen Rechtsstaat von den Sicherheitsbehörden hinzunehmen.



II. Generalverdacht als Konzeption polizeilicher Eingriffsbefugnisse Allerdings wurden diese traditionellen rechtsstaatlichen Grundsätze in den letzten Jahren mittels gesetzlicher Spezialbestimmungen aufgeweicht, die
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für bestimmte Fälle (wie etwa bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze, Maßnahmen der sog. Schleierfahndung oder bei Personenkontrollen an Gefahrengebieten) eingreifendes Handeln im Gefahrenvorfeld legitimieren. Der gesellschaftliche Schaden, der durch die angedeutete Verlagerung polizeilicher Tätigkeit in das Gefahrenvorfeld entstehen kann, ist beachtlich. Die Gefahr, dass sich die Polizei im Rahmen ihrer – anlass- bzw. verdachtslosen – Kontrolltätigkeiten durch kommunale, gesellschaftspolitische oder private Sicherheitsinteressen vereinnahmen lässt, ist nicht von der Hand zu weisen. Einseitig betroffen von den polizeilichen Maßnahmen sind dann zumeist gesellschaftliche Randgruppen. Das findet seine Gründe vor allem in dem übergeordneten polizeilichen Ziel der anlasslosen Kontrollen, nämlich der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Das kaum fassbare „Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“ ist grundsätzlich kein verteidigungsfähiges Rechtsgut. Es nimmt nicht Wunder, dass gesetzliche Regelungen, die dem Schutz des Sicherheitsgefühls dienen, häufig in Konflikt mit dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz geraten (vgl. zuletzt zu den Gefahrengebieten OVG Hamburg, Urt. v. 13.05.2015 - 4 Bf. 226/12). Denn wie lässt sich eine Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls objektivierbar und durch gesetzliche Regelung bestimmbar machen? Objektiver Anknüpfungspunkt kann allenfalls das Verhalten der potentiellen Furchtverursacher sein. Das (Vermeide- oder Ausweich-) Verhalten der Furchtempfindenden wird sich demgegenüber aufgrund seiner Vielschichtigkeit kaum als Gradmesser eignen. Auch ist es in der Praxis meist völlig unerheblich, ob polizeiliche Maßnahmen zum „Schutz des Sicherheitsgefühls“ einen objektiv feststellbaren Sicherheitsgewinn erzielen. Das liegt in der Natur der Sache. Das „Sicherheitsgefühl“ meint nicht Sicherheit als messbaren Zustand (also objektive Sicherheit), sondern beinhaltet eine emotionale Einschätzung und Bewertung der eigenen Sicherheit; z. B. der Angst und Sorge, Opfer einer Straftat zu werden. Diese scheinbare Individualisierung von Sicherheit enthält durch den Zusatz „der Bevölkerung“ ein kollektives Element. Dies bewirkt einen Perspektivwechsel hin zur Politik. Es geht nicht darum, wie sich der Einzelne als Teil der Bevölkerung fühlt, sondern die Bevölkerung als Ganzes. Und weil
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das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht empirisch bestimmt wird, geht es nur um das, was die Politik und die Polizei als das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung betrachten (Schewe 2009: 132). „Sicherheitsgefühl“ ist demnach die Vorstellung von Politik und Polizei von den Einschätzungen und Empfindungen der Bürgerinnen und Bürger (Schewe 2009: 132); maßgebend ist der „gedachte Durchschnittsbürger“. Allein dieser grundsätzliche Befund gibt zu denken. So kann die Frage aufgeworfen werden, ob in einer pluralistischen Gesellschaft der „Durchschnittsbürger“ überhaupt einen tauglichen Maßstab für staatliche Entscheidungen bilden kann. Letztlich besteht bei Maßnahmen zum Schutz des Sicherheitsgefühls des „Deutschen Michel“ nur die Gefahr einer weiteren Fragmentierung der Gesellschaft in soziale Gruppen, die in der Abschichtung öffentlicher Räume sichtbar wird. Negativ zur Bildung eines „Generalverdachts“ gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen trägt auch die – abzulehnende – Politisierung der Polizeiarbeit bei (vgl. Albrecht 1999: 17). In einer pluralistischen politischen Ordnung haben sich die Polizeibehörden vom Prinzip der Nichtidentifikation (vgl. Braun 2010: 18 ff.) leiten zu lassen. Der Schutz grundrechtlicher Freiheit ist unabhängig von politischen Zielsetzungen oder von „kommunalen“ oder gar persönlichen Interessen. Die Durchsetzung bestimmter gesellschaftlicher Wertvorstellungen ist nicht Aufgabe der Polizei. Diese hat im vom Grundgesetz verfassten demokratischen Rechtsstaat keine eigene politische Funktion, sondern ist zu strikter Neutralität verpflichtet. Dagegen in der Polizeiarbeit vor Ort kommunal- und gesellschaftspolitische Interessen (auf Kosten grundrechtlich geschützter Freiheit) besser zur Geltung bringen zu wollen, führt auf den Holzweg. Dennoch ist eine Erosion des polizeilichen Grundsatzes der Nichtidentifikation allenthalben zu beobachten, wie ein Blick auf das Selbstbild der Polizei zeigt, das in der (geheimen!) „Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 Führung und Einsatz der Polizei“ verdeutlicht wird. Dort heißt es in Nr. 1.1 PDV 100 (Rolle und Selbstverständnis) vielsagend: „Polizeiliches Handeln muss – über die Bindung an Recht und Gesetz hinaus – politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen berücksich-
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tigen. Rechtsanwendungsfreie Räume dürfen nicht geduldet werden. Als Folge des Primats der Politik sind erfüllbare politische Leitlinien erforderlich … Die Polizei hat ihre Tätigkeit nicht nur an der Sicherheitslage, sondern auch am Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu orientieren. Sie hat ihre Schwerpunktbildung daran auszurichten und fortzuentwickeln.“ (sic!) In Nr. 2.1.2.1 PDV 100 werden zudem die Ziele polizeilicher Kriminalprävention benannt:
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Nur am Rande sei anzumerken, dass die PDV 100 als Verwaltungsvorschrift keinen Gesetzesrang einnimmt und ein Tätigwerden der Polizei außerhalb ihres gesetzlich zugewiesenen Zuständigkeitsrahmens nicht zulässt. Freilich sieht die Praxis teilweise anders aus.



III. Generalverdacht als Strategie



„Ziele sind insbesondere • Verhindern von Straftaten, • Stärken des Sicherheitsgefühls, • Stärken des Selbstschutzgedankens und Bewirken sicherheitsorientierten Verhaltens, • Abbau von objektiv unbegründeter Kriminalitätsangst, • Sensibilisierung der Bevölkerung für Gefahren, die aus Kriminalität erwachsen können, • Beseitigen und Mindern von Kriminalitätsursachen, • Verhindern des Entstehens oder Verfestigens kriminogener Faktoren.“ Zwar mögen diese Ziele kriminologisch sinnvoll und gesellschaftspolitisch wünschenswert sein. Von der polizeilichen Aufgabeneröffnung in den Gesetzen ist davon aber nur das „Verhindern von Straftaten“ (erster Spiegelstrich) erfasst. Mit der Vorgabe der beiden letzten Spiegelstriche reklamiert die Polizei – obgleich ihr keine Definitionsmacht über den Bereich des polizeilichen Tätigwerdens zusteht – eine Art „Allzuständigkeit“ auf dem gesamten Feld der Kriminalprävention. Dies ist insoweit anmaßend, als die Polizei keine Gesellschaftsgestaltung aus dem Blickwinkel der Verbrechensverhütung zu betreiben hat (vgl. Boldt 2007: Rn. 89). Offensichtlich spiegelt sich in der PDV 100 die tatsächliche Entwicklung der letzten Jahre wieder: Mehr und mehr hat die Polizei ihre Aktivitäten auf Bereiche ausgeweitet, die der primären und sekundären Prävention zuzurechnen sind und geht dabei nicht unerheblich politisch geprägt vor.



Eine konzeptionelle Verankerung des gegen Mitglieder von Rockervereinen gerichteten Generalverdachts findet sich in der mit Stand vom 7. Oktober 2010 publik gewordenen und über die Internetseite www.cryptome.org abrufbaren „Bekämpfungsstrategie Rockerkriminalität – Rahmenkonzeption“. Das als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestufte Geheimpapier der Innenminister soll der Bekämpfung der Rockerkriminalität eine ganzheitliche und länderübergreifende strategisch-taktische Ausrichtung geben (Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 2010: 1). Das Strategiepapier beruht auf der Annahme, dass Mitglieder von Rockervereinen der Organisierten Kriminalität nahestehen und mithin ein hohes kriminelles Potenzial aufweisen (Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 2010: 4). Die Einstufung einer Person als krimineller Rocker erfolgt hierbei mittels einer „durch kriminalistische Erfahrungen untermauerten Betrachtung des Tatgeschehens“ (Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 2010: 9). Zusammenfassend sieht das Strategiepapier vor, dass gegen Mitglieder von Rockergruppierungen auf der Grundlage einer Zero Tolerance-Strategie vorgegangen werden soll. Zu den empfohlenen polizeilichen Aktivitäten gehören im Einzelnen (die nachfolgenden Seitenangaben nehmen Bezug auf Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (2010)):
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• die Durchführung „präventiver und repressiver Einsätze grundsätzlich mit niedriger Einschreitschwelle und unter Ausschöpfung aller rechtlich zulässigen Möglichkeiten“ (13); • ein „nachhaltiges Entgegentreten“, das zur Auflösung „krimineller Strukturen“ führt (14) und die „Szene verunsichern soll“ (16); • das Erzeugen eines hohen Ermittlungs- und Fahndungsdrucks (41) mittels „enger und anlassbezogener Begleitung der Mitglieder von Rockergruppierungen“ (17); • das Unterbinden öffentlichkeitswirksamer Aktivitäten der Rockervereinigungen (15); • Verstärkung der Polizeipräsenz bei Veranstaltungen mit Rockerbezug (15); • Vermittlung der polizeilichen Sichtweise hinsichtlich der Rockergruppierungen gegenüber Bevölkerung und Presse (15); • Sensibilisierung der Polizeikräfte hinsichtlich des Phänomens „Rockerkriminalität“, damit bereits „szenetypische[n] Verhaltensweisen“ angemessen „begegnet“ werden kann (15, 57 f.); • Kontaktaufnahme und Aussprechen von Empfehlungen gegenüber Veranstaltern (z. B. Messen, Sportveranstaltung) außerhalb der Rockergruppen; Herstellung eines entsprechenden Problembewusstseins (S. 16); • Durchführung von Razzien und Durchsuchungen, „um Zeichen zu setzen und ein konsequentes staatliches Vorgehen zu verdeutlichen“ (24); • Einstufung der von Rockergruppierungen frequentierten Örtlichkeiten als Kriminalitätsbrennpunkt, damit unter den Voraussetzungen der jeweils geltenden Polizeigesetze eine Videoüberwachung ermöglicht wird (25); • Anpassung des Sprachgebrauchs in Bezug auf Rockergruppierungen, damit von vornherein klar verständlich wird, dass es sich hierbei um kriminelle Vereinigungen handelt (26); • Beeinflussung und Sensibilisierung der Justiz (16) und der Staatsanwaltschaften (42), damit eine „täterorientierte Strafverfolgung“ ermöglicht wird (46); • Aktive Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, die darauf abzielt, das Bild der Rockergruppierungen in Medien und Bevölkerung im polizeilichen Sinne zu beeinflussen (51, 55 ff.).
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Über die „normale“ Polizeiarbeit hinausgehend zielt das organisierte Vorgehen der Innenministerien auf eine Indoktrination von Polizei, Presse und Öffentlichkeit ab (Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 2010: 56 spricht insoweit vom wiederholten Kommunizieren von „Kernbotschaften“). Auch soll sich die Bekämpfungsstrategie nicht nur auf polizeiliche Maßnahmen beschränken. Es sollen vielmehr sämtliche dem Staat zur Verfügung stehenden „rechtlichen und taktischen Möglichkeiten, einschließlich aller verkehrs-, steuer-, gaststätten-, gewerbe-, vereins- und baurechtlicher Maßnahmen“ ausgeschöpft werden (Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 2010: 42). Die durch das Strategiepapier angeordnete Fokussierung der Polizei auf eine von ihr näher definierte Zielgruppe führt dazu, dass mit jeder gegen die Mitglieder von Rockervereinen vorgenommenen polizeilichen Maßnahme eine stigmatisierende Wirkung verbunden ist (vgl. OVG Hamburg, Urt. v. 13.05.2015 – 4 Bf 226/12, S. 24; vgl. Albrecht 1999: 16). Unabhängig von der individuellen Veranlassung wird nämlich mittels der einzelnen Maßnahmen zum Ausdruck gebracht, dass man Mitgliedern von Rockervereinen in besonderem Maße die Begehung von Straftaten zutraut (vgl. OVG Hamburg, Urt. v. 13.05.2015 – 4 Bf 226/12, S. 24). Polizeiliches Handeln soll von den gesetzlichen Eingriffsvoraussetzungen abgekoppelt werden, indem jedes Mitglied eines Rockervereines von vornherein als Gefährder und potentieller Straftäter anzusehen ist. Bereits diese konzeptionelle Ausrichtung der Bekämpfungsstrategie bewirkt eine Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte ihrer Adressaten (vgl. Rachor 2012: 413). Als besonders problematisch erweist sich hierbei, dass die Festlegung des Adressatenkreises bzw. der insoweit relevanten Rockervereine ausschließlich durch die Innenministerien erfolgt, ohne dass diesbezüglich gesetzliche Vorgaben zu beachten wären (vgl. OVG Hamburg, Urt. v. 13.05.2015 – 4 Bf 226/12, S. 28). Die Auswahl und Festlegung eines Personenkreises, der dann in besonderem Maße mit staatlichen Maßnahmen „überzogen“ werden soll, lässt sich aber mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung nur sehr schwer vereinbaren.
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Weiterhin soll polizeiliche Verfolgungstätigkeit nach der Intention des Strategiepapiers weitestgehend von festgestellten Straftaten oder Gefahren abgekoppelt werden. Die Bekämpfungsstrategie nimmt mithin billigend in Kauf, dass sich Grundrechtseingriffe auch gegen diejenigen Mitglieder von Rockervereinen richten, die sich völlig rechtmäßig verhalten, also die weit überwiegende Mehrheit der Mitglieder. Die betreffenden polizeilichen Maßnahmen vermitteln stets auch nicht unerhebliche Grundrechtseingriffe. Dies folgt bereits aus dem Umstand, dass nicht jedermann in den Fokus der Behörden gerät, sondern allein diejenigen Personen, die von der Polizei zu potentiellen Gefährdern erklärt werden, und zwar zunächst einmal völlig unabhängig von der Frage, ob sie hierfür im Einzelfall Anlass gegeben haben (vgl. OVG Hamburg, Urt. v. 13.05.2015 – 4 Bf 226/12, S. 24).



IV. Vereinsverbote und Generalverdacht Die Gründung von Rockervereinen ist nicht per se rechtswidrig und steht jedem Bürger gem. Art. 9 Abs. 1 GG offen. Eine pauschale Kriminalisierung von Rockervereinen ist mit den Verfassungswerten des Grundgesetzes unvereinbar und trägt der Vielfalt der Vereine und ihrer Mitglieder nicht ausreichend Rechnung. Eine Politik, die auf eine Zerschlagung von Rockervereinen mittels der Aussprache von Vereinsverboten abzielt, verkennt zudem, dass soziologische Erkenntnisse die Schlussfolgerung stützen, wonach mittels der Zugehörigkeit zu einem Rockerverein kriminelle Aktivitäten nicht zwingend befördert werden. Auch das Gegenteil kann der Fall sein. Eine Vereinsmitgliedschaft kann auch eine integrativ wirkende Umgebung schaffen und mithin die Persönlichkeit der Mitglieder stabilisieren (Albrecht 2012: 121). Als verboten behandelt werden (vgl. Art. 9 Abs. 2 GG) darf ein Rockerverein dann, wenn durch Verfügung des zuständigen Innenministeriums festgestellt



IV. Alternativen zum Generalverdacht



ist, dass seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen. Das OVG Schleswig (Urt. v. 26.02.2014 - 4 KS 1/12 = BeckRS 2014, 47925 Rn. 99) und der VGH Kassel (Urt. v. 05.03.2013 - 8 C 2118/11.T = BeckRS 2013, 47711 Rn. 53) gehen davon aus, dass von der Strafgesetzwidrigkeit eines Rockervereins bereits aufgrund nur einer Straftat seiner Mitglieder ausgegangen werden kann, wenn diese Straftat schwer wiegt und dem Verein zuzurechnen ist. Eine vorherige strafrechtliche Verurteilung eines Vereinsmitgliedes ist hierfür nicht erforderlich. Die Verbotsbehörde ist dabei auch nicht an die rechtliche Würdigung der Strafgerichte, die ggf. ein Mitglied eines Rockervereins freigesprochen haben, gebunden. Sie prüft den Verbotstatbestand eigenständig (VGH Kassel, Urt. v. 05.03.2013 - 8 C 2118/11.T = BeckRS 2013, 47711 Rn. 41). Diese Rechtsprechung scheint mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nur schwer vereinbar, weil das Schicksal Vieler vom (strafrechtlich relevanten) Handeln Einzelner abhängig gemacht wird. Zudem ist zu beachten, dass sich der für das Vereinsverbot erforderliche Zurechnungszusammenhang mit etwas „richterlichem Geschick“ bereits aufgrund der Involvierung der strafrechtlich in Erscheinung tretenden Vereinsmitglieder begründen lassen wird. Die Mitgliedschaft in einem Rockerverein repräsentiert nämlich eine Lebenseinstellung, die sich nicht etwa wie die Mitgliedschaft in einem Sportverein auf Trainingszeiten oder Mitgliederversammlungen begrenzen lässt. Wer als Rocker lebt, wird demnach auch zwangsläufig als Rocker verurteilt.



V. Kennzeichenverbote und Generalverdacht Die vereins- und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Verbots der Kennzeichen nicht verbotener Rockervereine wurde an anderer Stelle bereits ausführlich erläutert (etwa Albrecht 2015; Albrecht/Braun 2014a; Albrecht/Braun 2014b). Hierauf wird ergänzend verwiesen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich ein bundesweites Verbot der Wappen und Ab-
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zeichen von Rockergruppierungen nicht durch das Verbot regional in Erscheinung tretender Rockervereine begründen lässt. Kraft Gesetz (§ 9 VereinsG) unterliegen jeweils nur die Kennzeichen der im Einzelfall verbotenen Vereine einem Verwendungsverbot. Die Verwaltungsakzessorietät der vereinsgesetzlichen Strafnormen zieht zwingend die Straflosigkeit der Verwendung der Kennzeichen nicht verbotener Vereine nach sich. Die auf dem Anschluss der Innenminister an eine dieses grundlegende Verständnis nicht teilenden juristischen Mindermeinung (OLG Hamburg Urt. v. 07.04.2014 – 1 – 31/13 (Rev)) beruhende Verfolgungstätigkeit ist nicht nur mit Blick auf die Außerachtlassung der Grundlagen juristischen Arbeitens bedenklich. Zum Zwecke der Vortäuschung polizeilicher Handlungsfähigkeit wird nämlich überdies eine ganze Szene unter Generalverdacht gestellt und kriminalisiert. Mittels der vereinsrechtlichen Konstruktionen wird ein Anfangsverdacht generiert, der zu polizeilichen Maßnahmen ermächtigt, die andere Ziele verfolgen: So sollen im Rahmen von Durchsuchungen etwa „Zufallsfunde“ ermöglicht oder mittels des politisch angeordneten „niedrigschwelligen Einschreitens“ Widerstandshandlungen provoziert werden, die dann als „echte“ Straftaten verfolgt werden können.



VI. Waffenverbote und Generalverdacht Nach der vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Urt. v. 28.01.2015 - 6 C 1.14) gebilligten Rechtsprechung genügt die Mitgliedschaft in einem Motorradclub, der als „Outlaw Motorcycle Gang“ (sog. „1%-er“) zu qualifizieren ist, um einen Unzuverlässigkeitsgrund gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 WaffG zu erkennen. Konkret bedeutet das, dass Personen, die bestimmten Motorradclubs (namentlich den Hells Angels MC, Bandidos MC, Outlaws MC, Gremium MC oder Mongols MC) angehören, pauschal als unzuverlässig im waffenrechtlichen Sinne gelten - explizit auch dann, wenn sie und das gesamte Chapter bzw. Charter (d. h. der eigenständige lokale Verein), dem sie angehören, strafrechtlich nicht in
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Erscheinung getreten sind. Kein Mitglied eines der besagten Motarradclubs kann nunmehr legal eine Waffe besitzen. Schließt sich ein unbescholtener legaler Waffenbesitzer einem Club an, ist seine waffenrechtliche Erlaubnis zu widerrufen. Diese Art der Einschränkung von Bürgerrechten, allein aufgrund einer Mitgliedschaft in einem nicht verbotenen Verein, ist ein typischer Fall eines Generalverdachts gegenüber einer bestimmten Personengruppe. Gerechtfertigt werden kann diese Form der Stigmatisierung nach dem Bundesverwaltungsgericht nur damit, dass – jedenfalls zwischen Hells Angels und Bandidos – „in der Vergangenheit zum Teil erhebliche gewalttätige Auseinandersetzungen begangen worden sind, die maßgeblich auf die szenetypischen Rivalitäten zwischen den Bandidos und anderen Rockergruppierungen zurückzuführen sind und gerade deshalb die nicht entfernt liegende Möglichkeit besteht, dass Mitglieder – selbst wenn sie dies persönlich nicht anstreben sollten oder sogar für sich vermeiden wollten – künftig in die Austragung solcher Rivalitäten und in hiermit einhergehende gewalttätige Auseinandersetzungen einbezogen werden“. Diesen Ausführungen kann man im Grunde folgen. Allerdings ist es dann aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten zwingend erforderlich, die besagten „szenetypischen Auseinandersetzungen“ mit aktuellen, nachprüfbaren Fakten zu belegen. Dass es hiermit die Gerichte nicht so genau nehmen, belegen die – erschreckenden – Ausführungen der Vorinstanz (hierzu Braun 2015: 33). Seine Informationen über „Outlaw Motorcycle Gangs“ erhebt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH, Urt. v. 10.10.2013 – 21 BV 12.1280) ausschließlich aus Internetquellen. Seitenweise werden in den Urteilsgründen die Wikipedia-Einträge zu den Stichworten „Rocker“ und „Bandidos“ zusammengefasst und aus den ebenfalls online veröffentlichten Verfassungsschutzberichten Bayern rezitiert. Die aus den inhaltlich banalen, ungeprüften und in großen Teilen nichtssagenden Quellen gewonnenen Erkenntnisse sind keiner Rede wert. Gleiches gilt für die vom Gericht „ergänzend“ herangezogenen Presseartikel aus „Spiegel-Online“ und „Welt.de“. Greifbare Fakten konnte oder wollte das Gericht nicht ermitteln. In der münd-
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lichen Verhandlung wurden ausschließlich für das Verfahren unerhebliche Informationen erhoben, die teilweise noch durch unfreiwillige Komik geprägt sind. So wird etwa von einer befragten Person darauf hingewiesen, dass „bei Polizeikontrollen [der Rocker] … vier Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden [seien], weil vier Personen sogenannte Einhandmesser mit sich geführt hätten“. Im Weiteren folgt die Wiedergabe einer unbeholfenen Einlassung eines Kriminaldirektors, dass bei einem Polizeieinsatz ca. 190 Gegenstände sichergestellt worden seien und er davon ausgehe, „dass diese illegal gewesen seien, weil sie ansonsten nicht sichergestellt worden wären.“ Ätzende Kritik, Hohn und Spott sind hier nicht fehl am Platz. Gerade im Zusammenhang mit Maßnahmen, die auf einem „Generalverdacht“ gegen bestimmte Personengruppen beruhen, haben die Gerichte eine ganz hervorgehobene Verantwortung für die Aufklärung des Sachverhalts. Sie sind die letzte (und häufig auch einzige) Instanz, die kaum oder nur vage begründete polizeiliche Maßnahmen auf ihre rechtsstaatliche Tragfähigkeit hin überprüfen kann.



VII. Herausforderungen für die Polizei Kernaufgaben der Polizei sind die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung. Angesichts der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen sollte dem bewährten Grundsatz „first things first“ gefolgt werden. Die Verfolgung der Mitglieder von Rockervereinen mag angesichts deren öffentlichkeitswirksamen Auftretens als einfach und lohnend empfunden werden. Rockereinsätze sorgen zudem für mediale Präsenz. Innenminister können sich als Hardliner präsentieren und vorgeben, für Recht und Ordnung zu sorgen. Mit effektiver Kriminalitätsbekämpfung hat dies indes wenig zu tun, wie ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik belegt. So nimmt etwa die Zahl der registrierten Wohnungseinbruchdiebstähle, deren Auswirkungen für die Opfer massiv sind, weil sie besonders schwere und lang anhaltende Traumata
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und Ängste verursachen, ständig zu. Die Aufklärungs- und Verurteilungszahlen liegen erschreckend niedrig. Ähnlich schlecht bestellt ist es um die Bereiche Cyber- und Wirtschaftskriminalität, die Einzelne und die Gemeinschaft in ganz erheblichem Maße schädigen. Hinzu kommen erhebliche Gefahren, die durch nach Deutschland zurückkehrende terroristische Kämpfer und die in Deutschland ansässigen Sympathisanten der Terrormilizen des Islamischen Staats ausgelöst werden. Die Aufzählung lässt sich fortsetzen. Der polizeiliche Einsatz gewaltiger personeller und finanzieller Mittel im Rahmen der Rockerbekämpfung lässt sich auch mittels des von dem Bundeskriminalamt erstellten Bundeslagebilds Organisierte Kriminalität (OK) nicht rechtfertigen. Hiernach richteten sich im Jahr 2013 von den insgesamt 580 OK-Verfahren gerade einmal 32 Verfahren gegen Rockervereine. Im Jahr 2012 waren es von insgesamt 568 OK-Verfahren nur 26 Verfahren. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Bedeutung der Rockerkriminalität statistisch gesehen keineswegs so bedeutsam ist, wie man aufgrund der ständigen Medienpräsenz krimineller Rocker und der diesbezüglichen Verlautbarungen aus den Innenministerien und Sicherheitsbehörden vermuten könnte (vgl. Jäger 2012: 498). Einer Überbewertung der Rockerkriminalität muss künftig auch im Interesse der häufig überlasteten Polizei gegengesteuert werden.



VIII. Herausforderungen für den Gesetzgeber Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode (CDU, CSU und SPD 2013: 102) heißt es generalisierend: „Rocker-Clubs bieten einen Deckmantel für vielfältige Formen der Schwerkriminalität, wie zum Beispiel Menschenhandel und Drogengeschäfte. Dieser organisierten Kriminalität kann durch den Entzug der Privilegien des Vereinsrechts entgegengetreten werden. Wir werden dazu das Vereinsrecht verschärfen, die Verbotsfolgen bei Rockergruppierungen verstärken und bei Verboten jegliche Neugründung in den betroffenen Städten und Kreisen ausschließen. Die Kennzeichen verbotener Rockergruppen dürfen von anderen
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Gruppierungen im Bundesgebiet nicht weiter genutzt werden.“ Die meisten dieser Ziele lassen sich ohne weiteres Zutun verwirklichen, wenn sich die Rechtsprechung des OLG Hamburg bezüglich der Verbote der Kennzeichen nicht verbotener Rockervereine durchsetzt (Albrecht/Braun 2014b: 1484). Sollte der am 11. Juni 2015 in der Sache mündlich verhandelnde Bundesgerichtshof hingegen anders entscheiden, so sind die Bestrebungen der Bundesregierung nur schwerlich in verfassungskonformer Art und Weise in Gesetzesrecht zu gießen: „Die intendierten Eingriffe in die Vereinigungsfreiheit lassen sich nach hiesigem Verfassungsverständnis nur auf Grundlage nachgewiesener Strafrechtswidrigkeit der betreffenden Vereinigung rechtfertigen. Eine Erweiterung vereinsrechtlicher Sanktion in das Gefahrenvorfeld dagegen gefährdet bürgerlich-freiheitliche Grundwerte.“ (Albrecht/Braun 2014b: 1484) Insgesamt ist der Gesetzgeber gut beraten, wenn er im Vereinsrecht von weitergreifenden strafrechtlichen Regelungen Abstand nimmt und auf eine rechtsstaatlich bedenkliche Kriminalisierung im Vorfeld einer konkreten Rechtsgutverletzung verzichtet (Albrecht/Braun 2014b: 1484). Andernfalls würde die ohnehin schon festzustellende Entwicklung des Strafrechts hin zu einem „Feindstrafrecht“ befördert (Albrecht/Braun 2013: 1484). Im Rechtsstaat dürfen tradierte freiheitliche Werte nicht aus dem Blick geraten. „Das Strafrecht und das Recht überhaupt kennen keinen Feind. Es soll einzig und allein bürgerliche Freiheitssphären optimieren.“ (Albrecht/Braun 2014b: 1484)



IX. Herausforderungen für die Politik In der Politik sollte man sich vergegenwärtigen, dass sich eine effektive Kriminalitätsbekämpfung nicht durch die Kriminalisierung und Stigmatisierung von Szenen erreichen lässt. Präventive Konzeptionen bedürfen vielmehr zunächst einer wissenschaftlich fundierten Bestandsaufnahme und hierauf aufbauender multifaktorieller Strategien unter Einbindung aller beteiligten Akteure.
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Populistische Verfolgungsstrategien und das Spiel mit dem Gewaltmonopol des Staates sind hingegen hilflose Ablenkungsversuche einer Innenpolitik, die den Kampf gegen Kriminalität bereits in vielen Bereichen verloren glaubt und in den Mitgliedern von Rockergruppierungen lohnende Ziele sieht. Die Beschränkungen, die der Rechtsstaat der Polizei auferlegt, scheinen in diesem Zusammenhang nur Hindernisse, die man mittels der mit den Instrumentarien des gerichtlichen Rechtsschutzes nur schwer fassbaren polizeilichen Strategien und politischen Vorgaben auszuhebeln versucht (vgl. Albrecht 2015: 176).



X. Zusammenfassung und Schlussbemerkung Eine vernünftige Kriminalpolitik und Polizeiarbeit setzen Erkenntnisse über die Ursachen und Vermeidungsmöglichkeiten von Kriminalität voraus, die sich normativ und faktisch überprüfen lassen (Albrecht 1999: 13). Der gegen Mitglieder von Rockervereinen gerichtete und von den Innenministerien der Länder propagierte Generalverdacht stellt dementgegen nicht auf freiheitssichernde und sorgfältig abgewogene Erkenntnisse ab, sondern beruht auf medial vermittelbaren Politikkonzepten, die sich kriminalpolitisch instrumentalisieren lassen (vgl. Albrecht 1999: 17) und von den wirklichen Problemlagen ablenken. Leittragende dieses Verständnisses von Polizeiarbeit sind nicht nur die unter Generalverdacht gestellten und mit Polizeieingriffen überzogenen Mitglieder von Rockervereinen, sondern auch die mit sinnlosen Aufträgen belasteten Polizeibeamten, die verunsicherten und verängstigten Bürger und letztlich auch der an Freiheitsrechten und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgerichtete Rechtsstaat.
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Das Stadion als Gefahrengebiet Grenzen polizeilicher und privater Eingriffsbefugnisse im Umfeld von Fußballspielen von Prof. Dr. Thomas Feltes und Dr. Andreas Ruch, Ruhr-Universität Bochum



I. Gefährliche Orte, gefährliche Personen? Die polizeiliche Ausweisung von Gefahrengebieten Nach den Polizeigesetzen der Länder (vgl. Rachor 2012, Kap. E, Rn. 331) darf die Polizei die Identität einer Person feststellen, wenn sie sich an einem Ort aufhält, von dem aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte erfahrungsgemäß anzunehmen ist, dass dort Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben. Historisch betrachtet handelt es sich um „Razzia-Vorschriften“ (Hmb Bü-Drs. 13/5422, S. 23), die es der Polizei gestatten, an „verrufenen“ Orten wie z. B. Bahnhofsvierteln oder Rotlichtmilieus anlasslose Personenkontrollen durchzuführen. Hamburg hat als einziges Bundesland darüber hinaus eine Vorschrift geschaffen, die anlasslose Personenkontrollen in weiter gefassten räumlichen Gebieten gestattet (§ 4 Abs. 2 Hmb PolDVG). Hierdurch werden
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großräumige Kontrollen in einzelnen Stadtteilen oder Stadtvierteln ermöglicht. Bekanntestes Beispiel dürfte die großflächige Ausweisung eines polizeilichen Gefahrengebiets in Altona, St. Pauli und der Sternschanze im Januar 2014 gewesen sein. Mit Ausnahme Hamburgs erlauben die Landesvorschriften auch die Durchsuchung der an den als gefährlich eingestuften Orten angetroffenen Personen und der von ihnen mitgeführten Sachen. In Hamburg darf die Polizei in nach § 4 Abs. 2 Hmb PolDVG ausgewiesenen Gefahrengebieten mitgeführte Gegenstände in Augenschein nehmen. Gemeinsam ist den landesrechtlichen Vorschriften, dass sie eine Ortshaftung konstituieren und damit nicht an die bekannten Kategorien der Störerhaftung anknüpfen. Die Polizei ist somit berechtigt, schon im Vorfeld einer konkreten Gefahr tätig zu werden, da es ausreicht, dass eine Person an einem Ort angetroffen wird, an dem sich Personen aufhalten könnten, die möglicherweise Straftaten begehen. Versuche der Rechtsprechung, den Anwendungsbereich der Vorschriften einzugrenzen, sind durch gegenläufige Gesetzesänderungen ausgehebelt worden. Die hamburgische Vorschrift zur anlasslosen Personenkontrolle setzte bis Ende 2004 noch voraus, dass sich die zu kontrollierende Person an einem Ort „aufhält“, woraufhin das Hamburgische Oberverwaltungsgericht entschied, dass der Begriff des „Aufhaltens“ ein verweilendes Element voraussetze. Wer „ohne Anzeichen eines verzögerten Ganges den ‚gefährlichen Ort’ lediglich passiert“, halte sich dort nicht auf (OVG Hamburg, Urteil vom 23.8.2002 – 1 Bf 301/00). Anders verhalte es sich bei Personen, die „über die Straße schlendern, oder hin und her pendeln und dabei öfter den ‚gefährlichen Ort’ passieren“ (aaO). Auf Grund der obergerichtlichen Entscheidung wurde die Vorschrift dahingehend abgeändert, dass es fortan genügt, wenn eine Person an einem als „gefährlich“ eingestuften Ort angetroffen wird. 1. Unbestimmtheit der Eingriffsvoraussetzungen Die polizeiliche Identitätskontrolle stellt einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar (BVerfGE 92, 191). Isoliert betrachtet handelt es sich um einen vergleichsweise geringfügigen Grundrechtsein-
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griff, wenn man die Folgen und Belastungen anderer gefahrenabwehrrechlicher Maßnahmen (Platzverweis, Aufenthaltsverbot) berücksichtigt (LVerfG Sachsen, Urteil vom 10.7.2003, Vf. 43-II-00). Allerdings führt die Unbestimmtheit der Norm dazu, dass wesentliche Voraussetzungen des polizeilichen Tätigwerdens in den Händen der Polizei selbst liegen. Die Polizei legt ohne parlamentarische Kontrolle die Orte fest, die als besonders kriminalitätsbelastet und damit gefährlich gelten. Die Polizei selbst schafft somit die tatbestandlichen Voraussetzungen für ihr eigenes Tätigwerden. Nach dem Wortlaut der Vorschriften ist es auch zulässig, dass der einzelne Polizeibeamte vor Ort ad hoc gefährliche Orte festlegt (CILIP 2014). Allerdings ist aus systematischen Gründen zu fordern, dass das Gefahrengebiet durch die polizeiliche Leitungsebene vorab festzulegen ist und daher nicht vor Ort bestimmt werden kann (VG Hamburg, Urteil vom 02.10.2012, 5 K 1236/11). In Hamburg entscheidet beispielsweise der Leiter des Stabes der Direktion Polizeikommissariate auf Antrag einer Dienststelle über die Einrichtung eines Gefahrengebiets (PDV 350, zit. nach Hmb BüDrs. 20/10437, S. 2). Die Vorgänge bewegen sich allerdings innerhalb des polizeilichen Innenrechts und sind daher nicht transparent. Da nach außen nicht nachvollziehbar ist, auf welche Weise und nach welchen Maßstäben Bereiche als „gefährliche Orte“ bestimmt werden, weiß der Einzelne nicht, was er zu tun oder zu lassen hat, um einer Kontrolle und damit einer staatlichen Eingriffsmaßnahme zu entgehen. Ähnlichen Erwägungen folgt das hamburgische OVG in seiner Entscheidung vom 13. Mai 2015 (4 Bf 226/12), mit der es – obwohl nicht entscheidungserheblich – die Verfassungswidrigkeit des § 4 Abs. 2 Hmb PolDVG und damit der gesetzlichen Grundlage für die Ausweisung von Gefahrengebieten in Hamburg feststellt. Der Gesetzgeber habe es versäumt, „die den Anlass [für ein Gefahrengebiet] bildenden Straftaten sowie die Anforderungen an Tatsachen, die auf die künftige Begehung hindeuten, so bestimmt zu umschreiben, dass das im Bereich der Vorfeldermittlungen besonders hohe Risiko einer Fehlprognose gleichwohl verfassungsrechtlich noch hinnehmbar ist“ (Punkt A. II. 1. a) der Urteilsgründe).
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2. Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Aus dem rechtsstaatlichen Zurechnungsgedanken folgt, dass Adressat einer polizeilichen Maßnahme nur sein darf, wer in einer hinreichenden Beziehung zu einem polizeilichen Schutzgut steht oder wer zumindest eine Gefahrnähe aufweist (Rachor 2012, Kap. E, Rn. 377). Innerhalb des Gefahrengebiets kommen jedoch Störer und Nichtstörer gleichermaßen als Adressaten polizeilicher Eingriffsmaßnahmen in Betracht. An die Stelle konkreter Zurechnungskriterien tritt die polizeiliche Bestimmung einzelner Zielgruppen. Wie vage die Zielgruppen mitunter formuliert sind, zeigt das aus Anlass von Gewaltkriminalität im Vergnügungsviertel St. Pauli seit dem 1. Juli 2005 ausgewiesene Gefahrengebiet. Ausweislich einer Mitteilung des Senats an die Hamburgische Bürgerschaft (Bü-Drs. 19/6229, S. 3 und Bü-Drs. 21/86) gehören zur Zielgruppe • 18- bis 25-Jährige in Gruppen ab drei Personen oder • Fußballfans, die nach Fußballspielen den Bereich St. Pauli erreichen (unabhängig von der Erkennbarkeit sowie einem bestimmten „Vereinsbekenntnis“) oder • Personen(-gruppen), die durch ihr Verhalten beziehungsweise ihr äußeres Erscheinungsbild die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung/Vereinigung dokumentieren (zum Beispiel Angehörige von Motorradclubs etcetera) oder • Personen, die alkoholisiert sind und/oder sich auffällig (zum Beispiel besonders ausgelassen oder aggressiv) verhalten. Da es ausreicht, wenn eine Person ein Kriterium isoliert erfüllt („oder“), ist der Kreis möglicher Adressaten denkbar weit gefasst. Problematisch ist, dass die Kriterien keinen Personenkreis beschreiben, der zumindest in der Nähe zu einer Gefahr für ein polizeiliches Schutzgut einzuordnen ist. Es entsteht vielmehr der Eindruck, als sei die Zielgruppe anhand (vermeintlicher) kriminologischer Risikofaktoren – jung, Fußballfan, Mitglied einer (Rocker-, Ultra- oder ähnlichen) Vereinigung, Alkoholisierung – formuliert worden.
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Selbst wenn man der begründeten Annahme folgt, dass junge Menschen oder Personen unter Alkoholeinfluss überdurchschnittlich häufig Straftaten begehen, so lässt sich aus der Zugehörigkeit zu einer Personengruppe kein gefahrenabwehrrechtliches Zurechnungskriterium bilden. Denn ins Raster der auf diese Weise möglichen polizeilichen Eingriffsmaßnahmen fallen sämtliche Personen, auf die die Beschreibung zutrifft, und zwar unabhängig davon, ob im konkreten Einzelfall die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Person eine Straftat begeht. Die rechtsstaatliche Maßgabe, dass der Einzelne einen Anlass geben muss, um Adressat einer polizeilichen Eingriffsmaßnahme zu werden, wird im Ergebnis zu Gunsten eines unbestimmten Generalverdachts aufgegeben. Hiergegen mag eingewendet werden, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz friedliche Fußballfans von einer Identitätsfeststellung in Gefahrengebieten schützt. So heißt es in der Kommentierung der einschlägigen nordrhein-westfälischen Vorschriften, dass von den Kontrollen in Gefahrengebieten Personen ausgenommen sind, die „offenkundig in keiner Beziehung zu dem ins Visier gefassten Personenkreis gehören.“ (Tegtmeyer/Vahle, PolG NRW, § 12 Rn. 7). Wenn die Zielgruppe allerdings in hohem Maße unbestimmt formuliert wird, kann der handelnde Polizeibeamte gar nicht feststellen, wann eine Person „offenkundig“ in keiner Beziehung zu dem „ins Visier“ genommenen Personenkreis steht. Dies gilt umso mehr, wenn ambivalente Kriterien wie im Beispiel Hamburg St. Pauli verwendet werden. Die im Gefahrengebiet St. Pauli adressierte „Ausgelassenheit“ ist in einem Vergnügungsviertel und im Fußballkontext sozial erwünscht und aus Sicht der Besucher verhielte sich derjenige auffällig, der nicht ausgelassen ist. Andererseits kann dasselbe Verhalten als Beleg für eine alkoholbedingte Enthemmung und damit potentielle Gewaltneigung gewertet werden und Personenkontrollen in gewaltbelasteten Gefahrengebieten rechtfertigen. Die Zielgruppenbildung führt also nicht zur Eingrenzung des betroffenen Personenkreises, sofern allein auf abstrakte und äußerliche Kriterien Bezug genommen wird. Die Abgrenzungskriterien sind in diesen Fällen nämlich auch bei irrelevanten Personengruppen zu beobachten oder sie lassen sich
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– insbesondere beim Kleidungsstil – so verändern, dass relevante Personengruppen von vornherein durchs Raster fallen. Eine Differenzierung allein nach äußeren Merkmalen wurde auch vom Hamburgischen OVG als ungeeignet und damit unverhältnismäßig angesehen. Mit einer für Gerichtsentscheidungen ungewohnten Deutlichkeit führt das Gericht aus: „Zweifelhaft kann das nicht zuletzt dann sein, wenn eine bestimmte szenetypische Kleidung oder andere in der Szene verbreitete Äußerlichkeiten auch in einem szenefernen Umfeld aufgrund schlichter Modeerscheinungen verbreitet sind.“ (Punkt B. II. 2 a) der Entscheidungsgründe). Unverhältnismäßig erscheinen die Regelungen zum Gefahrengebiet ferner auf Grund der mit den öffentlich stattfindenden Kontrollen zu befürchtenden Stigmatisierungs- und Benachteiligungseffekten. „Denn bereits durch die Auswahl der Person für eine Kontrolle wird zum Ausdruck gebracht, dass dieser Person in gesteigertem Maße zugetraut wird, sie könne eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen.“ (Urteil des OVG Hamburg vom 13.05.2015, Punkt B. II. 2 b) bb) der Entscheidungsgründe). Der mit der Ausweisung von Gefahrengebieten zum Ausdruck kommende Generalverdacht kann die Wahrnehmung der Bewohner von „ihrem“ Viertel verändern und zu Verhaltensänderung der Bewohner führen, indem diese auf bestimmte Kleidungsstile oder Aktivitäten verzichten. Welche Auswirkungen der Verzicht auf die Teilnahme an Demonstrationen oder die Äußerung abweichender Meinungen für das Individuum und das Gemeinwesen haben kann, hat das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre 1983 im Volkszählungsurteil eindrucksvoll dargelegt. Ein derartiges Vermeidungsverhalten „würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist“ (BVerfGE 65, 1).
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II. Die Datei „Gewalttäter Sport“: Eine rechtliche und tatsächliche Grauzone
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Weise erleichterten Identitätsfeststellungen, Durchsuchungen und Inaugenscheinnahmen wiederum produzieren Fälle, die sich in der Datei „Gewalttäter Sport“ wiederfinden und die Gefährlichkeit des Ortes rechtfertigen. 1. Rechtsgrundlage der Datei „Gewalttäter Sport“



Die Polizei weist Gegenden als Gefahrengebiet aus, da sich dort Personen aufhalten könnten, die möglicherweise Straftaten begehen (Ullrich/Tullney 2012). Für die Konkretisierung der unbestimmten Tatbestandsvoraussetzungen kommt den polizeilichen Informationssystemen und den dort verfügbaren Verbunddateien eine besondere Bedeutung zu. Im Fußballbereich führt das Bundeskriminalamt (BKA) die Datei „Gewalttäter Sport“ in Ausübung der Zentralstellenfunktion (§ 2 BKAG) als Verbunddatei. Die Datei geht auf einen Beschluss der ständigen Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder (IMK) aus dem Jahr 1991 zurück, mit dem die dem polizeilichen Informationsaustausch bei großen Sportveranstaltungen dienenden „Landesinformationsstellen Sporteinsätze“ (LIS) sowie die Datei „Gewalttäter Sport“ errichtet wurde (Nds.-LT-Drs. 14/374, S. 2). Praktisch erstmals genutzt wurde die Datei zur Saison 1994/1995 (Henseler 2015, S. 53). Im Jahr 1999 waren 2.242 Personen in der Datei „Gewalttäter Sport“ verzeichnet, 2003 waren es 5.508 Personen, 2009 bereits 11.245 Personen und im Jahre 2012 schließlich 13.032 Personen (ebd., S. 53). Seitdem ist der Stand der erfassten Personen in etwa konstant, für 2014 werden 13.463 Personen verzeichnet (NRW-LT-Drs. 16/5205, S. 2). Die Wechselbeziehungen zwischen Gewalttäterdateien und Gefahrengebieten werden mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Datei „Gewalttäter Sport“ deutlich. Nach der Begründung der entsprechenden BKA-Datenverordnung dient die Verbunddatei dem Zweck, Erkenntnisse für organisatorische und taktische Maßnahmen zu gewinnen, um gewalttätige Auseinandersetzungen und Straftaten zu verhindern (BR-Drs. 329/10, S. 45 f). Die zahlreichen Einträge in der Datei „Gewalttäter Sport“ können demnach als „Lageerkenntnis“ zur Ausweisung eines Gefahrengebiets führen und die herabgesetzten Eingriffsvoraussetzungen innerhalb der Gebiete nach sich ziehen. Die auf diese



Umstritten war bis zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. Juni 2010 (BVerwGE 137, 113), ob als Rechtsgrundlage für die Führung der Datei „Gewalttäter Sport“ die Regelungen des BKA-Gesetzes genügen oder ob es nach § 7 Abs. 11 BKAG einer Rechtsverordnung bedarf. Das Bundesverwaltungsgericht entschied den Streit dahingehend, dass § 7 Abs. 11 BKAG nicht nur – wie zuvor stets vom Bundesministerium des Innern vertreten – bloße Verordnungsermächtigung sei, sondern einen klaren Regelungsauftrag zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung enthalte (Arzt 2011, S. 353). Nachdem der Entscheidungstenor und die damit verbundene juristische Niederlage für das Bundesministerium des Innern absehbar war, trat das ein, was Arzt treffend als „zeitgerechte Flurbereinigung“ beschreibt (ebd.). Das Ministerium entwarf am 28. Mai 2010 die bis dahin fehlende Verordnung zur Speicherung von Daten in der Verbunddatei „Gewalttäter Sport“. Der Bundesrat stimmte ohne Diskussion eine Woche später am 4. Juni 2010 zu, die Verordnung wurde am 8. Juni 2010 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am 9. Juni 2010 in Kraft. Just an diesem Tage fand auch die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht statt, dem nichts anderes übrig blieb, als die Datei „Gewalttäter Sport“ wegen der nun vorhandenen Rechtsgrundlage für zulässig zu erklären, da nach ständiger Rechtsprechung der Sach- und Streitstand am Tage der letzten mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen ist. Zusammengefasst lassen sich drei Rechtsgrundlagen bzw. Verordnungen unterscheiden: Das Gesetz über das Bundeskriminalamt (BKAG) beschreibt die Zentralstellenfunktion des BKA und benennt in §§ 8, 9 BKAG abstrakte Voraussetzungen für die Führung von Verbunddateien. In der BKA-Datenver-
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ordnung (BKADV) und der gem. § 34 Abs. 1 BKAG erlassenen Errichtungsanordnung (EAO) sind vor allem die Arten der zu speichernden personenbezogenen Daten benannt. Die personenbezogenen Daten werden durch die Polizeibehörde gespeichert, „in deren Zuständigkeitsbereich der speicherungswürdige Sachverhalt festgestellt wurde (Tatortprinzip)“ (EAO „Gewalttäter Sport“, S. 5). Zudem können die Bundespolizeidirektionen und die polizeilichen Landesinformationsstellen für Sporteinsätze Personen und Ereignisse in der Datei speichern. Dabei muss lediglich ein Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung gesehen werden. Eine Eintragung ist also nicht nur bei Ereignissen im Stadion selbst möglich, sondern auch bei Vorkommnissen im Stadionumfeld, während der An- und Abreise sowie „an anderen Treffpunkten außerhalb der Veranstaltungsorte“, wozu u. a. Kneipen in der Innenstadt, aber auch Parkplätze bei sog. „Drittortauseinandersetzungen“ gehören (vgl. Breuer 2015). Inzwischen ist die „Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze“ (ZIS) für „Anfragen, Datenpflege, Qualitätssicherung“ und den „rechtlichen Rahmen“ der Datei verantwortlich (https://www.polizei.nrw.de/artikel__68.html), wobei unklar bleibt, was die Verantwortlichkeit für den „rechtlichen Rahmen“ bedeutet. Eine Überprüfung, ob die dort eingetragenen Tatbestände sich tatsächlich so ereignet haben und ob die rechtlichen Voraussetzungen für die Eintragung vorliegen, unternimmt die ZIS nicht. Auskünfte aus der Datei erhalten alle Polizeibehörden der Länder und des Bundes „im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufträge und ihrer jeweiligen rechtlichen Befugnisse“ (https://www.polizei.nrw.de/artikel__4596.html). Eine Übermittlung der Daten an andere Stellen richtet sich – so die Website des Innenministeriums NRW, dem die ZIS untersteht, „im Einzelfall nach den jeweiligen datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Länder und des Bundes. Eine Übermittlung an Stellen außerhalb der Polizei, zum Beispiel an Fußballverbände oder -vereine, findet nicht statt“.



IV. Alternativen zum Generalverdacht



2. Unbestimmtheit der Anlasstatsachen und der zu speichernden Sachverhalte Die Speicherung personenbezogener Daten in sämtlichen Verbunddateien unterliegt einem polizeilichen Beurteilungsspielraum. § 8 Abs. 5 BKAG gestattet die Speicherung personenbezogener Daten, soweit bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Betroffenen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden. Tatbestandsmerkmale sind demnach das „Vorliegen bestimmter Tatsachen“ und die Prognose der Begehung erheblicher Straftaten. Das Abstellen auf „bestimmte“, nicht näher definierte Tatsachen ist in hohem Maße unpräzise, da keine nähere gesetzgeberische Bestimmung der Tatsachen innerhalb des BKAG erfolgt. Die Verordnungsbegründung unterscheidet zwischen repressiven und präventiven Anlasstatsachen für eine Eintragung, verschafft im Übrigen aber keine Klarheit über die Voraussetzungen einer Eintragung. Ein in repressiven Maßnahmen begründeter Anlass für einen Eintrag in die Gewalttäterdatei könne bestehen, wenn die Person bereits „im jeweiligen Phänomenbereich auffällig“ geworden ist, wobei als „Auffälligkeit“ schon eingeleitete Ermittlungsverfahren gelten. Ferner beschreibt die Verordnungsermächtigung präventive Anlasstatsachen, wobei so gut wie jede Maßnahme in Betracht kommt. So werden auch Hausverbote in Bahnhöfen oder Stadionverbote, also zivilrechtliche Maßnahmen, als Anlasstatsachen benannt (BR-Drs. 329/10, S. 46). Die Anlasstatsachen, die den polizeilichen Beurteilungsspielraum eröffnen, sind demnach so umfassend, dass der Einzelne gar nicht erkennen kann, welches Verhalten er vermeiden muss, um einen Eintrag in der Datei „Gewalttäter Sport“ zu vermeiden. Entsprechend findet sich auf der Website des Innenministeriums NRW auch lediglich der folgende lapidare Hinweis, wie die Speicherung in diese Datei verhindert werden kann: „Es versteht sich von selbst, dass ein Großteil möglicher Speicherungsgründe dadurch vermieden werden kann, wenn erst gar keine Straftaten begangen werden. Daran sollte allein schon wegen der Gefährlichkeit solcher Taten, den strafrechtlichen Konsequenzen und dem Schaden, der damit anderen zugefügt wird, gedacht werden. Darüber
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hinaus sollte man sich genau über Inhalt und Bedeutung der Strafbestimmungen informieren. So sind zum Beispiel auch Sachbeschädigungen, das Mitführen oder Abbrennen bestimmter pyrotechnischer Erzeugnisse oder das Ziehen der Notbremse im Zug bereits strafbar!“ (https://www.polizei.nrw.de/artikel__4596. html). Es findet sich kein Hinweis darauf, dass bereits die Tatsache, dass die eigenen Personalien festgestellt wurden, weil z. B. in einem Zugabteil oder einem Bus, in dem man saß, eine Sachbeschädigung begangen wurde oder ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch gegen eine größere Gruppe von Personen eingeleitet wurde, das später eingestellt wurde, ausreicht (DerWesten.de 2014). Neben den beschriebenen Anlasstatsachen ist gem. § 8 Abs. 5 BZRG die Prognose der Begehung erheblicher Straftaten erforderlich. Während in den Polizeigesetzen der Länder üblicherweise nur Verbrechen und ausgewählte Vergehen als erheblich definiert werden, rückt die Praxis der Datei „Gewalttäter Sport“ hiervon ab. Nach der Errichtungsanordnung zur Datei Gewalttäter Sport werden unter anderem Daten von Personen gespeichert, bei denen „gefährliche Gegenstände sichergestellt bzw. beschlagnahmt wurden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie diese bei Begehung anlassbezogener Straftaten benutzen wollen.“ Der Hinweis auf „erhebliche“ Straftaten fehlt bei dieser Formulierung. Als prognostizierte Tat kann also auch eine gefährliche Körperverletzung, die nach den üblichen Definitionen allerdings nicht erheblich ist, genügen. Die Unübersichtlichkeit der Rechtsgrundlagen sowie die ausdifferenzierten, kaum überschaubaren und im Hinblick auf die Erheblichkeit der prognostizierten Straftaten widersprüchlichen Regelungen lassen die verfassungsrechtlichen Anforderungen an Normenklarheit und Normenbestimmtheit vermissen. 3. Eingetragene Personen sind oft keine Gewalttäter Als Anlasstatsache für eine Eintragung in die Gewalttäterdatei können schon polizeirechtliche Standardmaßnahmen wie Identitätsfeststellung, Platzverweis oder Ingewahrsamnahmen in Betracht kommen (EAO „Gewalttäter Sport“,
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S. 2). Dass es sich hierbei nicht um Randphänomene handelt, zeigt die Antwort der nordrhein-westfälischen Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Piraten (LT-Drs. 16/5205). In dieser Drucksache findet sich als Anlage eine Auflistung der insgesamt rund 18.000 Vorkommnisse, die für die rund 13.500 betroffenen Personen eingetragen sind. Demnach machen Personalienfeststellungen, Platzverweise oder Ingewahrsamnahmen etwa 25 % der Anlasstatsachen aus. „Eingeleitete Ermittlungsverfahren“ wegen „Straftaten unter Anwendung von Gewalt gegen Leib und Leben“ und wegen Landfriedensbruchs bilden ebenfalls jeweils 25 % der Anlasstatsachen. Der Rest sind Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Widerstand oder Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz (Pyrotechnik). Die Problematik bei den präventivpolizeilichen Anlasstatsachen besteht darin, dass diese Maßnahmen im Fußballkontext prinzipiell jeden treffen können, wenn man bedenkt, dass die Eingriffsschwellen für Identitätsfeststellungen durch die intransparente Ausweisung von Gefahrengebieten herabgesetzt und anlasslos durchgeführt werden können. Auch wenn die Polizei präventive Maßnahmen mit der Abwehr einer konkreten Gefahr begründet, so ist zu berücksichtigen, dass die hierbei vorzunehmende Prognose oftmals aus dem sozialen Kontext heraus angestellt wird. Es kann also genügen, mit einer Gruppe gemeinsam anzureisen, aus der heraus Straf- oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden – oder von der angenommen wird, dass sie solche in der Vergangenheit begangen hat. Auf derart vagen Vermutungen beruhende Prognosen hinsichtlich künftigen gewalttätigen Verhaltens sind rechtlich bedenklich, da für den Einzelnen auf Grund vorgegebener An- und Abreisewege bei Auswärtsfahrten oftmals gar keine Möglichkeit besteht, sich bestimmten Fangruppierungen zu entziehen. Hinzu tritt, dass die gemeinsame Anreise zu Fußballspielen sozialadäquate Ausprägung einer gemeinsamen Freizeitgestaltung und gerade nicht Indiz für die psychische Unterstützung von aus der Gruppe heraus verübten Gewalthandlungen ist. In diesem Zusammenhang wirken die Hinweise der Polizei NRW, wie man eine Speicherung in der Datei „Gewalttäter Sport“ verhindern könne, naiv bis zynisch. Dort heißt es beispielsweise, man sol-



97



98



IV. Alternativen zum Generalverdacht



le sich „auf den An- und Abreisewegen [...] nicht einer Gruppe anschließen, von der man weiß oder annehmen muss, dass sie zur Gewalt neigt oder diese sogar (aktiv) sucht.“ (https://www.polizei.nrw.de/artikel__4596.html). Es ist daher begrifflich unzutreffend, die Verbunddatei mit „Gewalttäter Sport“ zu überschreiben und die eingetragenen Personen damit als „Gewalttäter“ zu stigmatisieren. Das OVG Münster hat sich in einer Entscheidung mit dem in der Datei „Gewalttäter Sport“ verwendeten Gewaltbegriff auseinander gesetzt (OVG Münster, Beschluss vom 9. September 2013, 5 B 417/13) und festgestellt, dass der Eintrag in der Datei nicht dazu berechtige, „darin aufgeführte Personen in individualisierbarer Weise öffentlich als Gewalttäter zu bezeichnen, wenn sich keine Gewalttat nachweisen lässt.“ Das Gericht untersagt damit, öffentlich (z. B. im ZIS-Bericht) in identifizierbarer Weise über eine Person zu berichten und diese allein auf Grund des Eintrags in der Datei „Gewalttäter Sport“ als Gewalttäter zu bezeichnen. Nur diejenigen in der Datei eingetragenen Personen seien „gewalttätig“, denen auch eine Gewalttat nachgewiesen werden kann. Auch das OVG Hamburg nimmt in seinem bereits erwähnten „GefahrengebietsUrteil“ vom 13. Mai 2015 zu der Aussagekraft der BKA-Verbunddateien Stellung. Nach Ansicht des Gerichts könne eine Eintragung in der Datei „Straftäter links“ die Verhängung eines polizeirechtlichen Aufenthaltsverbots nicht rechtfertigen, da es sich nicht um eine konkrete Tatsache handele, die die Annahme rechtfertigt, die betroffene Person werde künftig Straftaten begehen. Deutlicher noch formuliert es die Vorinstanz (VG Hamburg vom 02. Oktober 2012, 5 K 1236/11): Die Rechtmäßigkeit der Eintragung in die Verbunddatei „Straftäter links“ allein auf Grund eines Ermittlungsverfahrens und ohne Berücksichtigung des Verfahrensausgangs sei fraglich, „weil der Begriff ‚Straftäter’ im juristischen Sprachgebrauch üblicherweise nicht nur die Einleitung von polizeilichen Ermittlungsverfahren, sondern eine rechtskräftige gerichtliche Verurteilung des Betroffenen impliziert.“ Trotz der klaren verwaltungsgerichtlichen Absage an die juristische Aussagekraft der Dateibezeichnungen ist davon auszugehen, dass auf der tatsächli-
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chen Ebene des polizeilichen Alltagshandelns eine Umdefinition des Gewalttäterbegriffs stattfindet und über den Eintrag in der Gewalttäterdatei auch die Gewalttätigkeit der eingetragenen Person konstruiert wird. Hierfür spricht schon die Verordnungsbegründung, wonach bei den eingetragenen Personen prognostiziert worden ist, dass von ihnen in der Zukunft die Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen ausgehe (BR-Drs. 329/10, S. 45). Auf diese Weise wird sprachlich und inhaltlich ein direkter Bezug zwischen Eintragung, Gefährlichkeit und Gewalttätigkeit hergestellt, auch wenn dieser rechtlich nicht bindend sein mag. 4. Auswirkungen einer Speicherung Gespeichert werden umfassende personenbezogenen Daten, von den Personalien über personengebundene Hinweise wie „Rocker“ oder „gewalttätig“ bis hin zu Sondervermerken in Freitextfeldern und einer „kriminologischen Kurzbeschreibung“, deren Bedeutung und Inhalt unklar bleibt. Insbesondere die Möglichkeit, Informationen in Freitextfeldern zu speichern, ist im Hinblick auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung bedenklich, da der Einzelne nicht einmal erahnen kann, welche Lebenssachverhalte gespeichert und verwendet werden. Die Auswirkungen gehen über die begriffliche Stigmatisierung hinaus und sind für die derzeit über 13.000 Betroffenen mitunter massiv. Mögliche rechtliche Folgen sind Gefährderansprachen, Meldeauflagen, Aufenthaltsverbote oder Ausweiskontrollen an der Grenze. Darüber hinaus werden Betroffene nicht über eine Eintragung informiert und so in ihren Rechtsschutzmöglichkeiten eingeschränkt (vgl. Schiffbauer 2014, S. 1175). In der bereits erwähnten Antwort auf eine kleine Anfrage der Piraten (NRW LT-Drs. 16/5205), ob sich der Innenminister vorstellen könne, zukünftig betroffene Personen unaufgefordert über eine Eintragung zu informieren, findet sich folgende Antwort: „Eine proaktive Information der betroffenen Personen ist nicht erforderlich. Die Rahmenbedingungen einer Eintragung in die Datei „Gewalttäter Sport“ sind transparent, das Rechtsschutzinteresse ist angemessen berücksichtigt. Die
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Betroffenen haben das Recht, gemäß den Datenschutzbestimmungen der Länder (…) auf Antrag Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Speicherung zu erhalten. Gegen die Speicherung selbst steht den Betroffenen der Verwaltungsrechtsweg offen“. Allerdings bereitet eine Löschung von Daten in der Regel Schwierigkeiten. Die Eintragung ist gem. § 8 Abs. 3 BKAG zu löschen, wenn der auf Grund eines Ermittlungsverfahrens von einem Eintrag in der Gewalttäterdatei Betroffene freigesprochen worden ist und sich aus dem Einstellungsbescheid ergibt, dass dieser die Tat nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat. Erfolgt die Einstellung lediglich mangels Tatnachweis, kommt eine Löschung nach § 8 Abs. 3 BKAG nicht in Betracht, obwohl die rechtlichen Wirkungen (§ 170 Abs. 2 StPO) dieselben sind. Im Übrigen sind die Eintragungen zu löschen, wenn eine Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Mangels klar benannter Tatbestandsmerkmale, auf die der Betroffene sein Löschungsbegehren stützen kann, dürfte ein Löschungsanspruch mangels „Erforderlichkeit“ selten von Erfolg gekrönt sein.



III. Zusammenfassung Mit dem Urteil des OVG Hamburg vom 13. Mai 2015 ist der klare Auftrag verbunden, die hamburgischen Regelungen zur Ausweisung von Gefahrengebieten auf eine Rechtsgrundlage zu stellen, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen an Normenklarheit und Normenbestimmtheit genügt. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die Voraussetzungen für die Ausweisung von Gefahrengebieten zu bestimmen, damit nicht die Polizei in die Lage versetzt wird, die Voraussetzungen für ihr eigenes Tätigwerden zu schaffen. Andernfalls entstehen Phänomene der self-fulfilling-prophecy, indem sich anlasslose Personenkontrollen, Eintragungen in Verbunddateien und Aufrechterhaltung von Gefahrengebieten gegenseitig hochschaukeln. Generell sollten sich die Polizeibehörden bei der Festlegung von Gefahrengebieten auch im eigenen Interesse zurückhalten. Das Beispiel Hamburg hat durch
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die großflächige Ausweisung von Gefahrengebieten Anfang 2014 gezeigt, dass durch solche Maßnahmen das Verhältnis zwischen Polizei und Bürgern nicht verbessert wird. Notwendig erscheint daher die parlamentarische Kontrolle bei der Festlegung von Gefahrengebieten, da solche Maßnahmen direkte Auswirkungen auf Stadtstruktur und Verfasstheit einer Nachbarschaft haben. Für die Verbunddateien des BKA gilt, dass eine Verdeutlichung und Vereinheitlichung der Anlasstatbestände erfolgen sollte, sodass der Einzelne vorhersehen kann, welche Verhaltensweisen zu einer Eintragung in Gewalttäter- oder Straftäterdateien führen können. Zudem ist die Regelung des § 8 Abs. 3 BKAG zu überdenken, da eine Löschung unabhängig von den Einstellungsgründen immer dann erfolgen sollte, wenn ein Ermittlungsverfahren zu keiner formellen oder informellen (§§ 153, 153a StPO, §§ 45, 47 JGG) Sanktionierung führt. Darüber hinaus sind Betroffenen automatisch über eine Speicherung zu informieren, verbunden mit einem Hinweis, unter welchen Voraussetzungen eine Löschung der Eintragung eintritt bzw. herbeigeführt werden kann.
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5000 Jahre Generalverdacht. Dimensionen polizeilichen Wissens iM Petabyte-Zeitalter



licher Macht war und dass II.) das Internetzeitalter eine Revolution gerade im Bereich der Speicherung und Sortierung von Wissen bedeutet, an der der Staat nicht mehr gestaltend beteiligt ist. Was es bedeutet, im Internetzeitalter zu leben wird kurz anhand der Begriffe „Big Data“ und „Petabyte-Zeitalter“ angerissen. Welche Folgen Big Data für die Polizeiarbeit hat, wird diskutiert. Es bleibt aber am Ende offen, welche Folgen das neue Wissensregime des Internetzeitalters für die Polizei hat.



I. Wissen und staatliche Macht



von Prof. Dr. Jonas Grutzpalk, FHöV NRW



Der Einladungstext zum Workshop „Alternativen zum Generalverdacht“ lässt es so aussehen, als sei die Computerisierung der polizeilichen Arbeit gleichzeitig auch der Sündenfall der Diskriminierung der Bürgerinnen und Bürger: „Mit den personenbezogenen Daten, auf die Sicherheitsbehörden heute zugreifen können, sind Möglichkeiten der Diskriminierung als Folge eines pauschalen Generalverdachtes erst entstanden“, heißt es da. Der Generalverdacht entstehe also erst durch die Nutzung computergestützter Recherchesysteme. In meinem Beitrag möchte ich dieser Sichtweise widersprechen. Ich behaupte, dass es schon immer eine Form staatlicher Machtausübung war, Daten zu erheben und zu speichern. Die Computerisierung schafft diesen Umstand nicht, verändert ihn aber dramatisch. Dabei ist es nicht die Polizei, die von der rasanten Entwicklung profitiert, sondern sie ist ein vom Strom der Ereignisse Mitgerissener, der die technischen Möglichkeiten der Zeit ideal für sich zu nutzen versucht. Dabei, so meine Vermutung, kommt er aber eher ins Hintertreffen als „vor die Lage“. Der folgende Text geht von der These aus, dass I.) in allen vorherigen Zeiten organisierter Staatlichkeit das Speichern und Sortieren von Wissen eine Quelle staat-



Ein Erkennungsmerkmal moderner Sicherheitsbehörden ist, dass sie Daten erheben, auswerten und sammeln. Der moderne Staat verstand sich so Jean-François Lyotard (2012; S. 32f.), insgesamt als „ ,Gehirn’ oder ‚Geist’ der Gesellschaft “ und war somit sowohl entscheidender Produzent als auch Nutzer von gespeichertem Wissen. Das Wort „Archiv“ (von griech. ἀρχεῖν = herrschen) allein macht deutlich, dass mit Hilfe gespeicherter Daten staatliche Macht ausgeübt werden kann und will (Brenner-Wilczek u. a. 2006). Drei Beobachtungen zum Thema staatlicher Wissensspeicherung sind für den Fortgang der Überlegungen zum polizeilichen Arbeiten im Petabyte-Zeitalter wichtig: • Staatliche Wissensspeicherung ist seit Jahrhunderten (und nicht erst seit Einführung der elektronischen Datenverarbeitung) üblich, • Das moderne staatliche Archiv setzt Bürokratie als Beruf voraus, eine vergleichsweise neue Erscheinung im Feld der staatlichen Macht. Dass Behörden eigentümliches Wissen speichern, macht die Sache, um die es hier geht, ein wenig komplizierter. • Moderne staatliche Wissensspeicherung ist durch den Grundgedanken der Prävention geprägt, der wiederum ein welthistorisch gesehen junger Gedanke ist.
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An der Beschäftigung mit der Geschichte des staatlichen Archivs ist interessant, dass es zwar seit langer Zeit ein Ort herrschaftlicher Wissensspeicherung war, es aber frühzeitig auch als Ort der Wissensinternierung genutzt wurde. So finden sich in mesopotamischen Keilschriftarchiven mitunter gerade die Texte, die niemand zur Kenntnis nehmen sollte. Sie waren sozusagen in den Archiven eingesperrt. Das hängt damit zusammen, dass Macht z. B. im antiken Babylon auch damit in Verbindung gebracht wurde, ein sinnvolles und mächtiges Narrativ über die Legitimation von Herrschaft vorlegen zu können. Solche Narrative entstanden durch hartnäckige redaktionelle Arbeit an bereits vorliegenden Narrativen. Heterodoxe Schriften wurden entweder vernichtet oder in Archiven unzugänglich gemacht (Ekschmitt 1980, S. 29 ff.). Wissen konnte als durch staatliche Speicherung – bewusst – verloren gehen. Es ließe sich also durchaus schon für die letzten 5000 Jahre von einem staatlichen „Generalverdacht“ gegen dissidentes Wissen sprechen. Der babylonische Archivar war eine Art Gefängniswärter für Geschichten, die draußen besser keiner hören sollte. Diese Geschichten wurden vor kein Gericht gestellt, sie wurden keines Verbrechens bezichtigt. Sie waren einfach nur „falsch“ im Sinne des offiziellen Narratives (Keller 2007). Zum anderen ist bemerkenswert, seit wie kurzer Zeit es überhaupt erst rein staatliche Archive gibt. Natürlich hatten Fürsten und Landesherren aller Art Archive, aber sie gehörten ihnen ganz persönlich. Der legendäre Königsberater Kardinal Richelieu erzwang zwar die Herausgabe der Archive durch den Verwaltungschef, der sie als Privatbesitz gehortet hatte, der Bestand blieb aber nach seinem Tod 1642 – für seine Zeitgenossen selbstverständlich – im Familienbesitz (Favier 1963; S. 23). Dass der Staat als abstrakte Entität also Archive anlegt ist ein historisch relativ neuer Zustand. Dass so etwas möglich ist, setzt die Abstraktion des Amtes von der Person voraus. Die bürokratische Verwaltung von Wissen setzt darüber hinaus die Existenz des Verwaltungsstabes voraus, wie ihn Max Weber (WuG 1972; S. 126f.) idealtypisch vor gut einem Jahrhundert beschrieben hat:
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„Die Gesamtheit des Verwaltungsstabes besteht im reinsten Typus aus Einzelbeamten (...), welche • persönlich frei nur sachlichen Amtspflichten gehorchen, • in fester Amtshierarchie, • mit festen Amtskompetenzen, • kraft Kontrakts, also (prinzipiell) auf Grund freier Auslese nach • Fachqualifikation (...), – • entgolten sind mit festen Gehältern in Geld (...), • ihr Amt als einzigen oder Haupt-Beruf behandeln, • eine Laufbahn (...), • in völliger ‚Trennung von den Verwaltungsmitteln’ und ohne Appropriation der Amtsstelle arbeiten, • einer strengen einheitlichen Amtsdisziplin und Kontrolle unterliegen.“ Auch Polizei ist erst einmal nichts anderes als eine Verwaltungseinheit – allerdings eine, die mit unmittelbaren Zwangsmitteln deutlich besser ausgestattet ist als andere Behörden. Behörden haben seit jeher die Möglichkeit, ein Wissen aus den Aktenbeständen zu generieren, das sich missbrauchen lässt. Schon Max Weber (1980; S. 129) hatte in seiner Bürokratiesoziologie festgestellt, dass „die durch Dienst¬verkehr erworbenen oder ‚aktenkundigen’ Tatsachenkenntnisse“ Behörden eine besondere Machtstellung verleihen, die er „Herrschaft kraft Wissens“ nannte. Das lässt sich als ein Hinweis darauf deuten, dass es nicht erst das Computerzeitalter ist, das mit der Gefahr des Wissensmissbrauchs durch Behörden zu kämpfen hat. Die Frage nach den Wissensbeständen der Polizei muss also immer auch die Frage nach den damit verbundenen Eingriffen in Grundrechte beinhalten. Das macht die Frage nach der Kontrolle der Polizei, die Weber explizit zur idealtypischen Verwaltung hinzuzählt, so wichtig. Nicht ob die Polizei Wissen speichern kann ist hier also die Frage, sondern, wie sich diese Wissensspeicherung durch wen kontrollieren lässt.
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Staatliche Wissensspeicherung in der westlichen Moderne begründet sich nun wiederum gerade damit, dass Dinge erst noch in der Zukunft passieren könnten. Die „erst seit dem 18. Jahrhundert entdeckte und entfaltete Zeit-Ekstase ‚Zukunft’“! (Sloterdijk 2014; S. 486) wird zum Anlass genommen, von der Gegenwart aus das Zukünftige auch mit den Mitteln staatlicher Eingriffe zu bewirtschaften. So beobachtet Michel Foucault (2003; S. 83f), dass das moderne Strafrecht in Europa seine Bemühungen zunehmend vorverlagert und versucht, Taten gar nicht erst geschehen zu lassen: „Das gesamte Strafsystem des 19. Jahrhunderts richtet sich darauf aus, nicht das tatsächliche, sondern das mögliche Handeln der Menschen zu kontrollieren; man fragt nicht, ob die Menschen sich gesetzeskonform verhalten oder nicht, sondern was sie möglicherweise tun, wozu sie fähig sein könnten, wofür sie anfällig sein könnten, was sie zu tun drohen.“ Es zeigt sich hier: Der Gedanke der Prävention – der Voraussicht auf möglicherweise in der Zukunft strafbares Handeln – ist ein Phänomen der Moderne und hat mit der Einführung der Computertechnologie erst einmal nichts zu tun. Eckhart Pankoke hat dargelegt, dass der Gedanke der staatlichen Prävention im Verlauf seiner Geschichte eine Ausweitung von der „Abwehr von Gefahren“ hin zur „Förderung von Entwicklungen bei den Akteuren“ erfahren hat (Pankoke 1979; S. 44). Rafael Behr (2012; S. 188) hat darüber hinaus noch eine „präventive Wende“ in der Polizeiarbeit ausgemacht. Es wurde ab den 1980er Jahren „als Ziel des polizeilichen Erfolgs“ ausgegeben, „vor die Lage“ zu kommen. Polizeiliches Arbeiten ist in diesem Verständnis also eine weit im Vorfeld möglicher Gefahren aktive Tätigkeit. Bei der Polizei mag das am Einsatz pädagogischer Methoden in der Prävention deutlich werden: Der „Verkehrskasper“ ist insofern ein präventiver Ansatz, als dass er Verhaltenspotentiale bei zukünftigen Verkehrsteilnehmern vorzeitig zu beeinflussen versucht. Patrick Gensing und Andrej Reisin (2013; S. 287f.) sehen am Ende dieser Entwicklung mittlerweile einen mehr oder weniger totalen Präventivstaat ver-



IV. Alternativen zum Generalverdacht



wirklicht in dem jegliches „unliebsames Verhalten (...) von vornherein verhindert werden“ soll und an dessen Gestaltung neben staatlichen auch privatwirtschaftliche Unternehmen und politische Pressure-Groups (u. a. auch die Grünen) beteiligt seien. 1. Polizeiliches Wissen im Dienste der Prävention Prävention richtet sich ihrer Natur nach nicht gegen Straftäter – die im Rahmen eines modernen Gerichtsverfahrens durchaus mit einer Unschuldsvermutung rechnen dürfen. Sie richtet sich gegen alle, die sich einmal falsch verhalten könnten und gegen die ein solches Strafverfahren noch gar nicht eröffnet ist. Prävention ist so gesehen ein Generalverdacht. Dass Menschen sich falsch verhalten könnten löst ihn aus. Präventionsmaßnahmen sind auf potentielle und nicht auf tatsächliche Ereignisse ausgerichtet und werden mit Verweis auf bisherige Entwicklungen begründet. So richtet die „Direktion Verkehr“ der Kreispolizeibehörde Duisburg z. B. ihre Präventionsarbeit auf Basis von verkehrstechnischen Daten aus: „Neben der statistischen Auswertung der im Duisburger Stadtgebiet dokumentierten Verkehrsunfälle nach Anzahl und Schwere werden speziell die Unfallursachen analysiert. Daraus erfolgen Strategien der Verkehrsunfallbekämpfung“ (Polizeipräsidium Duisburg o.J.; S. 13). M.a.W.: es werden z. B. vermehrt Blitzer dort aufgestellt, wo zu schnelles Fahren als durchschnittliche Unfallursache ermittelt wird. Oder es werden neue Verkehrsschilder aufgestellt, wenn sich die Lesbarkeit der alten bei einer hohen Zahl an Unfallbeteiligten als schwierig erwiesen hat. Aus den von der Polizei selbst erhobenen Datenbeständen über Verkehrsunfälle wird also präventives Handeln der Polizei gegen Verkehrsunfälle abgeleitet. Hier werden Informationen über einen „Durchschnitt einer großen Zahl von Menschen“ (Doyle 2012; S. 84) oder vielmehr: über den Durchschnitt ei-



109



110



IV. Alternativen zum Generalverdacht



ner großen Zahl von Ereignissen gedeutet und zur Legitimation präventiver Maßnahmen herangezogen. Prävention ist hier als ein Vorausgreifen in die Zukunft mit Hilfe statistischer Analyse der Vergangenheit zu verstehen. Die Statistik, die hier zum Einsatz kommt, ist noch die des alten Schlages. H.G. Wells (1913) hatte die Einsetzbarkeit einer Statistik, die kumulatives Verhalten voraussagt mit der Berechenbarkeit eines Sandberges verglichen: „If you shoot a load of (...) sand from a cart you cannot foretell with any certainty where any particular grain will be in the heap that you make; but you can tell — you can tell pretty definitely — the form of the heap as a whole.“ Dass Statistik mittlerweile in der Lage ist, Daten zu analysieren und miteinander in Zusammenhang zu bringen, die nie zu dem Zweck erhoben wurden, miteinander in Bezug gesetzt zu werden und dabei zwischen Individuum und Masse problemlos hin- und herzoomen kann ist ein Phänomen des PetabyteZeitalters, mit dem wir uns noch zu beschäftigen haben werden. 2. Polizeiliche Wissensquellen Behörden arbeiten, das sollte klar geworden sein, mit selbst erhobenen und ausgewerteten Informationen. In einer empirischen Studie zum Wissensmanagement des Wach- und Wechseldienstes habe ich in teilnehmender Beobachtung nachzuvollziehen versucht, welches Wissen Polizisten tatsächlich zur Verfügung steht. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist für Herbst 2015 vorgesehen. Eine für mich persönlich besonders imposante Erkenntnis war aber, dass Polizeibeamte sehr wenig über die Lagen wissen, in die sie beruflich einsteigen. Zur Darlegung dieser Beobachtung möchte ich folgende Geschichte erzählen: Der Streifenwagen fährt an einer Tankstelle im Süden Duisburgs vorbei. Er kommt von einem Einsatz bei einem Arbeitsunfall. Im Gras vor der Einfahrt
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der Tankstelle liegt eine junge Frau lang ausgestreckt, die Unterschenkel und Füße ragen auf den Gehweg. Sie reibt sich immer wieder heftig das Gesicht. Der Streifenwagen wendet, parkt auf dem Gelände der Tankstelle, die Beamten steigen aus und gehen zu der jungen Frau im Gras. Es entwickelt sich folgendes Gespräch: Beamter: „Guten Tag.“ Junge Frau: „Gehen Sie weg!“ Beamter: „Können wir Ihnen helfen?“ Junge Frau: „Gehen Sie weg. Lassen Sie mich in Ruhe!“ Beamtin: „Können Sie aufstehen?“ Junge Frau: „Ich stehe hier garantiert nicht auf!“ Beamtin: „Warum nicht?“ Die junge Frau springt auf und geht drahtigen Schrittes weg. „Scheiß Bullen“, sagt sie und zeigt noch im Weggehen ihre beiden Mittelfinger. Was ist hier passiert? Man weiß es nicht. Weder der Soziologe, der es sich im Fond des Wagens bequem gemacht hat und die Szenerie mit einigem Abstand verfolgt, noch die Beamten, die wieder in das Auto einsteigen und weiterfahren. Niemand weiß, woher die Frau kommt, warum sie sich vor die Tankstelle an einer viel befahrenen Straße hingelegt hat und niemand weiß, wie die Geschichte nach ihrer Begegnung mit der Polizei weitergehen wird. Selbst für die Polizeibeamten, die ich während eines Praktikums bei der Wache im Polizeipräsidium Duisburg begleitet habe, ist solch eine Situation nicht alltäglich. Aber eine Parallele lässt sich zu vielem beobachten, was sie tun: sie wissen nichts über die Situationen, die sie beruflich zu bewältigen haben. Sie wissen nichts über den Familienvater, den sie daran hindern, seine Frau zu verprügeln, nichts von dem Autofahrer, der Schlangenlinien fährt, nichts von dem jungen Mann, der seinen Selbstmord telefonisch bei der Feuerwehr ankündigt, nichts von dem Raubüberfall im Park, der mit hektischer Stimme bei der Leitstelle gemeldet wird.



111



112



IV. Alternativen zum Generalverdacht



IV. Alternativen zum Generalverdacht



Diese kleine und undramatische Szene verdeutlicht gerade in ihrer gefahrlosen Unschuld, wie wenig die Polizei im Wach- und Wechseldienst von der Welt weiß und wissen kann, der sie in ihrer täglichen Arbeit begegnet. Polizistinnen und Polizisten stehen unmittelbar einer Wirklichkeit gegenüber, die feindlich, romantisch, falsch, brutal, merkwürdig, lachhaft, schön und ekelig sein kann. Und nur selten wissen sie, was davon auf die nächste Situation zutrifft, mit der sie es zu tun haben.



lektive Einverständnis“ aus (Adorno 1964; S. 11). Dass es wortlos ist, zeichnet es für seine Kenner positiv aus. In mehreren Gesprächen wurde mir insbesondere von Beamten mit teilweise jahrzehntelanger Berufserfahrung dargelegt, wie wenig Buchwissen und wie sehr „gesunder Menschenverstand“ zum Beruf des Polizisten gehöre. Jüngere Polizeibeamte hielten sich nach meiner Beobachtung mit solchen drastischen Gegenüberstellungen von eigentlichem und Buchwissen eher zurück.



Vielleicht ist es deswegen die Erfahrung, deren Wert Polizeibeamte besonders hoch schätzen. Die von Jochen-Thomas Werner 2005 dazu befragten Experten aus Sicherheitsbehörden jedenfalls bekannten, ihr polizeiliches Handlungswissen basiere zu 46 % auf Erfahrung. 32 % ihres Handlungswissens bezögen Polizisten aus Erzählungen anderer und 22 % aus Aus- und Fortbildung (Werner 2006; S. 36).



Das Buchwissen, über das Polizisten auf jeden Fall verfügen ist juristischer Natur: „Letztlich sind wir doch bewaffnete Juristen“, sagte mir einer meiner Gesprächspartner. Und in der Tat besteht eine der Hauptleistungen der Leitstelle, bei der die Anrufe für „die Polizei“ eingehen darin, die aufgelegten Anrufe in Rechtsbegriffe (Einbruch, Raub, Diebstahl, Körperverletzung etc.) zu übersetzen.



Erfahrungswissen ist ein sehr persönliches Wissen, das oft mit Leid erworben wird. „Deine erste Leiche vergisst Du nie“, sagte mir einer meiner Gesprächspartner. „Schon allein wie das stinkt!“, wie man mit solchen und vergleichbaren Extremlagen umgehen kann, lernt man nicht in der „Flachdachschule“, sondern „auf der Straße“.



Bemerkenswert ist aber, dass der buchförmige „Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog Straßenverkehrswidrigkeiten“ im polizeilichen Alltag zunehmend durch eine App zur Straßenverkehrsordnung verdrängt wird. Ohnehin spielen private Smartphones eine verblüffend wichtige Rolle in der polizeilichen Wissensarbeit. So konnte ich mehrfach beobachten, dass in Ermangelung eines Navigationsgerätes auf google maps zurückgegriffen wurde. Chatrunden über WhatsApp sind innerhalb der Dienstgruppen üblich. Hier werden zwar nur private Nachrichten ausgetauscht, aber man kann sich den kohäsiven Wert einer solchen Kommunikation für die Gruppe wohl auch als Nicht-Soziologe gut vorstellen.



Hier wird auch ein besonderer polizeilicher Wissenszugang geprägt: der Riecher. Damit greift das polizeiliche Selbstverständnis (wohl eher unbewusst) die antike Überlegung auf, es gebe eine „intuitives Verstehen von Sinn“ (Quarch 2012; S. 56), was die alten Griechen nous nannten – „ein Wort, das vom selben Wortstamm hergeleitet ist, wie unser Wort ‚Nase’“ (Quarch 2012; S. 56). Gute Polizisten „erkennen ihre Schweine am Gang“ (vgl. dazu auch Reichertz 1990). Von hier ist es kein weiter Weg mehr zu einer Form des polizeilichen Wissens, das Rafael Behr (2000; S. 236) den „gesunden Menschenverstand“ genannt hat. Es versteht sich explizit als das Gegenteil von Buchwissen (Behr 2000; S. 242). Bemerkenswert ist an diesem Wissen, dass es sich als eine rebellische Form eines „eigentlichen“ Wissens erlebt. Das zeichnet sich durch das „prompte kol-



Natürlich werden auch Datenbanken bemüht. Die am meisten benutzte ist POLAS. POLAS greift auf NRW-eigene, bundesdeutsche und auch auf internationale Polizei-Datenbanken zu und kann „beim Kraftfahr-Bundesamt in Flensburg Fahrzeugdaten abfragen. Rote Buchstaben warnen, wenn ein Wagen als gestohlen gemeldet ist, ein Bürger als gewalttätig gilt oder mit Haftbefehl gesucht wird“. 1 Diese Meldung von 2003 zeigt, dass in POLAS zwei verschiedene Arten von Wissen gespeichert werden: einmal Daten über anhängige 1 http://www.heise.de/newsticker/meldung/NRW-Polizei-fahndet-kuenftig-mit-Polas-82877.html 
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Verfahren und einmal polizeiintern erhobene Daten, die der Gefahrenabwehr im Beruf dienen sollen. In beiden Fällen sind jedoch diese Daten bereits von der Polizei erhoben worden – die Datennutzung kann deswegen als selbstreferentiell bezeichnet werden: Wenn der Polizei jemand bekannt ist, ist er bekannt. Wenn nicht, dann nicht. Die Leitstelle hat darüber hinaus noch Zugang zu anderen Datenquellen wie z. B. zum Grundbuch, zum Einwohnermeldeamt oder zu den Daten des nationalen Waffenregisters. Die meisten dieser Daten müssen allerdings unter Anwendung eigenständiger Passwörter explizit aufgerufen werden. Sie sind dadurch nicht mit anderen Daten verknüpfbar. Das Intranet ist ein wichtiger Umschlagplatz aller möglicher Informationen. Als ich in Duisburg hospitierte, war z. B. gerade die Testphase für die neuen Sirenen der Polizeiautos. Man konnte sich die verschiedenen Geräusche anhören und mit Mausklick entscheiden, welchen Sirenenton man ansprechender fand. Hier werden auch die täglichen Lagemeldungen veröffentlicht, die nach meiner Beobachtung sehr wahrgenommen werden. Ihnen lässt sich entnehmen, wann wo welche Einsätze wie stattgefunden haben. „Da kann man dann schon ein paar Muster erkennen“, sagte mir ein Polizist zu dem Thema. „Wenn Du das Lagebild überfliegst, siehst Du, wo z. B. Einbruchsschwerpunkte sind oder wo wieder jemand aus der Haft entlassen wurde und jetzt bei seiner Freundin randaliert.“ Das Internet ist selbstverständlich auch eine bedeutende Wissensquelle. Bei der Festnahme eines nicht-deutschen Ladendiebes wurde z. B. seine Heimatstadt gegoogelt, um herauszubekommen, welche Sprache der einzubestellende Dolmetscher sprechen sollte. Bei der Meldestelle berichtete mir ein Mitarbeiter, er sei froh einen privaten Facebook-Account zu haben, denn so wisse er schon von einigen populären Gerüchten, wenn sie ihm telefonisch gemeldet würden. So gebe es immer wieder Meldungen von weißen Kastenwagen, die Kinder mitnähmen und von Hundefutter, das mit Nägeln gespickt sei.
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II. Leben im Petabyte-Zeitalter Big Data bedeutet, das mag man sich ruhig noch einmal in Erinnerung rufen, dass es möglich ist, Daten zu erheben, zu speichern und zu analysieren wie niemals in der Menschheitsgeschichte zuvor (Anderson 2008). Selbst die Stasi, der der Ruf einer nach Allwissenheit strebenden Behörde zu Recht anhaftet, war noch auf ein komplexes System an Karteikarten mit Querverweisen angewiesen. Eine simple Stichwortsuche war für einen Stasi-Mitarbeiter dementsprechend ein umfangreicher Rechercheauftrag. Die täglich erhobene Datenmenge beeindruckt: Allein das europäische Kernforschungszentrum CERN produziert bei jedem Versuch pro Sekunde ein Petabyte Daten. Das ist eine 1 mit 15 Nullen. „Wenn man diese Datenmenge auf herkömmliche CDs pressen würde, entstünde ein Stapel so hoch wie der Eiffelturm“ (Freytag 2013). Solche Datenmengen entstehen auch anderswo: Jeder Einkauf im Internet oder mit Kreditkarte hinterlässt Datenspuren, die sich – auch das ist neu im Petabyte-Zeitalter – mit anderen abgleichen und individualisieren lassen. Die Datenmenge und die Datenlagerung macht es möglich, aus den individuellen Verhältnissen der Datenproduzenten herauszuzoomen und sich ein generelles Bild aller möglicher Vergleichsgruppen zu machen und dann wieder auf das Individuum zurückzuzoomen, um es in seiner konkreten Handlungsweise besser beobachten zu können. Von solchen Möglichkeiten konnten die Sozialwissenschaften bislang nur träumen (Latour 2013; S. 123). Was das bedeutet, kann jeder beobachten, der bei Amazon recherchiert oder gar einkauft. Es werden wie von Zauberhand vergleichbare Angebote generiert, die sich aus der Auswertung individueller Daten hunderttausender Menschen ergeben. Beschämend ist, wie treffsicher die mit reinen Korrelationen arbeitenden Algorithmen dabei den Nerv dessen treffen, was wir unseren individuellen Geschmack zu nennen geneigt sind.
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In der Politik mag man sich über die Effekte solche technischen Möglichkeiten empören – gleichzeitig macht man sie sich in Form des so genannten „tailored messaging“ durchaus zunutze, wie Tobias Moorstedt (2008; S. 39) bei seiner Analyse der US-Wahlkämpfe des Internetzeitalters feststellt: „Um ihre Wahlaussichten zu erhöhen, haben Kandidaten schon immer unterschiedliche Botschaften an unterschiedliche Schichten, Milieus und Gruppen gesandt, haben beim Auftritt in ländlichen Gebieten von traditionellen Werten gesprochen und beim Dinner mit dem Industriellenverband über Steuerpolitik. Früher waren die Datensätze allerdings nicht besonders aussagekräftig, sie schlossen nur Wohnort, Alter, Einkommen und ethnische Zugehörigkeit ein. Heute sind sie persönlich, sie verraten auch etwas über Lebensstil, Selbstbild und Werte. So wird aus der Demografie eine neue Wissenschaft der Psychografie.“ Doch wie machen Computer es, so nah an uns heranzukommen und so viel von uns zu wissen, obwohl sie doch eigentlich nur einige Bewegungsdaten von uns kennen? Das ist einer der Clous des Petabyte-Zeitalters: dass Daten korreliert werden können, die nie zu dem Grund erhoben wurden, miteinander in Bezug gesetzt zu werden. Die ersten Erfolge in dieser Herangehensweise an Daten zeigte sich in der Analyse von Kreditkartendaten Anfang der 2000er Jahre. Hierbei wurden alle verfügbaren Daten von Kreditkarteninhabern unabhängig von ihrem Erhebungszusammenhang mathematisch miteinander in Bezug gesetzt. Es zeigte sich, dass „the brands we buy are the windows into our souls — or at least into our willingness to make good on our debts.“ So ließ sich feststellen, dass Menschen, die billiges Motoröl kaufen, eher dazu neigen, ihren Kreditrahmen zu überziehen, als Menschen, die teurere Markenprodukte vorziehen. Leute, die Filzgleiter kaufen, um sie unter ihre Möbel zu kleben und somit ihre Holzböden zu schonen, sind ehrliche Kreditrückzahler, während die Käufer verchromter Autoaccessoires oder lautstarker Auspuffs eher dazu neigen, ihre Kreditraten – wenn überhaupt – dann verspätet zurückzuzahlen (Duhigg 2009).
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Dass sich im Petabyte-Zeitalter Daten einfach so miteinander in Verbindung bringen lassen, hat Chris Anderson (2008) zu dem berühmten Diktum verleitet, das Ende der Theorie sei gekommen: „Petabytes allow us to say: ‚Correlation is enough.’ We can stop looking for models. We can analyze the data without hypotheses about what it might show. We can throw the numbers into the biggest computing clusters the world has ever seen and let statistical algorithms find patterns where science cannot.“ Und in der Tat war wissenschaftliches Arbeiten bislang immer begleitet von Begründungen für eine besondere Form der Datenerhebung. Das schiere Vorhandensein unfassbarer Datenmengen dreht die Machtverhältnisse zwischen Theoriebildung und Datenanalyse zugunsten der Datenanalyse. Warum Dinge so sind, wie sie sich bei analytischer Betrachtung zeigen, mag im Nachhinein entschlüsselt werden. Das Petabyte-Zeitalter macht einen wissenschaftlichen Positivismus möglich, den es in der Form vorher noch nie gab. Natürlich aber hat Anderson so nicht Recht: Ohne Vermutungen über Zusammenhänge lassen sie sich nämlich nicht ermitteln, ohne, dass sie weitere Fragen nach der Bewertung der gewonnenen Erkenntnisse mit sich tragen, wie der Fortlauf der Analyse von Kreditkartendaten zeigt: „Most of the major credit-card companies have set up systems to comb through cardholders’ data for signs that someone is going to stop making payments. Are cardholders suddenly logging in at 1 in the morning? It might signal sleeplessness due to anxiety. Are they using their cards for groceries? It might mean they are trying to conserve their cash. Have they started using their cards for therapy sessions? Do they call the card company in the middle of the day, when they should be at work? What do they say when a customer-service representative asks how they’re feeling? Are their sighs long or short? Do they respond better to a comforting or bullying tone?“ (Duigg 2009)
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Was hier formuliert wird, mag zwar nicht mehr unter der Rubrik „Theorie“ laufen, wohl kann man die Annahmen, die zur Analyse der gewonnenen Daten herangezogen werden als Generalverdacht bezeichnen, weil hier Lebensmodelle als „typisch“ unterstellt werden, und Abweichungen von diesem Lebensmodell für die Kreditkarteninstitute als bedenklich eingestuft werden. In der Wissensforschung hat man sich seit einiger Zeit auf die Unterteilung des Wissens in Daten, Informationen und Wissen geeinigt (Willke 1998; S. 7ff., Dean&Gottschalk 2007; S. 6). Daten sind dabei das Gegebene, die erst einmal nichts bedeuten müssen. Ob jemand am 28. September Geburtstag hat, spielt abstrakt gesprochen keine Rolle. Information ist das, was dahingehend Bedeutung hat, weil es das Verhalten, Wissen etc. der Handelnden verändert. Wenn jemand am 28. September Geburtstag hat und an diesem Tag auf einer Tagung ist, dann wird das Datum Glückwunschbekundungen auslösen. Das Datum informiert das Verhalten der anderen Tagungsteilnehmer. Wissen ist explizit, wenn man weiß, dass jemand Geburtstag hat und implizit, wenn man weiß, dass man jemandem ein Ständchen zu bringen hat. Das Petabyte-Zeitalter zwingt uns nun, diese klassische Dreiteilung um eine vierte Dimension zu erweitern: die der Kategorien. Denn dass Daten erhoben werden passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist immer irgendwie anlassbezogen. Die Kategorien, die der Erhebung zugrunde liegen, sind dabei gar nicht so leicht zu fassen, wenn einfach alle Daten erst einmal festgehalten werden. Dabei zeigt das o.g. Beispiel der Kreditkarteninstitute, dass bestimmte Daten erfasst werden (die Dauer eines Seufzers z. B.), aber Millionen von möglichen Daten nicht. Warum bestimmte Daten überhaupt wahrgenommen und registriert werden, ist also eine der grundlegenden Fragen, die die Erforschung von Massendaten sich stellen muss. Theorie mag zwar tot sein, aber die Frage nach der Datenerhebung stellt sich – das zeigt sich – um so deutlicher, wenn man Daten massenhaft miteinander korrelieren kann.
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Kleiner Exkurs: Das Petabyte-Zeitalter in der Literatur Das Big-Data-Zeitalter hat noch andere wichtige soziale Dimensionen, die hier gar nicht angesprochen wurden. Eine davon ist die Schwarmintelligenz, die auch zum Schwarmpöbel umschlagen kann (Han 2012), ohne dass sich genau voraussagen ließe, wann was der Fall ist. Eine weitere ist die Lernfähigkeit moderner Computer, die selbsttätig Daten so bearbeiten, dass sie die ihnen zugrunde liegenden Regeln eigenständig erforschen und erlernen. Besonders imposant ist das bei Spracherkennungs- und Übersetzungsprogrammen. Nach meinem Dafürhalten sind es heutzutage eher Romane als Fachartikel, die die gesellschaftlichen Dimensionen solcher technischen Neuerungen umfassend darstellen können. Hier seien nur zwei Autoren erwähnt, die m. E. besonders umfassend ein Bild von dem liefern, was es politisch und gesellschaftlich bedeuteten kann, im Petabyte-Zeitalter zu leben. Robert Harris hat mit „Fear Index“ eine spannende Überlegung vorgelegt: ist es möglich, dass sich die Evolution des Lebens auf die Erfahrung von Computernetzwerken übertragen lässt und dass die sich irgendwann so verselbstständigen, dass sie ihre Schöpfer im Kampf um Ressourcen verdrängen? Ist ihre Fähigkeit zu lernen irgendwann einmal Auslöser einer Verselbstständigung digitalen Lebens? Harris Beschreibung einer sozialen Welt, in der so etwas passiert sieht keine effektive staatliche Macht mehr vor. Die Polizei findet in diesem Roman nur noch als – im wahrsten Sinne des Wortes – Randfigur statt. Der mit den Ermittlungsarbeiten beauftragte Polizist lebt gar nicht in der Schweiz, in der das Buch spielt, weil er es sich nicht leisten kann. Statt dessen pendelt er täglich von seinem Wohnort in Frankreich in die Schweiz herüber. Die technischen Entwicklungen, die dem Roman zugrunde liegen kennt er noch nicht einmal aus der Fachliteratur.
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Daniel Suarez schreibt wohl die stilistisch fragwürdigsten, aber technisch anspruchsvollsten Romane über das aktuelle und zu erwartende Internetzeitalter. Er hat gleich drei Visionen von dem vorgelegt, was demnächst auf Basis des heute schon technisch Möglichen passieren könnte: • In seinen ersten beiden Romanen Daemon und Freedom beschreibt Suarez eine weltumspannende Revolte, die sich in einer computergenerierten Parallelwelt organisiert. Ihr Ziel ist es, Demokratie vollkommen neu und unter dem Vorzeichen der technischen Möglichkeiten zu gestalten, die das Internetzeitalter bietet. Besonders bemerkenswert ist, wie hier die Balance zwischen Schwarmintelligenz und Schwarmpöbel gesucht wird (Grutzpalk 2013c). • In seinem dritten Roman „Kill Decision“ hat sich Suarez insbesondere mit der Schwarmintelligenz bei Drohnen auseinander gesetzt. • Der Roman „Influx“ geht der Frage nach, wie ein umfassend wissender Computer (im Buch heißt er „Varuna“) die Frage des Gewissens für sich beantwortet. Suarez geht dabei davon aus, dass auch Maschinen sich nicht um ethische Entscheidungen herummogeln können, wenn sie einmal in der Lage sind, umfassend zu verstehen, was sie tun. Bemerkenswert ist an all diesen romanhaften Ausblicken auf die (unmittelbare) technische Zukunft, dass staatliche Behörden hier nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Das liegt zum einen daran, dass Behörden nicht an der Entwicklung der Technologien beteiligt sind, die tiefgreifende Veränderungen ermöglichen. Darüber hinaus spielen Behörden für die „Bedürfnisse“ von Computern keine entscheidende Rolle – es ist nicht vorstellbar, wie eine Situation aussehen müsste, in der ein Computer die Polizei ruft – es sei denn, er übernimmt diese Aufgabe für einen menschlichen Auftraggeber.



IV. Alternativen zum Generalverdacht



III. Fazit „Computer können ausfallen“, war ein Satz, den ich insbesondere auf der Leitstelle besonders häufig gehört habe. Damit will gesagt sein, dass Polizeiarbeit von vielen Polizisten als eine Art Handwerk verstanden wird, das zwar technische Unterstützung vertragen kann, sich darauf aber nicht ausruhen darf. Dass so ein Satz fällt hat (natürlich) auch mit dem Alter der Sprechenden zu tun: Der Mitarbeiter einer Leitstelle befindet sich häufig im letzten Drittel seiner dienstlichen Laufbahn, nicht selten sind die Mitarbeiter über fünfzig und nicht umfangreich mit Computern sozialisiert. Aber auch die jüngeren Polizeibeamten nutzen moderne Computertechnologie eher im halbprivaten Bereich, z. B. in WhatsApp-Gruppen, die mit der Dienstgruppe deckungsgleich sind und ähnlichem. Das Vertrauen in die Stabilität und Aussagekraft von Computernetzwerken ist bei der jüngeren Generation deutlich größer als bei der älteren, aber der Technikeinsatz ist mannigfaltig und schwankt zwischen Funkverkehr auf verschiedenen Frequenzen, Einsatz von POLAS, der Wahrnehmung von Informationen über das Intra- und Internet, der Nutzung privater Handys zur Ortung von Tatorten etc. hin und her. Vom technisch vernetzten Cybercop, wie ihn z. B. das Network-Centric-Policing-Konzept vorsieht 2, sind wir noch weit entfernt (Grutzpalk 2013b). Mercedes Bunz stellt in ihrem Text zur „stillen Revolution“ im Petabytezeitalter fest, dass es in erster Linie wirtschaftliche Interessen sind, die diese Revolution steuern: „Die Wirtschaft hat sich Zugang zu unseren gesellschaftlichen Ideen und Träumen verschafft. Sie hat sich an die Stelle der Politik gesetzt“ (Bunz 2012; S. 135). Auch Robert Laughlin kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass die Zugänge zu eigentlich öffentlichem Wissen nicht durch den Staat, sondern durch wirtschaftliche Interessen blockiert werden. „Leider“, so Laughlin (2008; S. 131), „sind gesetzgeberische Überlegungen möglicherweise vergebens“, wenn es um Informationsfreiheit im Internet geht. 2 “A net-centric police agency would be intricately connected, internally and externally. The ‘network’ in this case is not just IT hardware but would consist of people (all agency personnel and local citizens), computers, databases, all manner of digital information derived from intelligence sources and sensors (e.g., neighborhood watch groups, private security guards, security and surveillance cameras, autonomous robots and unmanned aerial vehicles (UAVs)), information from other agencies/organizations (local, state and federal government, along with information from citizens, the neighborhood, the larger community, and an entire region). It would use this network to generate, collate, analyze, and distribute information to everyone who needs it, in real time, in the manner required to best utilize it to achieve positive policing results.” (Cowper 2005, S. 25) 
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Die Polizei ist, das sollte sich herausgestellt haben, kein gestaltender Akteur des Petabyte-Zeitalters. Sie ist Kundin von Firmen, die ihr anbieten, ihre Daten zu vernetzen. Dabei handelt es sich um Daten, die der Polizei ohnehin schon vorliegen, weil sie sie in irgendwelchen Zusammenhängen erhoben hat. Der Zugang zu vollkommen anderen Daten bleibt der Polizei erstens verwehrt und ist zweitens noch für sie uninteressant, weil die Möglichkeit vernetzter Datennutzung im polizeilichen Alltag weitestgehend ungenutzt bleibt. Die Polizei bleibt damit – vorerst – weit hinter den Möglichkeiten des PetabyteZeitalters zurück. Ich will polizeiliche Datensammlungen damit nicht verniedlichen oder in Schutz nehmen. Staatlich angestrengte Datensammlungen sollen, so wie es das Datenschutzgesetz verlangt, auch in Zukunft nur dann zusammengestellt werden, wenn ein entsprechendes Gesetz das verlangt (§ 4 BDSG). Der Polizei aber „Generalverdacht“ vorzuwerfen halte ich für eine falsche Perspektive. Es ist technisch möglich, große Datenmengen zu erfassen, zu speichern und zu evaluieren. Warum sollte die Polizei diese technische Änderung, die überall passiert, nicht mitgehen? Was m. E. schwerer wiegt ist vielmehr eine Privatisierung der polizeilichen Präventionsarbeit. Die Verantwortung für das Gelingen polizeilicher Präventionsmaßnahmen wird, z. B. unter dem Stichwort „community policing“ zunehmend sozialisiert und entpolizeiisiert (Buitrago 2014). Die Fotos aus dem britischen Mutterland der modernen Polizei mögen das illustrieren. Autor Nicht über eine Polizei, die zu viel weiß müssen wir uns deswegen m. E. Sorgen machen, sondern über eine Polizei, die sich aus der Verantwortung zurückziehen muss, weil sicherheitsrelevantes Wissen privatisiert wird. Wie dieser Trend demokratisch aufgefangen werden kann, zeigt vielleicht das Beispiel Estland, wo seit dem Jahr 2000 ein Grundrecht auf Internet in der Verfassung verankert ist. So wird die politische Dimension des in erster Linie ökonomisch genutzten Internet demokratisiert. Vielleicht ist das Internetzeitalter die „occasione“, die Niccolò Machiavelli (1995; S. 42) zufolge den politisch Handelnden Glück beschert, die die darin verborgene „fortuna“ rechtzeitig erkennen und nutzen.



Jonas Grutzpalk studierte Soziologie, Jura, Politikwissenschaften und vergleichende Religionswissenschaft in Münster, Oxford und Bonn. Zwischen 1994 und 2000 arbeitete er am Teilprojekt „Max Webers so genannte Rechtssoziologie“ der Max-Weber-Gesamtausgabe mit, war dann u.a. freier Mitarbeiter eines Schulbuchverlages und zwischen 2003 und 2009 Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim Verfassungsschutz Brandenburg. Zur Zeit ist er Professor für Politikwissenschaften und Soziologie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Bielefeld.
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Als Vorteile von Bürgerbeteiligung werden



Bürgerbeteiligung und Polizei. Chancen, Risiken und Grenzen einer Beteiligung. Weiterentwicklung einer Bürgerpolizei ?! von Christian Hamm, Hochschule der Polizei RP



I. Einführung Das Thema Bürgerbeteiligung gilt in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion als en vogue. Infolgedessen kann es sich kein politischer Mandatsträger, kein Verwaltungsmitarbeiter noch leisten, diese einflussreiche Ressource zu ignorieren. Erfahrungswerte lassen den Schluss zu, dass Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung ihre „Angst“ vor dem Austausch mit den Bürgern verloren haben. Vielmehr rückt der Nutzen einer Partizipation immer stärker in den Vordergrund (Nanz/Fritsche 2012, 9). Bürgerbeteiligung wird zunehmend als Instrument zur Stärkung der Zivilgesellschaft entdeckt. Sie wird nunmehr als Form kooperativer Demokratie gesehen, in der nicht gesetzlich vorgeschriebene, sondern freiwillige, am Dialog orientierte Verfahren Problemlösungen erarbeiten und in die Politikumsetzung einbringen (Bogumil 2002).



• das Erlangen von Einblicken in die Bedürfnisse und Meinungen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, • die Einbeziehung von Wissen der Menschen vor Ort, • eine frühzeitige Feststellung von möglichen „Stolpersteinen“, • die Möglichkeit der Integration widerstreitender Interessen im Rahmen einer Konsensfindung, • eine generelle Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern, • die Entwicklung von gemeinsam getragenen Entscheidungen und • im Endeffekt eine Stärkung des Vertrauensverhältnisses zwischen Bürgern und Staat gesehen (Nanz/Fritsche 2012, 9). Die deutsche Polizei hat Bürgerbeteiligung erst in den letzten Jahren als neue und intensivere Form von Bürgernähe erkannt. Die Entwicklung steht hier noch am Anfang. Die Polizeidienstvorschrift 100 (PDV 100) schreibt in den Kapiteln „Grundlagen und Grundsätze“ sowie „Rolle und Selbstverständnis der Polizei“ fest, dass polizeiliches Handeln über die Bindung an Recht und Gesetz hinaus auch immer politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen hat. Dies hat Leitcharakter für polizeiliches Handeln und beschreibt klar, dass sich die Polizei als Teil der Gesellschaft und deren Rahmenbedingungen verstehen muss (Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 2012, 11). Die Masterarbeit des Autors (Hamm 2014) ging der Frage nach, inwieweit Bürgerbeteiligung für die Polizei als staatliche und zudem mit dem Gewaltmonopol ausgestattete Organisation unverzichtbares Element ihrer professionellen Aufgabenwahrnehmung sein muss sowie mit welchen Instrumenten und in welcher Intensität diese umsetzbar sein könnte.
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II. Demokratie als Basis für Bürgerbeteiligung Demokratie bildet die notwendige Grundlage für eine Bürgerbeteiligung. In totalitären Systemen beispielsweise stellt sich diese Frage schlicht nicht. Grundsätzlich werden zwei wesentliche Erwartungen an die Idee der repräsentativen Demokratie gestellt. Zum einen das prozedurale Versprechen der gleichen Teilhabe an politischen Prozessen und zum anderen das substantielle Versprechen einer Angleichung der sozialen Lebensverhältnisse was als der „soziale Friede“ bekannt ist. Der Zusammenhang dieser Versprechen wurde maßgeblich von der Arbeiterbewegung ausgehandelt, die als Gegenleistung eine Absage an revolutionäre Gewalt formulierte (Jörke 2011, 16f). Demokratie definiert sich als eine „schwache“ Regierungsform, als ein Modell mit offenen Flanken sowie als reflexives und darum selbstkritisches Muster der politisch-sozialen Organisation (Nolte 2011, 8). Seit den 1960er Jahren hat sich die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland fortlaufend selbst in Frage gestellt, neu erfunden und kreativ erweitert (ebd.). Die 1968er-Bewegung und die damit verbundenen Ereignisse in Form einer generationellen Revolte stellen einen Aushandlungsprozess im Verhältnis zwischen partizipatorischer Protestdemokratie und repräsentativer parlamentarischer Demokratie dar. Als Ergebnis dieses Prozesses kann eine Stärkung der Demokratie von unten attestiert werden (ebd., 9). Die Verfestigung und Institutionalisierung der Protestdemokratie kann exemplarisch an der Partei Die Grünen nachvollzogen werden. Diese hat das Verständnis des demokratischen Bürgers, der nicht nur als „Wahlbürger“ fungiert, in das bestehende System eingebracht. Darüber hinaus hat sie die Mobilisierungsfähigkeit ihrer Bewegung gezielt eingesetzt, um hierdurch den Anspruch abzuleiten, die Legitimität repräsentativ getroffener Entscheidungen zu kontrollieren und gegebenenfalls zu revidieren. Die Zivilgesellschaft ist gestärkt aus dieser Entwicklung hervorgegangen und ist nun deutlich mehr als ein Rekrutierungsfeld für Repräsentanten der Parlamente bzw. gesellschaftlicher Vorhof der Politik (ebd.).



V. Beziehung zwischen Polizei und BürgerInnen



In der aktuellen Sicht auf unsere Demokratie existieren verschiedene Betrachtungsweisen. Es wird unter anderem ein Mangel an Offenheit und Bürgerbeteiligung attestiert (Süssmuth 2011, 3). Als generelles Problem wird hierbei gesehen, dass unsere Welt komplexer und die zu lösenden Probleme schwieriger geworden sind. Lösungen sind nicht oder noch nicht für alle Probleme existent (ebd.). Diese Wahrheit wird von der politischen Elite nicht offen kommuniziert. Dies führt zu enttäuschten Erwartungen der Bürger, insbesondere hinsichtlich Transparenz, Information und Kommunikation sowie zu wachsender Skepsis gegenüber der politischen Problemlösungsfähigkeit (ebd.). Zwei wesentliche Entwicklungen verstärken die genannten Effekte. Die Globalisierung mit zunehmender Mobilität und die daraus resultierende Individualisierung sowie die veränderte und beschleunigte Kommunikation im Zuge der Digitalisierung führen zu einer Entfremdung von Staat und Bürger (ebd.). Immer stärker ausgeprägte Partikularinteressen kollidieren mit dem staatlichen Fokus auf das Gemeinwohl. Der Vorrang der Schnelligkeit vor Gründlichkeit der Informationen läuft einer immer komplexer werdenden Welt entgegen. Lösungen können nicht auf Knopfdruck präsentiert werden. Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit der staatlichen Verantwortungsträger durch die Renaissance einer direkten, aufrichtigen und authentischen Kommunikation in Form einer bürgeraktivierenden Kommunikation könnten Vertrauen zurückgewinnen. Spezialwissen muss verständlich übersetzt und vermittelt werden. Die Bürger einer aufgeklärten Bildungs- und Informationsgesellschaft wollen Sachverhalte verstehen können. Das Bemühen, komplexe Dinge verständlich zu erklären und eine Kommunikation auf Augenhöhe könnten einer Entfremdung von Staat und Bürger entgegenwirken. Der sonst entstehende Eindruck einer elitären Führung erzeugt hingegen Protestpotenzial (ebd.). In der aktuellen Diskussion wird zudem kritisch registriert, dass sich unsere Gesellschaft in die Phase einer Postdemokratie entwickelt. Tatsächliche politische Prozesse finden zunehmend in einer privatisierten Interaktion zwischen gewählten Regierungen und Eliten statt. Die Folge ist, dass statt einer Teilhabe der Bürger intransparente Verhandlungen geführt werden. Der demokratische Prozess diene lediglich der Erzeugung von Massenloyalität und führe im Ergebnis zu einer „Schein-Demokratie“ (Jörke 2011, 13).
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Eine weitere Entwicklung wird als problematisch angesehen. Die quantitative und qualitative Zunahme unkonventioneller Formen der Beteiligung in Form von flexiblen Kanälen zivilgesellschaftlicher Teilhabe kann zwar unreflektiert als positives Zeichen einer lebendigen Demokratie gedeutet werden. Im Zuge einer differenzierteren Betrachtung muss allerdings festgestellt werden, dass bestimmte Ressourcen zur Teilnahme an partizipativen Verfahren notwendig sind. Als wesentliche Ressourcen können Zeit, rudimentäre Sachkenntnis, rhetorische Fähigkeiten sowie ein selbstbewusstes Auftreten angeführt werden (Jörke 2011, 16). Hieraus ergibt sich in der Konsequenz, dass eine Dominanz der gut ausgebildeten Mittelschicht und damit verbunden ein Rückzug der „Unterschichten“ sowie bildungsfernen Schichten aus den Kanälen der politischen Beteiligung erfolgt. Die besondere Gefahr liegt darin, dass Opfer dieser Entwicklung die egalitären Kräfte der Gesellschaft sind und die Gruppe der „Ausgeschlossenen“ wächst. Eine Verletzung des Versprechens der sozialen Inklusion ist die Folge, mit noch nicht absehbaren Konsequenzen für unsere Gesellschaft und den bereits beschriebenen „sozialen Frieden“ (ebd., 16). Es gilt daher, Formen der Mobilisierung zu entwickeln, die all diejenigen einzubeziehen versucht, die bislang von Beteiligung ausgeschlossen waren, um eine Erosion der Demokratie zu verhindern (Nolte 2011, 7). In der Literatur werden verschiedene Lösungsansätze zu einer Weiterentwicklung unserer Demokratie und Abwehr der beschriebenen Gefahren diskutiert. So vertritt Nolte die Auffassung, dass eine multiple Demokratie als komplexes Gefüge verschiedener Handlungsformen und institutioneller Arrangements, die bestehende repräsentative Demokratie erweitern solle (ebd., 11). Es wird zunehmend ein Trend zu einer sog. „monitory democracy“ gesehen. Diese wird als Erweiterung der repräsentativen Demokratie durch die permanente Beobachtung und Kontrolle der Zivilgesellschaft gesehen, auch wenn dies in unserer Verfassung so nicht vorgesehen ist. Problem hierbei ist die bereits im Diskurs zur Postdemokratie angerissene Zutrittsschwelle zu Beteiligungsprozessen der Zivilgesellschaft. Es bleibt fraglich, inwieweit die Beobachtung und Kontrolle nicht nur von einigen wenigen und vor allem mit welchen eigenen Interessen wahrgenommen wird (ebd.).
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Es bleibt festzuhalten, dass unsere Demokratie einer ständigen Fortentwicklung bedarf und es fortlaufend Aushandlungsprozesse geben wird und geben muss, um mit den maßgeblichen gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten. Die hier festgestellten Lösungsansätze zur Abwendung der beschriebenen Gefahren sind zwar im Ursprung an die politische Elite gerichtet, können allerdings analog auf den Umgang der Polizei mit den Bürgern übertragen werden.



III. Bürgerbeteiligung Der Begriff Bürgerbeteiligung wird hier gemäß der in der Politikwissenschaft verbreiteten Definition von Kaase genutzt. Hiernach handelt es sich um die Bezeichnung von Handlungen und Verhaltensweisen, die Bürger freiwillig und mit dem Ziel verfolgen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Systems zu beeinflussen (Kaase 2003). Neben den klassischen Beteiligungsmechanismen der direkten Demokratie ist seit den Neunzigerjahren eine zunehmende Verbreitung innovativer Beteiligungsformen zu beobachten (Nanz/Fritsche 2012, 10). Ziel dieser ist es, neben der Modernisierung der Verwaltungsstrukturen und der Verbesserung von öffentlichen Leistungen, eine Wiederbelebung lokaler oder regionaler Gemeinschaften sowie eine Stärkung demokratischer Prinzipien zu erreichen. Es geht um die Erhaltung und Rückgewinnung politischer Handlungsspielräume sowie die Schaffung neuer Orte und Instrumente deliberativer Mitbestimmung (ebd.). Auf diese Art und Weise sollen Bürger, zivilgesellschaftliche Akteure und Entscheidungsträger bereits frühzeitig im politischen Prozess zusammengebracht werden (ebd., 11). Hierbei steht der Austausch von Argumenten mit dem Ziel einer partnerschaftlichen Willensbildung und im Idealfall einer anschließenden konsensualen Entscheidungsfindung im Fokus (ebd.).
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Bürgerbeteiligung soll und kann existierende Modelle repräsentativer Demokratie nicht ersetzen, vielmehr geht es um eine sinnvolle und konstruktive Ergänzung (ebd., 12). Eine wahrhaftige Bürgerbeteiligung setzt voraus, dass politische Mandatsträger sich von einer reinen „Top-Down-Politik“ verabschieden und die Bereitschaft für einen souveränen Umgang mit einem offenen Austausch und Mitwirkungsprozess aufbringen (ebd., 13).



IV. Die Rolle der Polizei in unserer Gesellschaft Dieses Kapitel soll aufbauend auf den Erkenntnissen zu Demokratie und Bürgerbeteiligung den Brückenschlag zur Polizei herstellen und deren aktuelle Rolle in der Gesellschaft anhand eines historischen Exkurses sowie blitzlichtartig betrachteter Spannungsfelder einordnen. Als Grundlage dienen die von Behrendes veröffentlichten Orientierungspunkte für eine „Bürger(rechts) polizei“. Behrendes verortet die Polizei entgegen der ursprünglichen Bedeutung des staatlichen Gewaltmonopols als Schutzinstanz für die Bürger vor der Willkür Dritter (Behrendes 2013, 112). Der Begriff „Bürgerpolizei“ ist nicht allgemeingültig definiert. Es lassen sich allerdings zwei konträre Sichtweisen auf den zunehmend bürgerorientierten Kurs der deutschen Polizei feststellen. Die Befürworter einer bürgernahen Polizeiarbeit sehen eine transparente, den Bürgerinteressen zugewandte Polizei, welche die Bürger umfassend informiert und ihnen Gehör schenkt sowie sich als kommunalen Netzwerker versteht. Kritiker sehen hierin eine „Polizei light“, die auf „Schmusekurs“ geht und die Rolle als Exponent des staatlichen Gewaltmonopols nicht bzw. nicht mehr hinreichend wahrnimmt (ebd.). 1. Polizeiliches Geschichtsbewusstsein Die vom Frankfurter Staatsrechtler Denninger im Jahr 1968 formulierte Frage „Aufgeklärter Absolutismus, konstitutionelle Monarchie, bürgerliche Republik, totalitäre Diktatur, demokratisch-sozialer Rechtsstaat, aber immer ein und dieselbe Polizei?“
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(Denninger 1968, 12) bringt die Problematik der deutschen Polizeigeschichte des 20. Jahrhunderts auf den Punkt. Verbindende Legitimation für alle diese Metamorphosen in der deutschen Polizeigeschichte des 20. Jahrhunderts war stets die jeweilige Pflichterfüllung für den Staat. Es handelte sich somit um ein auf das Gehorsamsprinzip reduziertes Rollen- und Selbstverständnis als „Staatsdiener“, unabhängig von der jeweilig gültigen Staatsverfassung und Verfassungswirklichkeit. Diese Einstellung half den Polizeibeamten bei der Anpassungsfähigkeit an das jeweils gültige System und entsprach zudem der Rollenwahrnehmung und -erwartung von außen (Behrendes 2013, 114). Ein Wandel trat erst im Zuge der generationellen Revolte der „68er-Bewegung“ ein. Bisherige militärisch geprägte Handlungsmuster der Polizei und deren Führung verfehlten zunehmend ihre Wirkung gegenüber den auftretenden Massenprotesten mündiger Bürger. Es kam somit auch innerhalb der Polizei zunehmend zu einem selbstkritischen Hinterfragen des Berufsbilds. Es ging darum, nicht mehr bloß auftragsgemäß, sondern aus Überzeugung zu handeln und sich von innen heraus zur freiheitlich demokratischen Lebensform zu bekennen und für sie einzutreten. Hieraus entwickelte sich ein nicht mehr in erster Linie formell-funktionales, sondern materiell-werteorientiertes Berufsverständnis. Das aktive Eintreten für die freiheitlich demokratische Grundordnung, das Remonstrationsrecht und -pflicht sowie das persönliche Gewissen als letzte Gegeninstanz zum klassischem Befehl und Gehorsam stellen auch heute noch die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für das Berufsbeamtentum dar (ebd., 114–115). Behrendes bemerkt aber auch kritisch, inwieweit das tatsächliche Handeln nach diesen Grundsätzen ausgestaltet ist oder ob es nicht auch zu einem Rückzug hinter hierarchische Entscheidungen kommt, anstatt zu remonstrieren. Ebenso kritisch werden die besonderen Bedingungen von polizeilichen Gruppenkulturen und ihrem jeweiligen Selbstverständnis, Ritualen und Abschottungstendenzen vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen gesehen. Eine Entindividualisierung im Sinne einer symbiotischen Anbindung an eine Organisationseinheit führt zu einer Übernahme der formellen sowie
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informellen Wertesysteme der Gruppe bis hin zu einer Ablösung der individuellen moralischen Instanzen durch die kollektiven Vorstellungen und Rechtfertigungsmuster der Organisation. Auf diesem Nährboden entwickelt sich das Selbstbild einer abgeschlossenen Organisation, welches auch heute noch strukturbedingt bei Organisationseinheiten mit „Legionärsdasein“ als Unterstützungskräfte wechselnder Behörden zu einer starken Binnenkohäsion führen. Gegenmittel ist eine „gesellschaftliche Durchlüftung“ der Polizei, die im Zuge von Ausbildungsreformen, der Öffnung des Polizeidienstes für Frauen sowie in einer verstärkten Einstellung von Personen mit Migrationshintergrund stattgefunden hat und weiterhin stattfinden sollte, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken (ebd., 115). Darüber hinaus gilt es, die Spannungsfelder Gehorsam und Loyalität vs. persönliche Verantwortung sowie negativer Korpsgeist vs. positiver Teamgeist in die Ausbildung zu integrieren und auf entsprechende Gefahren und Lehren der Geschichte hinzuweisen (ebd., 116). 2. Primat der Politik Politik wird im Rechtsstaat dadurch verbindlich, dass sie in Recht transformiert wird. Dies erfolgt beispielsweise durch Gesetze oder Verordnungen. Die PDV 100 als rechtsverbindliche Dienstvorschrift schlägt den Bogen zu außerrechtlichen politischen Leitlinien und verordnet deren Befolgung als Rollen- und Selbstverständnis der Polizei. Hiernach sind als Folge des Primats der Politik erfüllbare politische Leitlinien erforderlich (Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 2012, 11). Dem gegenüber steht Art. 20 Abs. 2 Grundgesetz, wonach die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Recht und Gesetz gebunden sind (Behrendes 2013, 116). Es ergibt sich ein Spannungsfeld, welches bereits im Jahr 1988 von Hans Lisken, dem damaligen Düsseldorfer Polizeipräsidenten, benannt wurde und das Remonstrationsrecht und die Lebenszeitanstellung der Beamten nicht als Alimentationszugabe, sondern als Basis für den Widerstand zu Gunsten des Rechts beschrieben hat. Hiernach handelt es sich um eine Operationalisierung des Gebots der Verfassungstreue, deren Erfolg vom Mut und der Ausdauer der Polizeibeamten abhängt (Lisken 1988, 334).
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In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, zwischen politischer und professioneller Polizeiführung zu unterscheiden. Die politische Polizeiführung ist erster Ansprechpartner des Parlaments und trifft die Entscheidungen über die Rahmenbedingungen der Polizei, insbesondere hinsichtlich personeller und materieller Ausstattung, und übt die Kontrolle über die professionelle Polizeiführung aus. Kritisch betrachtet stellt sich die Frage, inwieweit die professionelle Polizeiführung lediglich auf interne Beratung und den Vollzug von Aufträgen reduziert ist oder ob sie auch eine eigenständige Rolle wahrnimmt. In der Öffentlichkeit wird diese eigenständige Rolle nicht oder nur schemenhaft wahrgenommen, da sich zu polizeipolitischen Themen die am besten ausgebildeten und über weit reichende Erfahrungen verfügenden Vertreter der professionellen Polizeiführung nur intern äußern. Sie treten bestenfalls als fachkundige Beisitzer in Pressekonferenzen oder als weisungsabhängige Multiplikatoren der jeweils politischen Verantwortungsträger auf. Stattdessen übernehmen die polizeilichen Berufsvertretungen die Rolle als „Sprachrohr“ für die Polizei und bilden in Folge des vorgenannten Vakuums eine eigenständige Expertenrolle, die von den Medien dankbar angenommen wird (Behrendes 2013, 117). Die PDV 100 schreibt vor, dass gesellschaftliche Probleme mit politischen Mitteln und nicht mit polizeilichen Mitteln zu lösen sind (Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 2012, 11). Der kritische Betrachter stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wer sich einer möglichen (partei-)politischen Instrumentalisierung der Polizei entgegenstellt – eher die politische oder die professionelle Polizeiführung? Die dargestellte Argumentationslinie lässt den Schluss zu, dass die professionelle Polizeiführung im Konfliktfall das Primat des Rechts gegenüber dem außerrechtlichen Primat der (Partei-) Politik verteidigen muss (Behrendes 2013, 117). Im Ergebnis erscheint es sinnvoll, den Verantwortungsbereich zwischen politischer und professioneller Polizeiführung klarer zu justieren. Die politische Polizeiführung sollte die Verantwortung für die Bereitstellung von Ressourcen und Gestaltung der Rahmenbedingungen sowie die Kontrolle der Polizei
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übernehmen. Der professionellen Polizeiführung sollte hingegen die Verantwortung für polizeiliches Handeln und Nichthandeln sowie deren Erläuterung, auch gerade in der Öffentlichkeit, überlassen werden (ebd., 118). 3. Umgang mit politischem Protest Der polizeiliche Umgang mit politischem Protest wird in der Literatur als „Lackmustest“ für die Bestimmung des Standorts der Polizei zwischen den Polen Staats- und Bürger(rechts)orientierung beschrieben (Winter 2000, 204). Problematische Lagen sind insbesondere Einsätze mit hohem gesellschaftlichem Konfliktpotential, wie beispielsweise Castor-Transporte, die Einsätze anlässlich von Protesten gegen das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ sowie die klassischen Versammlungslagen „Rechts-Links“. In solchen Einsätzen steht die Polizei im Spannungsfeld, einerseits staatliche Entscheidungen gegen Bürgerprotest durchsetzen zu müssen und andererseits den Bürgerprotest gegen diese staatlichen Entscheidungen im Sinne der verfassungsmäßig garantierten Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Eine zusätzliche Problematik tritt auf, wenn die Einsatzbewältigung und -philosophie in Form von Leitlinien des Polizeiführers einer politischen Einflussnahme oder schwächer formuliert, einer politischen Erwartungshaltung, ausgesetzt sind (Behrendes 2013, 119). Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags zur Aufarbeitung des Polizeieinsatzes am 30. September 2010 im Stuttgarter Schlossgarten untersuchte eine mögliche Einflussnahme bzw. von der Politik formulierte Erwartungshaltung an die Polizei. In einer Protokollnotiz wurde festgehalten, „MP [Ministerpräsident] erwartet offensives Vorgehen gegen Baumbesetzer“ (Landtag von Baden-Württemberg 2011, 399), darüber hinaus wurde eine politische Einflussnahme auf leitende Polizeibeamte anlässlich einer vom Ministerpräsidenten anberaumten Besprechung am Vortag des Einsatzes diskutiert und je nach parteipolitischer Ausrichtung der Mitglieder bewertet. Im Ergebnis wurde eine politische Erwartungshaltung, die abgeschwächt einer politischen Einflussnahme gleichkomme, nicht festgestellt (ebd., 400). Trotzdem spiegelt dieses
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Beispiel die problematische Situation der Polizei im vorgenannten Spannungsfeld sehr gut wider. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Polizei zunehmend versucht, eine deeskalierende und Konflikt moderierende Rolle zu finden, die in weiten Teilen der Öffentlichkeit Anerkennung findet. Aus obigen Ausführungen wird deutlich, dass es wichtig ist, dass die Polizei gegenüber der Politik und der Gesellschaft ihre Rolle als neutrale Beschützerin der Versammlungsfreiheit im Rahmen der Gesetze, unabhängig von den dabei geäußerten politischen Inhalten und Gesinnungen der Teilnehmer, stärker verdeutlicht und offensiver kommuniziert (Behrendes 2013, 122). 4. Umgang mit Bevölkerung und Gesellschaft Für die meisten Menschen sind die Alltagserfahrungen mit ihrer örtlichen Polizei entscheidend für die Wahrnehmung und Bewertung von Polizei, auch wenn Großlagen in der öffentlichen Wahrnehmung besondere Beachtung finden (ebd., 123). Die PDV 100 gibt dazu im Abschnitt zu „Rolle und Selbstverständnis der Polizei“ vor, dass sich die Polizei auch am Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu orientieren hat und ihre Schwerpunktbildung daran ausrichten soll (Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 2012, 11). Diese Vorgabe bedarf einer kritischen Beleuchtung, da nahezu jede einschlägige Untersuchung belegt, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zumeist nicht mit der objektiven Sicherheitslage übereinstimmt. Es besteht eine Abhängigkeit der subjektiven Wahrnehmung vom Bildungsstand der Befragten, dem jeweiligen Wohnumfeld und der Mediennutzung. In der Folge ergibt sich ein scheinbarer Zielkonflikt zwischen Orientierung an der objektiven Sicherheitslage und dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bürger (Behrendes 2013, 124). In der Literatur wird dieser Konflikt wie folgt aufgelöst. Nach Waechter darf die Exekutive irrationale Ängste nicht zum Verteilungskriterium machen, da es sich hierbei um ein unsachliches Differenzierungsmerkmal handelt
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(Waechter 1999, 813). Zudem wird, selbst bei Vorlage eines empirisch validen Befunds, im Ergebnis immer nur das Sicherheitsgefühl der „Mehrheitsgesellschaft“ erhoben. Hieraus ergibt sich in der Folge, dass bestimmte Anforderungen an Minderheiten der Gesellschaft artikuliert werden, da die „Mehrheitsgesellschaft“ Ängste vor Randgruppen formuliert. Im Umkehrschluss würde eine Befriedigung des Sicherheitsgefühls der „Mehrheitsgesellschaft“ häufig zu Grundrechtseingriffen bei den als störend empfundenen sozialen Randgruppen (Minderheiten) führen. Es ergibt sich die Gefahr einer Instrumentalisierung der Polizei und ein gefährlicher Trend zu einer politisch vorgegebenen strategischen Ausrichtung der Polizeiarbeit an subjektiven Kriterien (Behrendes 2013, 126). Trotz der vorliegend nachvollziehbaren Aspekte sollte die Polizeiführung nicht aus dem Blick verlieren, dass innere Sicherheit von dem Engagement der Bürger und der lokalen Nachbarschaft abhängt, denn dort, wo soziale Kontrolle und das soziale Engagement hoch sind, wird eine Form von „Collective Efficacy“ erreicht, die besser als jede staatliche Kontrolle dafür sorgt, dass sich die Bürger sicher fühlen und auch weitestgehend sicher sind. Dies wurde durch kriminologische Forschungen der letzten Jahre mehrfach belegt. Dieses Engagement gilt es von Seiten der Polizei zu fördern (Feltes 2009, 106). Ein sachorientierter Lösungsansatz könnte in der Abkehr von politisch-populistisch geprägten Kampagnen liegen. Stattdessen sollte auf eine auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegte Netzwerkarbeit mit den kommunalen Partnern und auf eine sozialraumorientierte Organisationsstruktur gesetzt werden, um zur Stabilisierung und Fortentwicklung einer auf Vertrauensbildung ausgerichteten Bürger(rechts)polizei beizutragen (Behrendes 2013, 127). Es gilt, hierbei die Akzeptanz von Sozialarbeitern und Pädagogen als strategisch wichtigen Partnern zu gewinnen. Hierzu sollte sich ein zunehmend stärkeres Selbstverständnis als „Schutzmann“, statt dem Selbstverständnis eines „Crimefighters“ durchsetzen (Behr 2010, 64). Das bedeutet, dass die Polizei Prävention, Repression und Opferschutz als integrierten Gesamtauftrag verstehen und leben muss (Frevel 2012, 37). Eine symbolträchtige vertrauensbildende Maßnahme könnte in diesem Zusammenhang die kontrovers diskutierte in-
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dividuelle Kennzeichnung von uniformierten Polizeibeamten darstellen. Es sollte von einer professionellen Selbstverständlichkeit geprägt sein, dass der eigenverantwortlich handelnde, selbstbewusste Polizeibeamte den Bürgern als individuell ansprechbarer Mensch in Uniform gegenüber tritt und nicht als anonymer Uniformträger (Behrendes 2013, 128). Im Ergebnis muss die Polizei verdeutlichen, dass ihre Bürger(rechts)orientierung alle Bevölkerungsgruppen umfasst, und dass sie sich im Konfliktfall auch als Anwalt für die Grundrechte von Minderheiten gegenüber der kommunalen „Mehrheitsgesellschaft“ versteht. Zudem muss die Polizei in sicherheitsrelevanten Fragen Position beziehen, insbesondere wenn gesellschaftliche Probleme statt mit politischen durch polizeiliche Mittel gelöst werden sollen (ebd.). 5. Polizeiliche Fehlerkultur und externe Kontrolle Das staatliche Gewaltmonopol verfolgt den Grundgedanken, den Rechtsfrieden unter den Menschen durch eine konsolidierte Staatsgewalt herzustellen sowie den Schutz der Bürger vor Übergriffen anderer sicherzustellen, um ein angstfreies gesellschaftliches Sozialleben führen zu können. Kritisch zu betrachten ist, dass das Gewaltmonopol durch nichts mehr diskreditiert wird, als durch den Missbrauch der abgeleiteten und zweckgebundenen Macht (Behrendes 2003, 158). Obwohl auch andere Behörden eine Gewaltlizenz besitzen, exemplarisch sind Sozial-, Ausländer- und Ordnungsämter sowie Justizbehörden anzuführen, steht die Polizei im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Dies liegt daran, dass die Polizei bei sog. „adhoc-Maßnahmen“ in Grundrechte eingreift, gegen die in der Regel kein sofortiger vorbeugender Rechtsschutz erlangt werden kann und diese Eingriffe im sozialen Nahraum oder im öffentlichen Raum stattfinden. Im sozialen Nahraum resultiert hieraus ein Eindringen in die Privats- oder gar Intimsphäre, in der Öffentlichkeit kann eine Diskriminierungswirkung sowie resultierende Scham die besondere Intensität des Eingriffshandelns kennzeichnen (ebd., 159).
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Hieraus ergibt sich, dass Polizeibeamte, die vom Staat und der Gesellschaft mit weitreichenden Eingriffsbefugnissen ausgestattet worden sind, es als selbstverständlich erachten müssen, bei der Ausübung ihrer Tätigkeit auch von außen möglichst umfassend kontrolliert zu werden. Eine funktionierende Kontrolle ist Pflicht der Gesellschaft, da die von ihr abgeleitete Staatsgewalt nicht als „Persilschein“ vergeben werden darf. Kontrolle in ihrer idealtypischen Form ist zunächst wertfrei und somit rein funktional anzusehen. Als Ergebnis kommen somit Lob, verbunden mit einem Vertrauensgewinn, und Tadel, verbunden mit einem Vertrauensverlust, in Betracht. Nicht-Kontrolle ist auch immer eine Nicht-Achtung der Redlichen (ebd., 189).



V. Abschließende Betrachtung (Hamm 2014) 1. Bürgerbeteiligung als Chance Bürgerbeteiligung bietet die Chance eine ernsthaft gelebte Volkssouveränität in demokratischen Prozessen abzubilden. Es greift hierbei das prozedurale Versprechen der gleichen Teilhabe an politischen Prozessen. Eine sich ständig weiterentwickelnde Demokratie stellt einen Aushandlungsprozess im Verhältnis zwischen partizipatorischer Protestdemokratie und repräsentativ parlamentarischer Demokratie dar, welcher durch Bürgerbeteiligung gestaltet werden kann. Dies bietet die Chance direkter, aufrichtiger und authentischer Kommunikation zwischen Polizei und Bürger und daraus resultierend einen Legitimations-, Akzeptanz- und Vertrauensgewinn. Es gilt im Zuge einer Strategie der „ausgestreckten Hand“, alle in diese Kommunikation einzubeziehen, insbesondere auch schwierige polizeikritische Gruppen, bildungsferne Schichten und Randgruppen der Gesellschaft. Zudem fordert eine aufgeklärte Bildungsgesellschaft eine verständlich erklärende Polizei, um Sachverhalte verstehen und nachvollziehen zu können. Eine frühzeitige freiwillig angebotene Einbeziehung im Sinne von Information und Konsultation bietet grundsätzlich die Chance auf eine partnerschaft-
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liche Willensbildung und im Idealfall auch die Chance auf eine konsensuale Entscheidungsfindung. Diese Ansätze bieten für die Organisation Polizei die Chance einer internen Weiterentwicklung des materiell-werteorientierten Berufsbilds. Hierzu gehören der überzeugte Eintritt für die freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die persönliche Verantwortungsübernahme. Weiterhin kann ein Austausch mit den Bürgern zu einer „gesellschaftlichen Durchlüftung“ der Organisation beitragen und immer noch vorhandenen Abschottungstendenzen entgegenwirken. Eine auf Dialog ausgerichtete Polizei wird sich noch stärker auf gesellschaftlichem Parkett bewegen und im Zuge einer kooperativen Netzwerkarbeit zunehmend selbst zum Akteur in gesellschaftlichen Feldern werden. Dies bietet die Chance, im Rahmen der polizeilichen Expertise eine eigenständige Rolle zu entwickeln und sich von der (Partei-)Politik zu emanzipieren. Die professionelle Polizeiführung erhielte so die Möglichkeit, ihre Expertise auch öffentlich zu kommunizieren und die entsprechende Verantwortung für polizeiliches Handeln bzw. Nichthandeln zu übernehmen. Im Ergebnis könnten Handlungsspielräume entstehen, die zugunsten des Primats des Rechts vor dem Primat der (Partei-)Politik lokale Problemlösungen ermöglichen. Der Polizei als staatlicher Organisation kommt hierbei ihre kommunalpolitische Unabhängigkeit entgegen. Eine sich klar zu polizeilichen Themen öffentlich positionierende Polizei könnte den Ausbau ihrer deeskalierenden und Konflikt moderierenden Rolle als neutrale Instanz authentisch und glaubwürdig gegenüber der Öffentlichkeit kommunizieren. Hierzu bietet u. a. das Internet die Chance, auf unterschiedlichen Wegen in einen proaktiven Austausch mit den Bürgern zu gelangen und auch schwierige Zielgruppen zu erreichen sowie die Kontrolle in einer digitalen Informationsgesellschaft zurückzugewinnen. Die Partizipation bietet die Chance die demokratische Kontrolle im Sinne einer wertfreien rein funktionalen Kontrolle für die Polizei zu „entdecken“. Bislang reagiert die Organisation meist reflexartig mit Rechtfertigung und Ab-
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schottung, indem sie dem „Prinzip der Fehlerfreiheit“ folgt. Die Anerkennung dieser Bringschuld als Exponent des Gewaltmonopols und dass dieses nicht als „Persilschein“ vergeben wurde, gilt es zu verinnerlichen und Rückmeldung aktiv durch ein zu installierendes Feedbacksystem, beispielsweise in Form einer strukturellen Bürgerbefragung, einzufordern. Dies muss, insbesondere von den Führungskräften (auch der mittleren Ebene) vorgelebt und in die Organisation getragen sowie bereits mit Ausbildungsbeginn vermittelt werden. In einem weiteren Schritt sollte eine unabhängige und neutrale Instanz als intermediärer Mittler installiert werden, um den besonderen Arbeitsbedingungen in exklusiven gesellschaftlichen Bereichen Rechnung zu tragen und zugleich diese schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe entsprechend wertzuschätzen.



Gruppe der „Ausgeschlossenen“ wächst und es zu einer Erosion der Demokratie kommen kann. Es entsteht die Gefahr, dass sich eine Oligarchie herausbildet. Hier ist die Gefahr einer Vertiefung der sozialen Ungleichheit dadurch zu verhindern, dass allen Bürgern Zugang zur Teilhabe eröffnet wird und Partikularinteressen von Beginn an mit dem Allgemeinwohl kontrastiert werden. Ein weiteres Risiko liegt darin, sich dem allgemeinen Trend des Vorrangs der Schnelligkeit vor Gründlichkeit von Informationen zu ergeben. Die Komplexität der gesellschaftlichen und globalen Zusammenhänge erfordert eine seriöse Bewertung von Prozessen und eine verständliche Erklärung dieser für Laien zumeist schwer zu verstehenden Zusammenhänge. Erfolgt dies nicht, kann der Eindruck einer elitären Führung entstehen, wobei diese „Top-DownKommunikation“ Protestpotential erzeugt.



Eine „personifizierte Bürgernähe“ bietet die Möglichkeit, an der Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders aktiv mitzuwirken. Die persönlichen Kompetenzen der Polizeibeamten sind dabei neu zu justieren und zusätzliche Angebote zu forcieren. Eine authentische Kommunikation, getragen von den Grundelementen der Krisenintervention, Empathie, Akzeptanz und Kongruenz, führt dazu, dass die Polizei „das Ohr näher an den Menschen hat“. Zur Unterstützung dieser Aufgabe könnte das Element der Supervision für einen „helfenden Beruf“ wie die Polizei hilfreich sein.



Eine nicht ernst gemeinte Partizipation, in der ein demokratischer Prozess lediglich zur Erzeugung von Massenloyalität missbraucht wird, führt zu einer „Schein-Demokratie“ und im Ergebnis zu Politik- und Staatsverdrossenheit.



2. Risiken einer Bürgerbeteiligung Risiken ergeben sich bereits aus den grundsätzlichen Erwartungen an die Demokratie und einer eventuellen Enttäuschung dieser. Eine Verletzung des prozeduralen Versprechens der gleichen Teilhabe an politischen Prozessen durch Zugangsschwellen sowie eine Verletzung des substantiellen Versprechens der Angleichung der sozialen Lebensverhältnisse könnten die vorbehaltlose Anerkennung unserer Demokratie sowie den „sozialen Frieden“ innerhalb unserer Gesellschaft gefährden. Ein Rückzug von gesellschaftlichen Randgruppen sowie bildungsfernen Schichten aus partizipativen Vorgängen führt zu einer Schwächung der egalitären Kräfte, mit dem Ergebnis, dass die



Es gilt weiterhin das von Kritikern gezeichnete Bild einer „Polizei light“, die ausschließlich auf „Schmusekurs“ geht, zu korrigieren. Die Rolle der Polizei als Exponent des staatlichen Gewaltmonopols gilt es von der professionellen Polizeiführung klar herauszustellen und sich von der von den Berufsvertretungen postulierten „Opferrolle“ zu verabschieden. Der kommunikative und kooperative Ansatz einer Beteiligung ist kein Widerspruch hierzu. Die Ausübung von Gewalt als „ultima ratio“ gilt es allerdings zu enttabuisieren. Ein von allen Experten befürchtetes Risiko ist eine mögliche Instrumentalisierung der Polizei durch unreflektierte Übernahme von partizipatorischen Einflüssen. Denkbar erscheinen hier insbesondere Einflussnahmen durch Parteipolitik, politische Polizeiführer, politische und öffentliche Erwartungshaltungen der Mehrheitsvertreter. Besonders problematisch werden diese Versuche einer Einflussnahme in Fällen, in denen gesellschaftliche Probleme mit polizeilichen Mitteln gelöst werden sollen und es zu Grundrechtseingriffen gegenüber Minderheiten oder gesellschaftlichen Randgruppen kommt. Hier
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gilt es, dass die professionelle Polizeiführung und auch jeder einzelne Polizeibeamte selbstbewusst die vom Gesetzgeber bestimmte Rolle der Polizei behauptet und sich nicht selbst zum Konfliktbeteiligten machen lässt. Die Polizei hat dabei eine moderierende und neutrale Rolle zu übernehmen, die von der erforderlichen Angemessenheit im Einzelfall getragen ist. Ähnliches gilt für subjektive Einflüsse, wie etwa das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Selbstverständlich hat die Polizei Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen, allerdings bedarf es einer Spiegelung subjektiv empfundener Ängste mit den Fakten, um im Ergebnis eine sachgerechte Ressourcenverteilung nach pflichtgemäßem Ermessen zu gewährleisten. Hierbei ist zu verdeutlichen, dass die Polizei nicht die Polizei der Mehrheitsgesellschaft ist, sondern für die gesamte Bevölkerung da ist und sich ihre Rolle ausschließlich vom Recht ableitet. Auf die Organisation Polizei bezogen liegt ein wesentliches Risiko in Beteiligungsverfahren, wenn die Mitarbeiter nicht „mitgenommen“ werden. Dies kann zu Widerständen innerhalb der Organisation führen und historisch gewachsene Abschottungsreflexe neu beleben. Es gilt, im Sinne des ChangeManagement-Ansatzes ein transparentes Vorgehen und eine Beteiligung der Mitarbeiter spiegelbildlich in der eigenen Organisation abzubilden. Darüber hinaus gilt es, zu verinnerlichen, dass eine stärker auf Dialog ausgerichtete und selbstbewusste Polizei auch intern Mitarbeiter herausbildet, die „zum Widerspruch ertüchtigt“ werden. Dies wäre von der Führungsebene nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu wollen.
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repräsentative und nicht direkte Demokratie eine verfassungsmäßige Grenze fest. Eine weitere Grenze findet sich im Recht. Grundgedanke des Gewaltmonopols des Staates ist es, den Rechtsfrieden in der Gesellschaft zu sichern. Es ist somit Aufgabe der Polizei, das Primat des Rechts vor dem Primat der (Partei-)Politik zu verteidigen, quasi als Operationalisierung der Verfassungstreue. Grenzen liegen zudem in Einflussnahmen, egal ob politisch, gesellschaftlich, medial oder durch Einzelne, sofern diese zu einem direkten Grundrechtseingriff bei Dritten führen. Die Polizei unterliegt dem Neutralitätsgebot und ist mit ihren Ressourcen für alle Bürger da, insbesondere hat sie auch und gerade Minderheiten zu schützen. Weitere Schranken einer Beteiligung von Bürgern ergeben sich aus den hoheitlichen Aufgaben der Polizei in Form der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sowie dem Legalitätsprinzip, welches durch den Strafverfolgungszwang der Polizei Handlungsautomatismen verbindlich vorschreibt. Es handelt sich hier um die Erfüllung ureigener Aufgaben, die ausschließlich von Profis gewährleistet werden kann und im Sinne des Gewaltmonopols unabhängig von Beeinflussung und Plebiszitvorbehalten erfolgen muss. Anstelle der Beteiligung tritt hier die demokratische Kontrolle des Monopolträgers. Eine weitere Grenze liegt in der unterschiedlichen Verteilung des Wissens. Die Polizei verfügt über kriminalistisches Wissen, Erfahrung und geheimhaltungsbedürftige Erkenntnisse. In dieser Kombination ergeben sich daraus ein Herrschaftswissen und eine „Definitionsmacht“ der Polizei, welche eine Kommunikation auf Augenhöhe erschweren.



3. Grenzen einer Beteiligung von Bürgern 4. Fazit Grenzen für eine Beteiligung der Bürger lassen sich bereits aus unserem Demokratieverständnis ableiten. Der nicht akzeptierte Rückgriff auf Gewalt außerhalb des staatlichen Gewaltmonopols sowie der Ausschluss von gesellschaftlichen Gruppen stellen eine klare Grenze dar. Zudem schreibt die im Grundgesetz verankerte Staatsform der Bundesrepublik Deutschland als



Die Polizei muss Bürger an Entscheidungen nicht beteiligen, bei Grundrechtseingriffen gegenüber Dritten darf sie es zudem nicht. Entscheidungen der Exekutive stehen nicht unter Plebiszitvorbehalt. Allerdings kann es durchaus sinnvoll sein, die Bürger in klar umrissenen Grenzen und unter sorgfältiger Ab-
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wägung von Risiken in einer ggf. eingeschränkten Intensität auf Basis einer transparenten Information und Konsultation systematisch einzubinden. Vor dem Hintergrund, dass die Polizei zur Auftragswahrnehmung auf die Mitwirkung der Bürger durch Hinweise und Informationen angewiesen ist und hierzu das Vertrauen sowie die Akzeptanz der Bürger benötigt, ist es geradezu geboten, einen Schulterschluss mit den Bürgern und der Gesellschaft zu suchen. Eine bürgernahe Polizei, die sich als Teil der Gesellschaft und nicht als abgeschottetes System neben der Gesellschaft versteht, darf mit einer Partizipation in genanntem Rahmen sowie einer demokratischen Kontrolle keine Probleme haben bzw. auch keine „Angst“ davor haben. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sollten partizipative Elemente zu einer Selbstverständlichkeit werden. Sie erscheinen insbesondere bei Serviceleistungen der Polizei denkbar. Es gilt, hierdurch Bedürfnisse der Bürger abzufragen und deren Lebenswirklichkeiten in der täglichen Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen. Hierzu könnten auch gezielte Feedbacksysteme ihren Beitrag leisten.



VI. Ausblick Es wird für die Polizei auch in Zukunft darauf ankommen die Balance zwischen Staats- und Bürger(rechts)orientierung zu finden und diese ständig neu zu justieren sowie zu kommunizieren. Die Gefahren des internationalen Terrorismus, verfassungsfeindliche Bestrebungen von Rechts, Links und des religiösen Fundamentalismus stellen in diesem Zusammenhang nur exemplarische Herausforderungen dar. Trotz dieser dynamischen Entwicklungen und Herausforderungen bleibt es unerlässlich sich ein positives Menschenbild zu bewahren, die Bürger nicht unter Generalverdacht zu stellen und sich als Teil der Gesellschaft zu sehen. Die freiheitlich demokratische Grundordnung zu schützen und zu bewahren, kann als die edelste Aufgabe der Polizei bezeichnet werden, dies jedoch stets unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit. Dabei muss jedem klar sein, dass es absolute Sicherheit nicht geben kann und dass, wenn Sicherheit
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mit Freiheit bezahlt werden soll, die Gefahr groß ist, dass man am Ende beides verliert (Glasenapp 2010, 13). Darüber hinaus muss auch bei polizeikritischen Gruppen klar sein, dass Gewalt bei einer Institution die das Gewaltmonopol ausübt, nicht tabuisiert werden darf. Die Polizei ist Profi im Gewalt- und Sicherheitsmanagement. Sie wird Ziel von Gewalt, übt diese im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und als letztes Mittel aber auch aus. Das ist ihre Rolle und ihr Auftrag.



Rheinland-Pfalz als Vorreiter für neue Wege der Bürgerbeteiligung Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat im April 2015 den Startschuss für das auf ein Jahr angelegte Pilotprojekt E-Partizipation “PID” (Polizei im Dialog) gegeben. Hier wird in Form eines moderierten Blogs den Bürgern die Möglichkeit gegeben, interaktiv in den Dialog mit der Polizei zu treten. Darüber hinaus erarbeitet die Arbeitsgruppe Bürgerbeteiligung gerade eine Art „Werkzeugkasten”, um Pilotdienststellen im Land mit möglichen Instrumenten für eine Bürgerbeteiligung auszustatten. Der Austausch mit den Menschen vor Ort und die Einholung von Rückmeldungen und Erwartungshaltungen muss für eine Bürgerpolizei selbstverständlich sein. Darüber hinaus sollen die Polizeibeamten schnell feststellen, dass dieser Weg ihnen die tägliche Arbeit erleichtern wird. Es gilt auf der Basis des Entgegenkommens und der Nachvollziehbarkeit von polizeilichem Handeln Akzeptanz und Vertrauen zu gewinnen, um durch den Schulterschluss mit den Menschen in unserem Land Unterstützung für die tägliche Polizeiarbeit zu erfahren – sei es durch Verständnis, ein Mehr an Mitwirkung bei der Aufklärung von Straftaten insbesondere durch Hinweise und Zeugenaussagen, aber auch durch die klare Ausgrenzung von Straftätern bei Großveranstaltungen sowie Versammlungen, die immer wieder den Schutzraum der anonymen Masse suchen, um Straftaten zu begehen und auch gerade gezielt Angriffe auf die Polizeibeamten zu verüben.
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mich dann dem Kongressthema mit den Fragen zu nähern, ob und wie die Kriminalprävention das Handeln der Polizei insgesamt verändert und ob man diese vielfältigen Präventionsarbeiten als neue Konzepte und Ermittlungsmethoden ohne Generalverdacht fassen könnte.



Ausgangspunkt Praxisforschung



Präventionsarbeit der Polizei - Wie macht ‘die’ Polizei diese Arbeit und was verändert sich dadurch? Skizzen einer ethnografischen Praxisforschung von Christiane Howe, Humboldt Universität zu Berlin



Seit jeher ist das Zusammenleben, insbesondere in urbanen Ballungsräumen, durch ein Nebeneinander und Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Szenen und Milieus mit ihren spezifisch ausgeprägten (Sub-)Kulturen und Wertvorstellungen gekennzeichnet. Es lässt so immer wieder Unsicherheiten hinsichtlich Umgang, Erwartungen und Einschätzungen bei vielen Beteiligten entstehen und birgt vielfältige Konfliktpotenziale. Auch der beschleunigte soziale Wandel (Rosa 2005) führt dazu, dass lokale Verhältnisse und (gefühlt) Sicherheitslagen zunehmend vielschichtig und unübersichtlicher werden. In dieser Situation ist die Polizei besonders gefordert. Sie begegnet dieser Herausforderung mit einer Kombination von Ansätzen und dem Ziel, realistische polizeiliche Einschätzungen zu generieren, aus denen sich angemessenes Handeln ableiten lässt. Neben ihrem Kerngeschäft, der Verfolgung von Straftaten und der Gefahrenabwehr, tritt im Rahmen der Sicherung der öffentlichen Ordnung zunehmend der Aspekt der Präventionsarbeit hinzu. Diese spezifische polizeiliche Arbeit werde ich, nach Darlegung des Ausgangspunktes, anhand von zwei Schwerpunkten meiner Arbeit im Folgenden skizzieren, um



Grundlage meiner Schilderungen und Fragestellungen ist die zurzeit laufende ethnografische Praxisforschung zur Kriminalprävention (CODISP) 1 .Das Forschungsprojekt begann mit längeren Feldaufenthalten, bei denen PolizeibeamtInnen in ihrem Arbeitsalltag in verschiedenen präventiven PolizeiAbteilungen einer Großstadt über sechs bis acht Monate begleitet wurden. Diese Begleitung umfasste die Teilnahme am Büroalltag, an Veranstaltungen, Einsätzen, Besprechungen, Fortbildungen, Frühstücksrunden etc. Die Beobachtungen wurden zeitgleich oder danach notiert (Feldnotizen, Feldskizzen). Zudem wurden Gespräche mit den Beteiligten festgehalten (Gesprächsprotokolle oder Tonaufnahmen) und Dokumente (Unterlagen, Schriftstücke) gesammelt. Die Feldaufenthalte wurden in etwa zweiwöchigen Abständen unterbrochen, um in den Büroräumen der Universität, somit „außerhalb“ des konkreten Forschungsfeldes, Notizen anzufertigen, einen kollegialen Austausch zu ermöglichen und Reflexionen des Feldaufenthalts voranzutreiben. Leitende Fragestellungen des Forschungsprojekts sind: Wie betreiben PolizeibeamtInnen diese präventive Arbeit? Welche Anforderungen und Fallstricke stellt die Arbeit? Eine Herausforderung für diese Praxisforschung ist, die Frage „wie macht die Polizei hier was?“ nicht aus normativer Perspektive, sondern eben aus der Praxis des Feldes heraus zu beantworten. Im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes wurden die Feldnotizen gesichtet, in Teilen verschriftet und in der ForscherInnengruppe in sogenannten Da1 CODISP: Concepts for the Development of Intelligence, Security, and Prevention – ein ethnographisches, deutsch-französisches Forschungsprojekt, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des nationalen Programms „Zivile Sicherheit – Urbane Sicherheit´ (von Okt. 2012-Okt. 2015) unter Leitung von Prof. Dr. Thomas Scheffer, Dr. Naika Foroutan und dem Forschungsteam mit Christiane Howe (Koordination), Eva Kiefer, Dörte Negnal, Yannik Porsché. Es ist angesiedelt an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Humboldt-Universität zu Berlin – siehe auch www.codisp.de. Eine Buchveröffentlichung ist für 2016 in Arbeit. Präventionsarbeit wird mit diesem Forschungsprojekt vor allem als Wissensarbeit betrachtet.
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tensessions besprochen. Es wurde die Prävention im Verlauf beschrieben, um ein Gespür für diverse Handlungslogiken zu entwickeln. Mit Beschreibungen und ersten Analysen der präventiven Polizeiarbeit wurden dann gemeinsame Datensessions mit einigen beforschten PolizeibeamtInnen und RückmeldeRunden an die Beforschten durchgeführt. Damit eröffneten sich in einem zweiten Schritt weitere Reflexionsräume, zum einen für die beteiligten PolizeibeamtInnen in Bezug auf ihre Arbeit, zum anderen für die ForscherInnen. Nach den Feldaufenthalten bei der Polizei wurden ExpertInnen-Interviews mit präventiv arbeitenden PolizeibeamtInnen in fünf anderen Städten zu kontrastierenden Vergleichen durchgeführt. Die vielfältigen Präventionsarbeiten konnten so in ihrem jeweils eigensinnigen Verlauf beschrieben und ihre Bedingungen und Anforderungen erfasst werden, herausgearbeitet wurden somit unterschiedliche Formen von Prävention und ihre Systematiken. Ziel der Praxisforschung ist zum einen, jenseits von Strategie-/Konzeptpapieren und jenseits von evaluativen Fehleranalysen, Austausch und Kritik über (konkrete) Arbeitsweisen mit allen Beteiligten zu ermöglichen, um Erfordernisse, Herausforderungen und (Gelingens-)Bedingungen von polizeilicher Präventionsarbeit nachvollziehen und Diskussionen über Grenzen und Alternativen eröffnen zu können. Zum anderen beschäftigt sich das Forschungsprojekt mit der Erforschung von Wissensbeständen, die das beruflich-alltägliche Wissen der präventiv tätigen PolizeibeamtInnen ausmachen. Dabei stellen sich drei Fragen: • wie, bei wem und in welcher Form wird Wissen generiert, • wie wird das so gewonnene Wissen von den Präventionseinheiten erfasst und für sie ggf. handlungsleitend und • wie wird der Wissensaustausch zwischen diesen speziellen Präventionseinheiten und der allgemeinen Organisation Polizei ermöglicht. Mit diesen Zielen/Schwerpunkten werden sowohl Problembearbeitungsformen und -kapazitäten, als auch ihre Grenzen ins Zentrum der Überlegungen gestellt.



Präventionsarbeit der Polizei Die polizeiliche Präventionsarbeit hat sich seit Anfang der 1990er Jahre und spätestens im vergangenen Jahrzehnt stark verändert (Klose/Rottleuthner 2008). Zum einen hat sich der präventive Gedanke „Vorbeugen ist besser als heilen“, d. h. in diesem Fall Kriminalität gar nicht erst entstehen zu lassen, statt sie später zu bekämpfen, gesellschaftspolitisch durchgesetzt. Zum anderen wurde deutlich, dass es BürgerInnen in allen gesellschaftlichen Szenen und Milieus braucht, die den Staat mit seinen gesetzlichen VertreterInnen einschätzen können und ihm vertrauen, um entsprechende Vorkommnisse auch zu melden und Anzeigen und Zeugenaussagen zu machen, sowie eine Polizei, die weiß, was und wen sie vor sich hat. Zum dritten wird diese polizeiliche Arbeit zunehmend als Teil gesamtgesellschaftlicher Prävention begriffen, was bei der Polizei insgesamt zu neuen Aufgaben führt, z. B. zu der Aufgabe, Schwerpunktkampagnen zu initiieren und durchzuführen, kriminaltechnische Beratung anzubieten oder ein Sicherheitsmarketing zu entwickeln. All diese Aufgaben sollen von einer „bürgernahen Polizei“ (community policing/police de proximité) umgesetzt werden (Lange/Ohly/Reichertz 2009; Giger 2008; Dölling 1993). Eine besondere Bedeutung gewinnt dabei die Kommune oder Stadt als räumlicher Bezugsrahmen, „in dem möglichst alle irgendwie berührten Institutionen, Organisationen und Personen in einem „gesamtgesellschaftlichen“ (Hervorhebung im Original) Ansatz gemeinsam an der Vorbeugung von Kriminalität mitwirken sollen.“ (Kober/Kohl/Wickenhäuser 2012:31), so auch und vor allem BürgerInnen und Polizei. Die Bedeutung von Kooperationen nimmt zu, wie auch die Etablierung von Gremien (Arbeitskreise, Runde Tische etc.). Dabei treffen unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Wissensformen aufeinander, die sich häufig unverbunden gegenüberstehen: formalisierte Verwaltungen, verhandlungsorientierte, prozessuale Politik, zivile Fachberatungs- und Anlaufstellen, fluide
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zivilgesellschaftliche Bewegungen und lokal situierte, langfristig arbeitende Initiativen und AktivistInnen. Organisation, Gestaltung und Entwicklung von Kommunen und Städten werden entscheidend durch diese unterschiedlichen Akteure mit ihren Wissensformen geprägt. Die zunehmende Vernetzung kommunaler bzw. „integrativer“ Prävention erfolgt in erster Linie projekt- oder themenbezogen (Neidhardt/ Schröder 2005; Ziercke 2003) und hat in einzelnen Städten und Regionen, teilweise auch bundesweit, zur Etablierung neuer, auf Dauer angelegter kriminalpräventiver Gremien und Kooperationen geführt (Kober/Kohl/Wickenhäuser 2012; Hunsicker 2003). Polizei gestaltet hier als ein Akteur unterschiedliche Sozialräume mit, initiiert mitunter Projekte oder treibt sie voran 2, auch im Sinne einer politisch wie polizeilich häufig erklärten Zielsetzung: Stärkung der „Inneren Sicherheit“. Kommunen und Städte werden mit dieser Praxis – so auch meine Gespräche und Begleitungen im Rahmen der städtebaulichen Kriminalprävention – eher als sozialer, organischer, veränderbarer Raum wahrgenommen, als Raum, der immer auch sozial und zivilgesellschaftlich hergestellt wird und als wichtiger Bestandteil der „Inneren Sicherheit“ gilt. Raum wird hier nicht als bloßer Container oder gesetzte Architektur begriffen.



Die verschiedenen Ebenen der Präventionsarbeit Externe Arbeit: Stadtviertel an einem Hauptbahnhof Ein großer Teil dieser polizeilichen Präventionsarbeit im Stadtviertel rund um einen Hauptbahnhof kann als eine Form des Flanierens beschrieben werden. Die PolizistInnen sind FußgängerInnen. Raum und Mobilität werden leiblich erfahrbar. Sie drehen Runden, sehen und werden gesehen, zögern, verweilen, 2 Präventionsprojekte werden durchaus auch kritisch betrachtet: als fachliches, als politisches und als juristisches Problem (Kury 2008; Breymann 2007, Trute 2003).
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halten inne und einen Schwatz am Rande, all das ermöglicht die unmittelbare Erfahrbarkeit des Viertels. Dieses „Flanieren“ verlangt eine dauerhaft angelegte, nicht fixierte, eher fluide, schwebende Aufmerksamkeit, eine gewisse Präsenz wie auch ein Fingerspitzengefühl in den Begegnungen. Flaneure im polizeilichen Arbeitsalltag müssen ihre Ziele und Arbeitsaufträge durchaus vor Augen haben und kennen, auch wenn vordergründig kein Nutzenkalkül sichtbar ist oder sichtbar sein soll. Die PolizistInnen sind zu zweit oder zu dritt im Viertel unterwegs, orientierten sich aneinander und entscheiden kollektiv, was rational, stimmig und auch handlungsgeboten erscheint. Ihr Wissen setzt sich aus drei Aspekten zusammen: dem Hören von Erzählungen und Geschichten anderer Akteure, einem Sehen über Blicke und Beobachtung sowie den Bewegungen im Gehen, Stehen, Laufen und entsprechend weniger Fahren. Diese Arbeit benötigt Zeit und (personale) Kontinuität sowie eine hohe interne Handlungs-/Gestaltungsfähigkeit. Das polizeiliche Wissen bildet sich also im Lauf der Zeit über das Quartier und mit ihm heraus. Hirschauer (1999) führt dazu aus, dass „soziale Realität selbst aus Verhältnissen wechselseitiger Beobachtung besteht, in deren Regulierungen man sich einzuklinken hat.“ (ebd.:223). So ist auch diese Arbeit durch ein wechselseitiges Sich-Beobachten und Regulieren geprägt: Menschen und Polizei sind im Viertel ihrerseits „teilnehmende BeobachterInnen“, in einem spezifischen Sinn: der Konzentration auf das Lokale und der unausweichlichen Partizipation im Teil-Sein des Quartiers und auch der laufenden Distanzierung von dieser Partizipation (Hirschauer 1999:222). Sie agieren miteinander, beziehen sich wechselseitig aufeinander (z. B. bei Hilfestellungen, Informationen) und instrumentalisieren sich auch (z. B. bei Konflikten). Die Interaktionen sind miteinander verflochten. Für PolizistInnen besteht darin zudem ein Spannungsverhältnis, das es immer wieder in gemeinsamen Gesprächen und Reflektionen mit den KollegInnen zu bearbeiten gilt: Teil des (alltäglichen) Kosmos zu sein heißt zugleich: darin zu stehen – mit zu strukturieren – aber auch außerhalb zu stehen. Es heißt für BeamtInnen, zugleich AnsprechpartnerIn, Vertrauensperson und Kontrollinstanz zu sein.
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Zu diskutieren wäre hier, was das perspektivisch für die polizeiliche Arbeit bedeuten kann sowie für ihre gesellschaftliche Position als eine Institution, der das Gewaltmonopol des Staates obliegt? Durch die regelmäßigen Kontakte und ihre Anwesenheit vor Ort, so die Erfahrung der Polizei, kann sie zunehmend zu einem (fast alltäglichen) Ansprechpartner (Stichwort: „Normalisierung“) werden. Dadurch können zum einen Informationen gewonnen, z. B. durch Beobachtungen, Gespräche, aber auch Informationen gegeben werden und somit kann Aufklärung stattfinden. Bei diesen Interaktionen entstehen professionelle (Arbeits-)Beziehungen. Durch dieses permanente Dabei- und Teil-Sein von Polizei, das immer wieder erarbeitet, erhalten und ausbalanciert werden muss, entsteht ein Im-Bilde-Sein. Es können Informationen eingeschätzt und Kenntnisse erlangt werden, die einen Überblick über diverse Szenerien verschaffen. Somit „kennt Polizei die Lage“, womit auch entsprechend polizeiliche Einschätzungen von Orten und Personen etc. vorgenommen werden können, was anders gewendet auch ein im Blickfeld-der-Polizei-Sein heißt und Überwachen und Kontrollieren erleichtert und ermöglicht. Dass Polizei ein Teil im Bild des Alltags vor Ort ist, ermöglicht dieses Im-Bilde-Sein. Oder anders: Durch ein Vertraut-Sein lässt sich auch Vertrauen gewinnen. Dieses Vorgehen lässt veränderte Beziehungen zwischen BürgerInnen und Polizei vermuten, da Polizei hier nicht als Straf- und Kontrollinstanz auftritt. Inwieweit müsste noch genauer gefasst werden, in jedem Fall aber handelt es sich um ein ortsgebundenes und -bezogenes Tätig-Sein im Sozialraum, in einem Quartier. Die PräventionsbeamtInnen arbeiten hier in erster Linie anlassunabhängig, sind zu Fuß unterwegs, nahe am/an der BürgerIn und vor allem kommunikativ gefordert: sie knüpfen Kontakte, vermitteln, fungieren als Gesicht ihrer Organisation, bauen Vertrauen auf, erhalten vielfältige Informationen und verschaffen sich so einen Überblick. Damit erschließen sie u. a. Sozialräume innerhalb eines Quartiers, bauen Beziehungen auf und leisten Aufklärung. Präventionsarbeit ist in diesem Sinne immer auch polizeiliche Aufklärungsarbeit, die Sicherheitslagen vor Ort einschätzt und strukturiert.
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Eine Arbeit, die dennoch viele als eher polizeiferne Arbeit einstufen würden, etwa zur unverbindlichen Imagepflege in schwierigen Sozialräumen.



Interne Arbeit: Beispiel Schwerpunkt in der Behörde Die interne Arbeit umfasst zum einen die regelmäßige Bearbeitung und Reflexion über Gesehenes und Gehörtes, die in der Dienststelle erfolgt, um eine entsprechende Einordnung in Polizei-Relevantes zu leisten. Es werden „Geschichten“ überprüft, unter Umständen polizeiliche Recherchen getätigt und gegebenenfalls Vorgänge verschriftlicht und damit nachvollziehbar festgehalten. In der Einbettung in der Behörde erfolgt auch eine punktuelle Weitergabe oder Koordination/Bündeln von dem spezifischen Fach- und Erfahrungswissen. Zudem wird frühzeitig auf Entwicklungen aufmerksam gemacht. Darüber hinaus bestehen Vor- und Zuarbeiten für andere Fachstellen oder für die Leitungsebene; und es werden Fort- und Ausbildungen durchgeführt. Zum anderen muss diese polizeiliche Präventionsarbeit über dieser externen, sicht- wie erfahrbaren Arbeit 3 notwendigerweise auch intern, in der Behörde als Schwerpunkt verankert, implementiert, „verästelt“ und vorangetrieben werden. Denn hier werden: • Ressourcen zur Verfügung gestellt, • Themen und Projekte (weiter) entwickelt, gesetzt und vorangetrieben, Und hier wird: • um fachliche Standards gerungen, • ein Berichtswesen/die Dokumentation der Arbeit erstellt, • ihre „Wirkungsmessung“ diskutiert und • letzten Endes auch die Personalausstattung fest gesetzt.



3 u. a. zu Jugendgewalt/Häusliche Gewalt, Migration/Integration, Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Städtebau, Einbruchschutz.
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Auch diese interne Arbeit zum Schwerpunkt Prävention stellt eigene Anforderungen an soziale, kommunikative Kompetenzen und an ein weitgefächertes „Wissen“ der damit befassten Polizeikräfte. Implementierung, Strukturierung und Konzeptionierung der Prävention als polizeilicher Schwerpunkt und Ansatz mit ihren unterschiedlichen, präventiven Themenfeldern innerhalb der Polizei-Behörde erweist sich insofern als zentrale und herausgehobene Aufgabe, da sie als ein „neuer“ und Polizei intern zumindest umstrittener bis wenig anerkannter Bereich gilt. Zudem haben die zentralen Stellen, die übergreifend für das Themenfeld Prävention zuständig sind, häufig keine Vorgesetzten-Funktion, können also keine Dienstanweisungen herausgeben und letztlich nicht entscheiden. Prävention ist meist fachlich gesetzt und soll fachlich vorgesetzt sein, ohne es formal-strukturell in der Behörde zu sein. So müssen bei der Polizei zunächst interne Voraussetzungen geschaffen werden, eine Infrastruktur im weitesten Sinne für die Präventionsarbeit bereitgestellt und zugleich vorhandene Voraussetzungen und Strukturen dafür genutzt werden. Als Präventionsbeamter bzw. -beamtin muss man also wissen, „wie der Laden tickt“, wie unterschiedliche Abteilungen, auch zueinander, aufgestellt sind und wie Menschen „ticken“, d. h. an welchen Punkten man mit was bei wem ansetzen kann und sollte, um die Sache der Prävention voranzubringen. Auch die Präventionsarbeit innerhalb von Behörden muss sich somit auch mit einer „Charme-Offensive“ (O-Ton einer Leiterin) aufstellen, um sich in die Abteilungen hinein – mit den bestehenden Strukturen – eigenständig zu verästeln, um ein fachlich orientiertes Netzwerk aufzubauen. Diese Arbeit kann insofern als eine Art „organisationale Veränderung/Innovation“ oder zumindest als eine anders verfasste polizeiliche Arbeit begriffen werden, weil sie durchaus Selbstverständlichkeiten der bestehenden Herangehensweisen, der
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Infrastrukturen und der alltäglichen Behördenwelt (im Hinblick z. B. auf das polizeiliche Repressionshandeln, bzgl. Hierarchien oder Dokumentationen) in Frage stellt.



Ordnung-(s)-Wissen – Wie weiß die Prävention was? PolizeibeamtInnen bewegen sich tagtäglich in Konflikt- und Risikolagen, die sie mittels professioneller Einordnungen, Typisierungen und Rahmungen ins eigene relevante System übertragen und übersetzen müssen (Reichertz 2003). Die präventive Arbeit erfordert erweiterte Herangehensweisen hinsichtlich Interaktionen, Wahrnehmungen und fundierten Einschätzungen komplexer Situationen sowie deren Überführung in praktisches Wissen und daran angepasste Handlungen und Taktiken. Ausgehend davon, dass Handlungssubjekte Routinen und Deutungen in ihren jeweiligen Kontexten – historisch durch soziale Interaktionen bereits entwickelt und abgesichert – vorfinden und sie sich aneignen müssen, sie andererseits diese immer wieder neu ausdeuten und damit auch „eigen-willig“ erfinden müssen (Reichertz 2003), sind Denken, Wissen und Erkenntnis durch den sozialen Kontext hindurch geprägt, in ihm verankert und demnach sozial bedingt. Menschen entwickeln so alltagstaugliche Interpretationen, Deutungsschemata, Handlungslogiken und Rechtfertigungsstrategien, um ihren Erfahrungen Sinn zu geben. Diese Prozesse umfassen unterschiedliche Wissensformen: • Das (implizite) Erfahrungswissen, welches mit den Alltagsbezügen entsteht, d. h. über (Alltags-)Erfahrungen, über körperlich organsierte, an den Leib gebundene Abläufe, über praktische Muster, Routinen und Gewohnheiten sowie über Handlungsmuster von Ausführenden. Diese Form von Wissen wird in der Praxis vermittelt durch die Nachahmung von Handlungen – nicht von Vorbildern –, ohne die Stufe eines bewussten Diskurses
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erreichen zu müssen. Es erfolgt neben dem Tun, Zeigen und Nachmachen über das Erzählen und Berichten, über spezifische Praktiken des Erzählens, in denen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Deutungen ausgetauscht werden. Dieses implizite Wissen ist nicht-formalisiertes Wissen und kaum irgendwo nachzulesen. Alltägliche Situationen, seien sie beruflicher oder privater Art, sind durch einen hohen Anteil dieses impliziten Wissens geprägt. Es gilt sowohl für kognitive als auch körperliche Fertigkeiten und entspricht dem Können – im Unterschied zum Wissen (Ryle 1987; Kemmerling 1990) 4. • Darin enthalten sind Teile des anwendungsorientierten Wissens, des Wissens „Wie“, das sich durch konkrete Bedingungen und Materialien, kontinuierliche Praktiken, Aktivitäten und Anwendungen herstellt. Es zeichnet sich durch eine andauernde „Improvisation an die Gegebenheiten der Umwelt“ (Ingold) aus, ist somit prozesshaft und ein durch Partizipation charakterisierter Prozess. Der Wissenstransfer geschieht im praktischen Tun. Es erfolgt auch über eine explizite Einübung durch Zeigen, Vormachen und Nachahmen und wird wirksam durch die Beteiligung in Gemeinschaften, die diese Praktiken vollziehen, sogenannten communities of practice, so z. B. auch in der Polizei. • Im Gegensatz dazu stellt das institutionalisierte Wissen das Wissen über das „Was“ in den Mittelpunkt. Diese Form des Wissens ist gekennzeichnet durch Faktenwissen (z. B. testen und explizieren/verifizieren und falsifizieren), durch Informationen und „gegebene Tatsachen“. Es erfolgt durch Verknüpfungen zu bereits gesichertem und damit „gültigem“ Wissen, dem common sense. Es ist ein repräsentatives Wissen, das u. a. durch Fachbücher, Richtlinien, Standards, Gesetze wirksam wird. In einem ersten Überblick lässt sich hier aus der ethnografischen Forschung zusammenfassend darstellen, dass PolizeibeamtInnen je nach Bedarf (nach außen wie innen) auf vielfältige Wissensformen zurückgreifen:



4 So können wir z. B. unsere Muttersprache, ohne dass wir ein Wissen über die Regeln der Sprache besitzen.
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1. „Struktur-Wissen“ (Wissen um strukturelle Abläufe/Prozesse), d. h.: a) um gegebene (Außen-)Strukturen im Quartier (Standorte, Abläufe, Lokalitäten), b) um gegebene (interne) Behördenstruktur und (vor-)strukturierte Abläufe, Hierarchien (bestimmte Abteilungen und Aufgaben); 



2. „Vernetzungs-Wissen“ (Wissen um kommunikative Abläufe/ Prozesse), d. h.: a) um persönliche (Außen-)Kontakte vor Ort, Kenntnisse von Personen und ihren Beziehungen, b) um (Arbeits-)Kontakte und persönliche (Arbeits-)Beziehungen, nach außen wie innen;



3. „Thematisches-Wissen“, d. h.: Wissen um Themenbereiche, thematische Zuständigkeit und Kompetenzen, Gesetze. Das Wissen setzt sich zusammen aus den Erfahrungen (erleben und austauschen), den Geschichten, Erinnerungen (individuell/kollektiv) und Fakten, die man nachschaut, nachliest und zusammensetzt. So ist davon auszugehen, dass die Präventionsarbeit die Organisation Polizei auf Dauer verändert wird, verändern muss.



Prävention im „Dazwischen“ PräventionsbeamtInnen sind häufig eine Art „Schnittstelle“ nach außen, zu den vielfältigen zivilen Akteuren, die sie kennen und deren Anliegen sie wiederum in die Behörde zurücktransportieren, dort diskutieren oder für Veränderungen einstehen. Gleichzeitig vertreten sie gegenüber den zivilen Akteuren ihre Behörde und ihren Berufsstand. Sie sind also vielseitig gefragt, bewegen sich in unterschiedlichen Szenerien und sind somit wechselseitig
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Überbringer, Positionierer, Transformatoren. Dabei hängt die Durchsetzung/ Stellung „ihres“ Themenfeldes und „ihrer“ thematischen Kompetenz, wie oben beschrieben, von vielfältigen Faktoren ab. Polizeiliche PräventionsbeamtInnen und -teams betreiben lokale Wissensund Netzwerkarbeit und agieren in einem vielfältigen Raum des „Dazwischens“. Insoweit fungieren sie als Knotenpunkt zwischen Polizei und anderen gesellschaftlichen Akteuren, z. B. Beratungsstellen, Beiräten und Verbänden – nach außen als „Gesicht“ der Polizei, nach innen, innerhalb der Polizeiorganisation, als „Stimme“ der Zivilgesellschaft. Diese Wissensarbeit der Polizei ist dabei nicht von ihrem sich ständig wandelnden Gegenstand – der Nachbarschaft, der Schulkultur, der religiösen Konflikte, etc. – zu trennen (Jaschke 2010). Das „lokale Wissen“ (Geertz 1983) der PräventionerInnen ist dabei nicht immer schon Organisationswissen: weder im Sinne einer Verfügbarkeit aus Sicht der polizeilichen Organisation, noch im Sinne der Anwendung von Programmen oder Formaten einer Wissensspeicherung. Dieser formell anders gefasste, d. h. kommunikativ prozesshafte Charakter von präventiver Arbeit bzw. von präventiven Wissensformen steht der organisationsinternen Steuerung zur Erfassung und Kontrolle präventiver Handlungen entgegen. Inwieweit die Präventionsarbeit an sich, die vielfach auch experimentell aufgestellt ist, sich einer solchen Steuerung entzieht oder nach anderen Formen verlangt, z. B. weg vom Fakten- hin zum Methodenwissen, soll hier zunächst offen bleiben. Deutlich geworden ist wohl, dass diese präventiven Arbeiten umfassender „die“ Organisation Polizei herausfordern und auch verändern. Während um die behördeninterne Einbindung und die externen Durchführungen von Präventionsarbeiten immer noch oder immer wieder gerungen werden muss, stehen ihre Auswirkungen wohl außer Frage: Diese präventive, kommunikative Arbeit verändert durchaus die Beziehungen zwischen Polizei und BürgerInnen und innerhalb der Polizei, weil sie andere Arbeitsformen präferiert und implementiert. Im Rahmen unseres Workshops bieten sich an
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dieser Stelle sicherlich vier Fragen an, die nicht abschließend verstanden werden sollen, um sie zu diskutieren: Welche Fallstricke beinhaltet diese Arbeit? Wie ist diese Arbeit perspektivisch weiter zu entwickeln? Wie verändert diese Arbeit die allgemeine Organisation Polizei? Was bedeutet diese Form der polizeilichen Arbeit gesellschaftspolitisch?



Autorin Christiane Howe ist Soziologin am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt Universität zu Berlin. Sie hat mehrere empirische, qualitative Forschungsprojekte und Gutachten zu Geschlechterverhältnissen, Migration und Raum, insbesondere mit Schwerpunkt Sexarbeit und Menschenhandel sowie zu Partizipation und Anti-Diskriminierungsgesetzen entwickelt und durchgeführt. Zurzeit arbeitet sie an der Humboldt Universität zu Berlin an einer ethnografischen Studie zur polizeilichen Kriminalprävention (CODISP).
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V. Beziehung zwischen Polizei und BürgerInnen



Interkulturelle Kompetenz als Beitrag für eine Polizeiarbeit ohne Generalverdacht? Anmerkungen zur Interkulturellen Qualifizierung der Polizei von Prof. Dr. Astrid Jacobsen, Polizeiakademie Niedersachsen



Die Forderung nach interkultureller Kompetenz der Polizei ist längst gesellschaftsfähig geworden. Integrationskonzepte und –pläne fordern auf den Ebenen des Bundes, der Länder und der Kommunen entsprechende Qualifikationen (auch) in der polizeilichen Aus- und Fortbildung. Inzwischen hat interkulturelle Kompetenz Eingang in die Curricula der Länderpolizeien und der Bundespolizei gefunden. Zugrunde liegt die Argumentation, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ca. 20 % mit steigender Tendenz beträgt. Als bürgerorientierte, „bürgernahe“ und demokratische Polizei wird die Herausforderung darin gesehen, sich als eine Polizei für Bürger ohne und mit Migrationshintergrund zu erweisen. Aber auch im Rahmen der Aufarbeitung von ´Krisen´ wird die Forderung nach interkultureller Kompetenz erhoben: In der Beschlussempfehlung und im Be-



V. Beziehung zwischen Polizei und BürgerInnen richt des 2. Untersuchungsausschusses zur NSU (Deutscher Bundestag (Hg.) 2013) werden strukturelle rassistische Vorurteile als „eine wesentliche Ursache für die fehlende Offenheit der Ermittlung zu den Morden und Sprengstoffattentaten des NSU“ (a. a. O.: 877) bezeichnet und eine deutliche Verbesserung von Aus- und Fortbildung der Polizei mit dem Ziel der „Interkulturellen Kompetenz“ (a. a. O.: 893) gefordert. ´Interkulturelle Kompetenz´ erscheint dabei in den politischen wie auch polizeilichen Diskursen als ein Allheilmittel, das Probleme im Zusammenhang mit zugewanderten Bürgerinnen und Bürgern sowie deren Nachkommen in der zweiten und dritten Generation zu lösen vermag. Die Notwendigkeit eines professionellen Umgangs mit gesellschaftlicher Vielfalt ist auf diese Weise zum „common sense“, seine Forderung zu einer kaum mehr hinterfragten Selbstverständlichkeit geworden. Gleichwohl haftet dem Begriff eine merkwürdige Vagheit an. Kaum einer vermag zu spezifizieren, was sich hinter dieser Kompetenz verbirgt, was sie zu leisten vermag und wo ihre Grenzen liegen. Entsprechend unterschiedlich fallen auch die Qualifizierungsziele, Qualifizierungsinhalte und Qualifizierungsmethoden aus. Im Angebot findet sich eine Bandbreite an Themen: spezifische Kulturkreise (russisch, türkisch, islamisch …), Diskriminierung/Antidiskriminierung, kulturelle Vielfalt (Diversity) sowie soziale Kompetenzen. Je nach Anbieter und Lehrpersonal bzw. Nachfrage werden die entsprechenden Schwerpunkte gesetzt. Die Qualifizierungen beruhen dabei im Wesentlichen auf Annahmen: Interkulturelle Kompetenz gilt zwar in einigen Bereichen als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts, ihre Erfolge wie auch ihre Verbesserungspotentiale sind jedoch kaum nachzuweisen (vgl. Busch 2013: 8). Darüber hinaus beruhen die polizeilichen Qualifizierungen weitgehend auf Annahmen bezüglich interkultureller Situationen in der Polizeiarbeit: Es handelt sich zum einen um alltagstheoretische Annahmen über das Aufeinandertreffen von polizeilichen Akteuren und bürgerlichen Akteuren mit Migrationshintergrund und zum anderen um polizeiliche Erfahrungen mit diesen Situationen. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bedeutung verschiedener kultureller Herkünfte in polizeilichen Arbeitskontexten existieren bislang kaum.
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Auch der im Titel des Grünen Polizeikongresses 2015 unterstellte Generalverdacht der Polizeiarbeit ist eine Annahme, die sich zwar auf Hinweise berufen kann, empirisch aber bislang nicht bestätigt ist: Als Hinweise sind die schon erwähnten Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses zur NSU ebenso ernst zu nehmen, wie die Erkenntnisse aus der EU-Midis-Studie zu den Kontrollerfahrungen von Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund in verschiedenen EU-Staaten: Menschen mit Migrationshintergrund berichten in Deutschland deutlich häufiger von Polizeikontrollen als diejenigen, die keinen Migrationshintergrund aufweisen (vgl. European Union Agency For Fundamental Rights (Hg.) 2010: 26ff.). Damit lässt sich die Forderung nach empirischer Forschung für eine fundierte Weiterentwicklung der interkulturellen Aus- und Fortbildung in der Polizei begründen: Welche Bedeutung spielt die kulturelle Herkunft für polizeiliches Handeln? Es wird schnell deutlich, dass dabei ein allgemeiner Blick auf Polizeiarbeit der Bandbreite polizeilicher Arbeit nicht gerecht werden kann und verschiedene Tätigkeitsfelder – sowohl in der Forschung als auch später in der Qualifizierung – spezifiziert werden müssen: Es gilt also empirisch zu klären, wann und wie – in welchen Arbeitsbereichen, in welchen Situationen, zu welchen Rahmenbedingungen und mit welchen Funktionen – die kulturelle Herkunft typischerweise eine relevante, möglicherweise sogar eine handlungsstrukturierende Rolle für die polizeilichen Praktiken spielt. Einen ersten Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen leistet ein Forschungsprojekt zur empirischen Untersuchung interkultureller Situationen im Einsatz- und Streifendienst, das wir von 2008 bis 2013 an der Polizeiakademie Niedersachsen durchgeführt haben. Hier konnte gezeigt, werden, dass die (andere) kulturelle Herkunft von Bürgerinnen und Bürgern – neben weiteren Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, etc. – für die polizeiliche Bewältigung einer Einsatzsituation relevant werden kann aber nicht muss. Sie erweist sich allerdings keineswegs typischerweise als maßgeblich für polizeiliche Handlungen. Bezeichnender für polizeiliche Handlungen im Einsatz- und Streifendienst sind vielmehr kontext- und situationsspezifische
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Merkmale (Anlass, Ort, Personalstärke etc.) – ein Befund der auch in anderen Studien bestätigt wird (vgl. etwa Waddington 1999: 302). Erfährt die kulturelle Herkunft in einer konkreten Situation an Bedeutung, dann allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die polizeiliche Autorität eher zur Disposition steht als in Situationen des Einsatz- und Streifendienstes, in denen die kulturelle Herkunft keine Rolle spielt (vgl. Jacobsen 2015b). Im polizeilichen Diskurs allerdings, also in den Gesprächen der Polizistinnen und Polizisten des Einsatz- und Streifendienstes untereinander vor und nach den Einsätzen, erfährt die kulturelle Herkunft von Bürgerinnen und Bürgern eine zentrale Bedeutung. Hier werden spezifische ethnische oder nationale Zuschreibungen (etwa „die Türken“ oder „die Russen“) typischerweise mit bestimmten Eigenschaften und ordnungs- und sicherheitsgefährdenden Merkmalen beschrieben. Das wird keineswegs immer ernsthaft, sondern oft scherzend, ironisch oder belustigt thematisiert, aber die soziale Funktion des Diskurses, nämlich die Konstruktion von Identität, bleibt bestehen: Die polizeiliche Identität ist in hohem Maße an bestimmte ethnische oder nationale Gruppen („die Anderen“) gebunden, die – aus Sicht der Selbstbeschreibung der polizeilichen Akteure des Einsatz- und Streifendienstes – diejenige Ordnung, für die sie originär zuständig sind, typischerweise gefährden (vgl. Jacobsen 2015a). Vordergründig ließe sich beruhigt schlussfolgern: So lange Polizisten und Polizistinnen der kulturellen Herkunft ´nur´ untereinander die beschriebene Bedeutung beimessen, aber nicht diskriminierend handeln, ist das im Rahmen eines „professional talk“– der auch immer die Funktion einnimmt, besondere Stressbelastungen abzubauen – akzeptabel. Dennoch ist die beschriebene Diskurspraxis aus zwei Gründen kritisch zu hinterfragen: Zum einen steht ein polizeiliches Selbstverständnis, das sich über die Existenz spezifischer kultureller Gruppen speist und legitimiert im Gegensatz zu dem Auftrag einer modernen demokratischen Polizei, die (mit guten Gründen) ihre Bürgerorientierung betont und einen Beitrag zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft leisten will und muss.



171



172



V. Beziehung zwischen Polizei und BürgerInnen



Zum anderen kann ein Zusammenhang zwischen Diskurs und konkretem Tun nicht ausgeschlossen werden, auch wenn er (bislang) empirisch nicht gezeigt werden kann. Vielmehr spricht sogar einiges dafür, dass der Diskurs in spezifischen Situationen einen Deutungsrahmen zur Verfügung stellt, auf den dann zurückgegriffen wird, wenn situations- und kontextspezfische Merkmale eben nicht ausreichende Handlungsorientierung zu geben vermögen, etwa bei verdachtsunabhängigen Kontrollen oder bei Ermittlungen ohne konkrete Verdachtsmomente. Auch gilt es zu beachten, dass die Beobachtung, dass Beamte und Beamtinnen des Einsatz- und Streifendienstes ihre Handlungen während der Einsatzbewältigung nicht systematisch aufgrund der kulturellen Herkunft der Bürger und Bürgerinnen ausrichten, nichts über ihre persönliche Einstellung auszusagen vermag: Nicht diskriminierend oder bevorzugend zu handeln kann auch dadurch motiviert sein, eine öffentliche Kritik zu vermeiden und gesellschaftlich konform zu handeln. Doch welche Rolle spielt die kulturelle Herkunft bei ´geschlosseneren´ Polizeieinheiten, bspw. der Bereitschaftspolizei, des SEKs? Hierzu wissen wir aus wissenschaftlicher Perspektive nichts. Für die politische Forderung nach interkultureller Kompetenz bleibt festzuhalten, dass sie – so pauschal wie bislang formuliert und in polizeilichen Qualifizierungskonzepten umgesetzt – Gefahr läuft, zu einem (unbeliebten) Modethema der Aus- und Fortbildung zu werden, das aus Sicht der Zielgruppe, also denjenigen, die in der polizeilichen Praxis bestehen müssen, nur wenig Handlungsrelevanz aufzuweisen vermag. Stattdessen müssen die Qualifizierungen auf empirischen Erkenntnissen aufbauen, die der Vielfalt der polizeilichen Tätigkeiten gerecht werden. Nur so können für die Interkulturalität relevante Themen erkannt und in die Curricula aufgenommen werden, wie die Reflexion des eigenen Selektionsverhaltens bei Kontrollen etwa oder die Reflexion über die Praktiken des Durchsetzens polizeilicher Autorität. Darüber hinaus ist es notwendig, dass interkulturelle Qualifizierungen durch ausreichend qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Bislang wird ein Großteil der interkulturellen Qualifizierung im Rahmen der Fortbildung durch z. T. eintägig geschulte polizeiliche Multiplikatoren durchgeführt, um
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die Fortbildung interkultureller Kompetenz in der Fläche zu bewerkstelligen. Soll die interkulturelle Qualifizierung nicht zur polizeilichen ´Abarbeitung´ einer politischen Forderung ´verkommen´, muss die fundierte interkulturelle Qualifikation des Qualifizierungspersonals, deren wissenschaftliche Kenntnisse über interkulturelle Situationen in der Polizei sowie die tätigkeitsspezifische Ausrichtung der Qualifizierung sicher gestellt sein.
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